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1. Chronologisch-systematischer Überblick über die Zwangsarbeiterbeschäftigung  

bei Ämtern, Dienststellen und Betrieben der Göttinger Stadtverwaltung 

 

Bis Sommer 1940 
- 700 000 polni-
sche Kriegsge-
fangene und Zi-
vilarbeiter als 
Zwangsarbeiter 
im Deutschen 
Reich 

Um keine Zeit bei der Umsetzung der lange vor Kriegsbeginn entwi-

ckelten detaillierten Pläne zum Arbeitseinsatz der zu erwartenden 

Kriegsgefangenen zu verlieren, befanden sich im direkten Gefolge der 

im September 1939 in Polen einmarschierenden Wehrmacht auch Ver-

treter deutscher Arbeitsverwaltungsbehörden. Sie sorgten dafür, daß 

die Kriegsgefangenen sofort erfaßt und ins Deutsche Reich transpor-

tiert wurden. Im Oktober 1939 waren daher bereits etwa 210 000 polni-

sche Kriegsgefangene im Deutschen Reich zur Arbeit eingesetzt - den 

damaligen Planungen entsprechend zunächst fast ausschließlich in der 

Landwirtschaft. Doch erkannte die NS-Führung bald, daß sich mit den 

Kriegsgefangenen allein der aufgrund der vielen Einberufungen ent-

standene Arbeitskräftemangel nicht beheben lassen würde, und so 

wies Göring schon am 16. November 1939 die in Polen tätigen Ar-

beitsverwaltungsbehörden an, "die Hereinnahme ziviler polnischer Ar-

beitskräfte, insbesondere polnischer Mädchen, in großem Ausmaß zu 

betreiben. Ihr Einsatz und ihre Entlöhnung müssen zu Bedingungen er-

folgen, die den deutschen Betrieben leistungsfähige Arbeitskräfte bil-

ligst zur Verfügung stellen." In einer Verfügung vom 25. Januar 1940 

nannte der Generalgouverneur von Polen, Hans Frank, dann konkrete 

Zahlen: "Bereitstellung und Transport von mindestens 1 Million Land- 

und Industriearbeitern und -arbeiterinnen ins Reich - davon 750 000 

landwirtschaftliche Arbeitskräfte, von denen mindestens 50 % Frauen 

sein müssen."  

Diese Zahlen ließen sich nur durch massiven Druck erreichen: Zu-

nächst wurden daher alle arbeitslosen Polen erfaßt und registriert und 

zur Arbeit in Deutschland dienstverpflichtet. Da sich aber viele Polen 

dieser Verpflichtung durch Untertauchen und Flucht entzogen, wurden 

für die einzelnen Distrikte und Gemeinden Gestellungskontingente 

festgelegt und für die Jahrgänge von 1915 bis 1925 die Arbeitspflicht 

angeordnet. Überall im besetzten Polen kam es nun zu brutalen Ein-

schüchterungs- und Zwangsmaßnahmen, zu Razzien in Städten und 

Dörfern, teilweise wurden auch damals schon Kinos und Schulen um-

stellt und die Schüler und Besucher nach Deutschland deportiert - Me-

thoden, die sonst vor allem aus späteren Jahren von den Deportatio-

nen der sog. Ostarbeiter bekannt sind. Bis Ende Juli 1940 wurden so 

etwa 310 000 polnische Zivilarbeiter nach Deutschland gebracht. Zu-
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sammen mit den Kriegsgefangenen, die im Sommer 1940 in den Sta-

tus von "Zivilarbeitern" überführt und zur Arbeit in Deutschland ver-

pflichtet wurden, arbeiteten zu diesem Zeitpunkt etwa 700 000 Polen 

im Deutschen Reich - nach wie vor zum überwiegenden Teil in der 

Landwirtschaft.1 

 

November 1939 - 
- die ersten polni-
schen Zwangsar-
beiter in der Stadt 
Göttingen 

In Göttingen trafen die ersten polnischen Zwangsarbeiter (keine 

Kriegsgefangenen, sondern Zivilarbeiter) schon am 20. November 

1939 ein - also nur wenige Tage nach Görings Weisung vom 16. No-

vember. Sie wurden dem Eisenbahn- und - Tiefbauunternehmen Fritz 

Keim zugewiesen und sollten für die Firma Oberbauarbeiten bei der 

Reichsbahn durchführen. Dies entsprach einer Prioritätenliste, die der 

Präsident des Landesarbeitsamtes in einem zwar polnische Kriegsge-

fangene betreffenden, aber auch auf Zivilarbeiter übertragbaren Rund-

schreiben vom 21. November 1939 den interessierten Behörden (da-

runter auch dem Göttinger Bauamt) mitgeteilt hatte. Danach sollten - 

sobald der Bedarf in der Landwirtschaft gedeckt sei - die Arbeiter ne-

ben der Forstwirtschaft und dem Bergbau in erster Linie für sog. Melio-

rationen (Landeskulturarbeiten wie Be- oder Entwässerung) und bei 

Bahnarbeiten eingesetzt werden, da diese - so die Begründung - "auf 

weite Sicht eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion erge-

ben".2 

Priorität der Land-
wirtschaft 

Der sich in diesem Schreiben ausdrückende Vorrang der Landwirt-

schaft schlug sich auch in der Verteilung der Zwangsarbeiter im Stadt- 

und Landkreis umfassenden Arbeitsamtsbezirk Göttingen nieder. So 

wurden die 350 kriegsgefangenen Polen, die dem Arbeitsamt Göttin-

gen vermutlich ebenfalls schon im November 1939 zugewiesen worden 

waren, ausschließlich auf Lager im Landkreis verteilt, und in der Stadt 

Göttingen gab es - mangels Bedarf - zu diesem Zeitpunkt überhaupt 

noch kein Kriegsgefangenenlager.3 Auch von den ursprünglich 63 

Keim zugeteilten Polen waren Anfang Januar 1940 schon 15 in die 

Landwirtschaft umgesetzt worden - dies allerdings vor allem wegen der 

Schwere der bei Keim zu leistenden Arbeit, der nicht alle der in einem 

Lagerhaus der Firma im Maschmühlenweg 50 untergebrachten polni-

schen Arbeiter, der die Firma noch nicht einmal Arbeitskleidung stellte, 

gewachsen waren. Von den verbleibenden 48 polnischen Zivilarbeitern 

versuchten bis zum Mai 1940 insgesamt 30 (!) sich den unerträglichen 

Arbeitsbedingungen (die Firma stellte noch nicht einmal Arbeitsklei-

dung) und dem verlausten und dreckigen Lager durch Flucht zu ent-

ziehen. Dies gelang allerdings nur 18 von ihnen.4  
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Im Mai 1940 nur 
30 polnische Zivil-
arbeiter im Stadt-
kreis Göttingen 

Einer zeitgenössischen undatierten, aber wohl im April oder Mai 1940 

angefertigten Statistik kann man übrigens entnehmen, daß die 30 Keim 

verbliebenen polnischen Zivilarbeiter, von denen fünf wegen ihres 

Fluchtversuches zu diesem Zeitpunkt noch eine zweimonatige Ge-

fängnisstrafe absitzen mußten, wohl die einzigen im Stadtkreis (ohne 

die damals noch selbständigen Gemeinden Geismar, Grone und 

Weende) dauerhaft eingesetzten Zwangsarbeiter waren. Im Landkreis 

arbeiteten dagegen zu diesem Zeitpunkt neben den schon erwähnten 

Kriegsgefangenen auch noch über 600 polnische Zivilarbeiter und Zi-

vilarbeiterinnen.5 

Stadtgüter in 
Geismar, Rosdorf 
und Niedernjesa 

Die Stadtverwaltung Göttingens war daher bis zu diesem Zeitpunkt 

wenig bis gar nicht mit der Frage des Zwangsarbeitereinsatzes be-

schäftigt. Sie beschränkte sich - nach Aufforderung durch das Arbeits-

amt, das Übergriffe auf das benachbarte Heeresverpflegungsamt und 

den nahe gelegenen Flugplatz befürchtete - auf die Überwachung des 

Polenlagers bei Keim.6 Doch besaß die Stadt drei Landgüter - in 

Geismar, Rosdorf und Niedernjesa - , die unter der Verwaltung des 

städtischen Betriebsamtes standen. Auf allen drei Stadtgütern arbeite-

ten seit Ende 1939 oder Anfang 1940 polnische Kriegsgefangene bzw. 

Zivilarbeiter und -arbeiterinnen. Natürlich waren die Güter verpachtet: 

das Stadtgut Geismar an Egon Senger, Rosdorf an Gerhard Cassel 

und in Niedernjesa hatte die Stadt 1938 auf Betreiben der NSDAP im 

Rahmen des sog. Ernährungshilfswerkes eine Schweinemästerei ein-

gerichtet, die von der NSV betrieben wurde und für die die gesamte 

Bevölkerung Göttingens zum Sammeln von Küchenabfällen verpflichtet 

war.7 Die städtische Verwaltung hatte also mit der Beschäftigung von 

Zwangsarbeitern auf ihren Stadtgütern direkt nichts zu tun - die Arbei-

ter mußten von den Pächtern beim Arbeitsamt angefordert werden und 

wurden auch von diesen in eigener Verantwortung untergebracht und 

verpflegt. Doch profitierte das städtische Betriebsamt von der engen 

Verbindung mit den Stadtgütern insofern, als es im Frühjahr 1940 zu-

mindest zeitweise die vier polnischen Kriegsgefangenen des Stadtgu-

tes Niedernjesa auch in den städtischen Kiesgruben und für Koks-

transporte einsetzen konnte.8  

März 1940 erst-
mals vier polni-
sche Kriegsge-
fangene in einer 
städtischen Be-
hörde eingesetzt  

Diese vier polnischen Kriegsgefangenen waren die ersten Zwangsar-

beiter, die in der Stadt Göttingen für eine städtische Behörde arbeite-

ten. Wie die weitere Darstellung zeigen wird, war es typisch, daß dies 

nur vorübergehend und nur "leihweise" geschah. 
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Juni 1940 - Frank-
reichfeldzug - 
Hoffnung auf 
1000 Kriegsge-
fangene für die 
Stadt Göttingen 

Der Überfall auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg im Mai 1940 

und der siegreiche Frankreichfeldzug im Juni 1940 weckte auch in Göt-

tingen und speziell bei Oberbürgermeister Albert Gnade Hoffnungen, 

mit Hilfe der "großen Zahl der in das Reichsgebiet einströmenden und 

in Zukunft noch zu erwartenden Kriegsgefangenen" den in allen Berei-

chen immer drückender werdenden Arbeitskräftemangel beheben zu 

können. Auf eine Anfrage des OKW vom 25. Mai 1940, ob in Göttingen 

geeignete Räumlichkeiten zur Unterbringung von Kriegsgefangenen 

vorhanden seien, entwickelte Gnade daraufhin gigantisch anmutende 

Pläne für die Unterbringung von 1000 Kriegsgefangenen entweder in 

Scheunen auf dem Hainholzhof und zusätzlich - falls dies zugelassen 

sei - auch in Großzelten, auf die Gnade als "Führer" der Göttinger Bür-

gerschützengesellschaft Zugriff hatte. Geeignete Arbeiten, so Gnade, 

seien genügend vorhanden: "Instandsetzung und Verbreiterung der 

Zufahrtsstraße zum Exerzierplatz, Bau einer neuen Verbindungsstraße 

von den Kasernen an der Geismarlandstraße zum Kerstlingeröderfeld, 

Anlegung von Holzabfuhrwegen usw." Ungeachtet der Tatsache, daß 

Gnade darüber informiert wurde, daß die Anfrage des OKW nur dazu 

gedient hatte, unverbindlich die Möglichkeiten einer vorübergehenden 

Unterbringung von Kriegsgefangenen in Auffanglagern zu eruieren, 

ließ Gnade durch sein Bauamt prüfen, ob sich der Einsatz von Kriegs-

gefangenen im Straßenbau auch finanziell lohne und beschwerte sich 

noch im Juli 1940 beim stellvertretenden Generalkommando in Hanno-

ver, daß Göttingens Antrag auf die Zuweisung der 1000 Kriegsgefan-

genen nicht berücksichtigt worden sei.9  

Städtisches 
Kriegsgefange-
nenlager "Am 
Sültebeck" 

Auch wenn Gnades Alleingang zumindest im Rückblick stellenweise 

fast naiv wirkt und ein großes Maß an Unkenntnis der Ämterhierarchie 

offenbart (auch für die Verteilung und Zuweisung von Kriegsgefange-

nen war nicht die Wehrmacht direkt, sondern das Arbeitsamt zustän-

dig), seine Aktivitäten wirkten in Göttingen offenbar wie eine Initialzün-

dung. Gnade schaltete sich denn auch mehrfach persönlich bei der seit 

Anfang Juli 1940 unter der Leitung des Stadtbauamtes erfolgreich vo-

rangetriebenen Einrichtung eines stadteigenen Kriegsgefangenenla-

gers im Gasthaus "Am Sültebeck" ein, das allerdings etwas realisti-

scher nur für 250 Kriegsgefangene ausgelegt wurde.10 

Ein Kriegsgefan-
genenlager im 
enteigneten Ge-
werkschaftsbesitz  

Nicht nur in Göttingen auch in anderen Städten ging man nach dem 

Frankreichfeldzug verstärkt dazu über, neben wehrmachtseigenen Ba-

rackenlagern auch Gastwirtschaften zur Unterbringung von Kriegsge-

fangenen zu nutzen. In Göttingen wählte man allerdings mit dem Gast-

haus "Am Sültebeck" eine ganz besondere Lokalität: Es handelte sich 



 5 

dabei nämlich um das ehemalige Restaurant "Zum Bürgerpark" im  

Maschmühlenweg 14/16, das 1921 von den Göttinger Gewerkschaften 

erworben worden und in den Zwanziger Jahren mehrfach ausgebaut 

und erweitert als "Göttinger Volksheim" das politische und gesellschaft-

liche Zentrum der Göttinger Arbeiterbewegung gewesen war. Am 2. 

Mai 1933 war das Gewerkschaftshaus besetzt, das Volksheim von der 

DAF übernommen und die benachbarten Räume der Druckerei der so-

zialdemokratischen Tageszeitung "Göttinger Volksblatt" von Bürger-

meister Gnade den nationalsozialistischen "Göttinger Nachrichten" 

übergeben worden. Diese konnten dann 1936 - inzwischen als "Süd-

hannoversche Zeitung" firmierend - den gesamten Gebäudekomplex 

(einschließlich der Gastwirtschaft) für einen Spottpreis erwerben.11 

Nach 1933 lief die Gastwirtschaft natürlich nicht mehr sehr gut. Man 

hatte deshalb 1936/37 sogar den ehemaligen Pächter Willi Bürger ge-

beten, die Wirtschaft wieder zu übernehmen, was zwar nicht er selbst, 

wohl aber sein Sohn Ludwig Bürger auch tat. Doch auch dies trieb na-

türlich die Gäste aus der ehemaligen Göttinger Arbeiterbewegung nicht 

wieder scharenweise in die von den Nationalsozialisten in Gasthaus 

"Am Sültebeck" umbenannte Lokalität. Daher war die Südhannover-

sche Zeitung offensichtlich sehr froh, für ihre Immobilie eine zusätz-

liche anderweitige Nutzung gefunden zu haben, zumal es ihr auch 

noch gelang, völlig überhöhte Mietforderungen durchzusetzen, was 

erst 1943 bei der Vergrößerung des Lagers festgestellt und korrigiert 

wurde. Bis zu dieser Vergrößerung wurde im übrigen neben dem La-

gerbetrieb auch der Gastwirtschaftsbetrieb weiter aufrecht erhalten. An 

die Stadt vermietet wurde zunächst nur der sowieso nicht genutzte, 

310 qm große Saal mit Bühne, die dazugehörige Galerie, ein in der 

Höhe der Galerie gelegenen offener Raum, ein Garderobenraum und 

ein 320 qm großer Teil des Hofraumes. Wenig später mietete die Stadt 

auch noch das sog. Klubzimmer für die Wachmannschaften - diesmal 

vom Pächter Brüger, dem offensichtlich das Nutzungsrecht für diesen 

Raum zustand.12  

10 000 RM für 
Umbau und Ein-
richtung des La-
gers 

In Absprache mit dem für Göttingen zuständigen Kontrolloffizier Ober-

leutnant Friedrich Herrnkind vom Mannschaftsstammlager (Stalag)  

XI B Fallingbostel, vom dem aus die Kriegsgefangenen an die ver-

schiedenen Einsatzorte verteilt wurden, baute die Stadt bis Ende Au-

gust 1940 für rund 10 000 RM den Saal zum Kriegsgefangenenlager 

um, ließ den Fußboden ausbessern, die Fenster vergittern, den Hof-

raum mit Stacheldraht umzäunen und besorgte die Einrichtung (Stroh-

säcke, Geschirr und dreistöckige Pritschen).13  
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Alte Aufnahme des Gasthauses "Am Sültebeck", noch vor dem Erwerb durch die Göt-
tinger Gewerkschaften; gut erkennbar ist der Saal, in dem das Kriegsgefangenenla-
ger eingerichtet wurde. 

 
Zunächst keine 
Zuweisung von 
Kriegsgefangenen 
in das Lager 
"Sültebeck" 

Natürlich hoffte die Stadt, daß sich die Umbau- und Einrichtungskosten 

ebenso wie die laufenden Kosten für Miete und Unterhaltung durch die 

möglichst schnelle Zuweisung von möglichst vielen Kriegsgefangenen 

bald rentieren würden. Dabei war sie natürlich vor allem an Arbeitskräf-

ten für eigene Zwecke, insb. für das Betriebsamt und die Gas- und 

Wasserwerke, interessiert, dachte aber auch daran, Kriegsgefangene 

für die Göttinger Kohlenhändler oder andere Privatbetriebe in ihrem 

Lager "Am Sültebeck" unterzubringen und den Betrieben dann ent-

sprechend die Kosten für die Unterbringung in Rechnung zu stellen. 

Auch die Göttinger Betriebe verbanden große Hoffnungen mit der Ein-

richtung dieses neuen Kriegsgefangenenlagers. Über zwanzig von ih-

nen (von den Baufirmen August Drege und Fritz Keim über die Rüs-

tungsfirmen Wilhelm Lambrecht, die Phywe AG in Grone und Josef 

Schneider & Co in Weende, bis zur Göttinger Leinenweberei in der 

Stegemühle in Geismar, zur Roßschlachterei Dölle und der Getreide-

handlung W. Günther) stellten deshalb Ende Juli bzw. Anfang August 

1940 beim Landesarbeitsamt einen Antrag auf die Zuweisung von 

Kriegsgefangenen ins Lager Sültebeck. Doch obwohl diese Anträge 

teilweise sogar vom Landesarbeitsamt genehmigt wurden, kamen erst 

einmal keine Kriegsgefangenen nach Göttingen: Zunächst war eine 

Scharlachepedemie im Stalag Fallingbostel dafür verantwortlich, dann 

sollten alle Kriegsgefangenen wieder nur in der Landwirtschaft einge-

setzt werden, schließlich doch in der Rüstungsindustrie, dies aber nur 

dann, wenn dafür deutsche Arbeiter freigesetzt würden.14 
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Am 20.9.1940 
erstmals 122 
Kriegsgefangene 
in das Lager 
Sültebeck 

Zwar wurden dann am 20. September 1940 tatsächlich erstmals 122 

französische Kriegsgefangene in das Lager Sültebeck eingewiesen, 

doch wurden bei der Zuteilung von Arbeitskräften weder die Stadt 

noch, bis auf eine Ausnahme, die Betriebe berücksichtigt, die zuvor ei-

nen von der Stadt unterstützten Antrag gestellt hatten: Von den 122 

Kriegsgefangenen gingen allein 100 an die Aluminiumwerke in 

Weende und 22 an die Firma Wilhelm Lambrecht, wobei nicht ganz 

auszuschließen ist, daß von letzteren doch einige auch anderen Rüs-

tungsfirmen wie etwas der Sartorius AG zugewiesen wurden (die Quel-

len sind diesbezüglich nicht ganz eindeutig). Das Lager war damit erst 

mit weniger als der Hälfte seiner Kapazität besetzt. Mit einer weiteren 

nennenswerten Zuweisung von Kriegsgefangenen war jedoch nach 

Auskunft des Landesarbeitsamtes in näherer Zukunft nicht zu rechnen, 

da zu diesem Zeitpunkt die Zuckerfabriken oberste Priorität erhalten 

hatten. Die Belegzahl war zwar im November 1940 dann dennoch ge-

ringfügig noch einmal auf 167 Gefangene gestiegen. Doch die städti-

schen Betriebe waren nach wie vor nicht mit Kriegsgefangenen be-

dacht worden und auch die Göttinger Kohlenhändler waren bisher leer 

ausgegangen. An der Zuweisung von Kriegsgefangenen für die Koh-

lenhändler hatte die Stadtverwaltung wohl vor allem deshalb selbst ein 

virulentes Interesse, weil im ersten, sehr harten Kriegswinter 1939/40 

die Kohlenversorgung in Göttingen fast zusammengebrochen war und 

dies zu Unruhe in der Bevölkerung geführt hatte. Diese Erfahrung woll-

te man im nächsten Winter auf jeden Fall vermeiden.15 

Im Oktober 1940 
1,2 Millionen fran-
zösische Kriegs-
gefangene im Ar-
beitseinsatz im 
Deutschen Reich  

Doch trotz der vergleichsweise hohen Zahl von immerhin 1,2 Millionen 

französischen Kriegsgefangenen, die Ende Oktober 1940 reichsweit im 

Einsatz waren, waren die Mannschaftsstammlager schon im Herbst 

1940 wie leer gefegt, wobei auch die Tatsache, daß die französischen 

Kriegsgefangenen wie die polnischen nach wie vor mehrheitlich in der 

Landwirtschaft eingesetzt wurden, den Interessen der Stadt Göttingen 

entgegenstand.16 In Göttingen gab es jedoch zu diesem Zeitpunkt ne-

ben dem Lager Sültebeck noch ein weiteres Kriegsgefangenenlager. 

Seit Sommer 
1940 ein Bara-
ckenlager der 
Wehrmacht für 
französische 
Kriegsgefangene 
auf dem Lohberg 

Dieses wurde von der Wehrmacht selbst betrieben und war wahr-

scheinlich schon im Frühsommer 1940 eingerichtet worden. Diesem 

Barackenlager, das ursprünglich als Sammellager für die in Reserve 

stehenden Soldaten für den Krieg gegen Frankreich gedient hatte und 

nun als Gefangenenlager genutzt wurde, waren spätestens im August 

1940, eventuell aber auch schon früher 250 Kriegsgefangene zugewie-

sen worden, von denen allerdings Anfang September 1940 50 Gefan-

gene wieder nach Fallingbostel zurückgegeben werden mußten.17  
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Oktober 1940: 
Insgesamt 350 
französische 
Kriegsgefangene 
im Arbeitseinsatz 
in Göttingen. 

In Göttingen befanden sich daher im September/Oktober 1940 insge-

samt etwa 350 französische Kriegsgefangene: davon arbeiteten 200 

für die Wehrmacht, 100 für die Aluminiumwerke und 50 für andere Göt-

tinger Rüstungsbetriebe. 

 

 

 
Französische Kriegsgefangene bei der Registrierung ihrer Personalien im Lager der 
Wehrmacht auf dem Lohberg 1940 

 

Oktober 1940 bis 
März 1941: 8 bis 
15 Kriegsgefan-
gene für die städt. 
Gas- und Was-
serwerke "leih-
weise" aus dem 
Lager Lohberg 

Von Ende September oder Anfang Oktober 1940 bis März 1941 stellte 

nun die Wehrmacht aus ihrem "Kontingent" zunächst nur vorüberge-

hend und unregelmäßig sowohl den Göttinger Kohlenhändlern als auch 

dem städtischen Gas- und Wasserwerk eine nur punktuell bekannte 

Zahl von Kriegsgefangenen zur Verfügung.18 Für die Gas- und Was-

serwerke wissen wir, daß am 4. Oktober 1940 die ursprünglich zur Ver-

fügung gestellten zehn Kriegsgefangenen aus dem Lager Lohberg auf 

acht reduziert wurden und daß am 28. Januar 1941 statt der bis dahin 

tätigen 15 Kriegsgefangenen nur noch neun zur Verfügung standen. 

Direktor Gnaatz klagte deshalb gegenüber Bürgermeister Franz Claas-

sen, daß er nicht mehr wisse, wie er die anfallende Arbeit bewältigen 

solle, auf dem Hof sei jeder verfügbare Platz mit Koks belegt, der nicht 

verarbeitet werden könne, außerdem werde in den nächsten Tagen ein 

Eisenbahnzug mit rd. 6 000 Ztr. Kohle erwartet, von denen er nicht 

wisse, wie er sie abladen solle. Hinzukomme, daß von der Arbeitszeit 

der Gefangenen jeden Tag eine Stunde verloren gehe, da die Gefan-

genen erst um 7 Uhr aus dem Lager Lohberg abgeholt würden, sich 

dann noch umziehen müßten und daher erst ab 8 Uhr einsatzfähig sei-
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en: "Ich bitte dringend, allen nur möglichen Einfluß auf die Komman-

dantur des Kriegsgefangenenlagers einzusetzen, damit uns wenigs-

tens regelmäßig die bisherigen 15 Mann gestellt werden." Diese Kla-

gen führten dazu, daß am 31. Januar 1941 wieder zwölf Kriegsgefan-

gene aus dem Lager Lohberg bei den Gas- und Wasserwerken antra-

ten. Zusätzlich erklärten sich die Aluminiumwerke am 14. Februar 1941 

bereit, aus ihrem Arbeitskommando im Lager Sültebeck vorüberge-

hend die jeweils an 15 fehlende Zahl an Gefangenen den Gas- und 

Wasserwerken zur Verfügung zu stellen.19 

 

 

Städtische Gas- und Wasserwerke im Maschmühlenweg, 
                       undatierte Aufnahme 

 

Ab 19. März 1941 
erstmals 15 fran-
zösische Kriegs-
gefangene bei 
den Städtischen 
Gas- und Was-
serwerken "dau-
erhaft" eingesetzt 

Am 19. März 1941 hatten die ständigen Eingaben und Anträge von 

Stadtverwaltung und Kohlenhändlern dann Erfolg. Die Wehrmacht 

mußte auf Befehl des ständigen Generalkommandos insgesamt 40 

Kriegsgefangene dauerhaft in das Lager Sültebeck abgeben, von de-

nen 15 dem Gas- und Wasserwerk zur Verfügung gestellt wurden. Dies 

waren nicht nur die ersten Kriegsgefangenen im Lager Sültebeck, die 

in einem städtischen Betrieb eingesetzt wurden, sondern auch die ers-

ten Zwangsarbeiter überhaupt, die dauerhaft für die Stadt arbeiteten. 

Dabei hieß "dauerhaft" hier zunächst nur, daß die Gefangenen nicht 

von vornherein nur vorübergehend zugewiesen waren. Wie lange sie 
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für die Stadt arbeiteten und ob sie eventuell schon nach wenigen Wo-

chen oder Monaten wieder abgezogen wurden, ist nicht bekannt. Doch 

immerhin werden in einem Bericht des Gas- und Wasserwerks vom 3. 

September 1943 auch französische Kriegsgefangene erwähnt, so daß 

in diesem Fall vielleicht tatsächlich von einem "dauerhaften" Einsatz 

ausgegangen werden kann.20 

 

1941 - 1944: 4 bis 
8 Kriegsgefange-
ne beim Betriebs-
amt eingesetzt 

Bis April oder auch Mai 1941 waren die 15 französischen Kriegsgefan-

genen beim Gas- und Wasserwerk die einzigen bei der Stadt beschäf-

tigen Kriegsgefangenen. Erst im Frühsommer 1941 hatten auch die 

ständigen Klagen des Betriebsamts über fehlende Arbeitskräfte inso-

weit Erfolg, daß der Müllabfuhr vier Kriegsgefangene aus dem Lager 

Sültebeck zur Verfügung gestellt wurden. Zuvor waren lediglich im 

September/Oktober 1940 Kriegsgefangene der Holzhandlung Adolph 

Hopf für das Betriebsamt tätig gewesen und hatten Holz für die mit 

Holzvergasern ausgestatteten städtischen Omnibusse gehackt. Diese 

hatte Hopf aber am 4. Oktober 1940 (also wahrscheinlich schon nach 

wenigen Tagen, da das Lager erst seit dem 20. September belegt war) 

bereits wieder zurückgezogen und auch die vier Kriegsgefangenen für 

die Müllabfuhr wurden schon im August 1941 dem Betriebsamt entzo-

gen und zu Erntearbeiten kommandiert. Auf den diesbezüglichen Pro-

test von Betriebsamtsdirekter Neumann, der die Gefangenen, da sie 

sich schon gut eingearbeitet hätten, unbedingt behalten wollte, erfuhr 

dieser vom Arbeitsamt nur, daß er nach Abschluß der Ernte einen An-

trag auf erneute Zuweisung dieser Kriegsgefangenen stellen könne. 

Ob dies geschehen ist, kann man den Akten nicht entnehmen. Doch 

gibt das Betriebsamt in einer amtsintern, jeweils am 1. Juni des Jahres 

erhobenen Statistik über den Ausländereinsatz für die Jahre 1942 und 

1943 je sechs und für 1944 sogar acht Kriegsgefangene an. Diese sta-

tistischen Angaben sind allerdings insofern unzuverlässig, als sie, wie 

ein Vergleich mit anderen Quellen ergab, immer nur einen punktuellen 

Zustand zum jeweiligen Stichdatum erheben und im übrigen etwa die 

beim Gas- und Wasserwerk eingesetzten Kriegsgefangenen aus uner-

findlichen Gründen nicht aufgeführt werden.21 

1942 - ein toter 
Kriegsgefangener 
in den Kiesgruben  

Wenn man mangels anderer Quellen dennoch davon ausgeht, daß die 

statistischen Angaben für das Betriebsamt zutreffen, dann war aller-

dings von den sechs Kriegsgefangenen, die 1942 für das Betriebsamt 

arbeiteten, zumindest einer nicht bei der Müllabfuhr, sondern in den 

Kiesgruben eingesetzt und ist dort sogar zu Tode gekommen. Denn in 

einer für die Universitätskliniken aufgestellten "Nachweisung über die 
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im Kalenderjahr 1942 an das Anatomische Institut abgelieferten Lei-

chen" findet sich als Herkunftsangabe für die "abgelieferten Leichen" 

neben verschiedenen anderen Gefangenenarbeitskommandos in 

Obernjesa, Rosdorf, Lenglern und auf dem Lohberg auch der Hinweis: 

"Gef. Arb.Kom. Kiesgrube". Dabei könnte es sich theoretisch allerdings 

auch um einen russischen Kriegsgefangenen gehandelt haben, von 

denen 1942 einige beispielsweise für das Bauamt oder in den Alumini-

umwerken (aus deren Lager auch eine der Leichen für die Anatomie 

stammte) arbeiteten. Auf dem Lohberg befand sich 1942 ebenfalls ein 

russisches Kriegsgefangenenkommando. Dafür, daß es sich bei dem 

Toten in den städtischen Kiesgruben um einen russischen und nicht 

um einen französischen Kriegsgefangenen gehandelt hat, spricht auch, 

daß die Hemmschwelle für die sicher ohne vorherige Einwilligung der 

Betroffenen geschehene Überstellung von Leichen an die Anatomie bei 

russischen Kriegsgefangenen natürlich sehr viel geringer war als bei 

französischen. Außerdem findet sich für 1942 in den Akten ein lebhaf-

ter Briefwechsel zwischen der Friedhofsverwaltung und den verschie-

denen Kriegsgefangenenkommandos wegen der Bestattung der russi-

schen Kriegsgefangenen, von denen in diesem Jahr in Göttingen of-

fenbar besonders viele starben.22 Dennoch gibt es keine eindeutigen 

Belege, dass es sich um einen sowjetischen Kriegsgefangenen gehan-

delt hat.  

 

1941 - 1944 
wahrscheinlich 
nicht mehr als 20 
französische 
Kriegsgefangene 
aus dem Lager 
Sültebeck für 
städtische Betrie-
be eingesetzt 

Deshalb gehe ich - auch wenn nicht ganz auszuschließen ist, daß ab 

1942 auch bei der Müllabfuhr russische Kriegsgefangene eingesetzt 

wurden - mangels anderslautender Hinweise in den Akten davon aus, 

daß in Göttingen auch nach 1941 bei der Müllabfuhr nur französische 

Kriegsgefangene aus dem Lager Sültebeck arbeiteten. Wenn man au-

ßerdem annimmt, daß von den in der Statistik aufgeführten sechs bzw. 

acht Kriegsgefangenen auch in den Jahren 1942, 1943 und 1944 min-

destens vier Kriegsgefangene bei der Müllabfuhr eingesetzt waren, und 

wenn außerdem die 15 französischen Kriegsgefangenen im Gaswerk 

tatsächlich durchgängig beschäftigt waren, dann arbeiteten zwischen 

1941 und 1944 also durchschnittlich 19 (maximal 23) Kriegsgefangene 

aus dem Lager Sültebeck für städtische Betriebe.  

 

Negative Kosten-
Nutzen-Rechnung 
für das Lager 
Sültebeck 

Die zunächst überhaupt nicht und auch später nicht ausreichend er-

folgte Zuweisung von Kriegsgefangenen für den eigenen Bedarf und 

die allgemein geringe Belegzahl im Lager Sültebeck ließ die Stadtver-

waltung zunächst fürchten, daß sie "die in das Lager hineingesteckten 
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Kosten nicht in voller Höhe wieder hereinbekommen" würde. Sie über-

legte deshalb im November 1940 sogar, die Verwaltung des Lagers an 

die Aluminiumwerke abzugeben, die ja das größte Kontingent von 

Kriegsgefangenen im Lager Sültebeck untergebracht hatten. Dieser 

Plan zerschlug sich allerdings relativ rasch, weil die Aluminiumwerke 

den Bau eines eigenen Barackenlagers für Kriegsgefangene auf Fir-

mengelände beabsichtigten, was Gnade wegen des anstehenden Ab-

zugs dieser Kriegsgefangenen erst recht fürchten ließ, auf seinen Kos-

ten sitzen zu bleiben. Mit diesen Befürchtungen stand er nicht allein: 

Zahlreiche Städte hatten wie Göttingen zumeist auf eigene Initiative 

schon 1940 Kriegsgefangenenlager eingerichtet und fast überall klagte 

man über nicht ausreichend genutzte Lagerkapazitäten und die ver-

gleichsweise hohen Kosten, denen kein entsprechender Nutzen ge-

genüberstehe.23  

Einnahmenplus  Doch diese Befürchtungen waren unbegründet. Denn obwohl die Stadt 

bei der Berechnung des von den Unternehmen für die Unterbringung 

pro Gefangenen zu zahlenden Tagessatzes von 0,37 RM von einer Be-

legstärke von 170 Mann ausgegangen war, die häufig unter- und fast 

nie überschritten wurde, erwirtschaftete sie trotz der hohen Investiti-

onskosten für Einrichtung und Umbau sogar schon im Rechnungsjahr 

1940/41 einen Überschuß von etwa 2000 RM. 1941/42 betrug dieser 

Überschuß dann bereits deutlich über 6000 RM. Für 1942/43 und 

1943/44 liegen keine Zahlen vor. Doch beschäftigte die Stadtverwal-

tung noch im Jahre 1946 die ungeklärte Herkunft einer "Mehreinnahme 

von 3373 RM", die sich daraus erklärte, daß die Gefangenen in den 

letzten Kriegsmonaten in von der Stadt gemieteten, wehrmachtseige-

nen Baracken auf dem Lohberg untergebracht waren und die Wehr-

macht für die Unterbringung der Gefangenen nur einen Tagessatz von 

0,20 RM (statt den von der Stadt nach wie vor in Rechnung gestellten 

0,37 RM) berechnete.24 

 

Belegzahlen im 
Lager Sültebeck 
1940-1945 

Übersicht über die Belegzahlen im Lager Sültebeck:  

20. 9. 1940 122 Gefangene 

28. 9. 1940 142 

14.11.1942 167 

  5. 3. 1941 167 

28.10.1941 155 

  4. 4. 1942 135 

16.11.1942 164 

14.12.1942 172 
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11. 1. 1943 162 

  5. 4. 1943 145 

26. 7. 1943 137 

20. 9. 1943 131 

18.10.1943 117 

10. 1. 1944 108 

  7. 2. 1944   99 

  3. 4. 1944 102 

  1. 5. 1944 129 

29. 5. 1944 132 

26. 6. 1944 129 

24. 7. 1944 109 

21. 8. 1944   70 

13.11.1944   69 

11.12.1944   70 

  8. 1. 1945   71 

  5. 2. 1945   73 

  5. 3. 1945   7525 

 

Im November 
1942 nutzten ins-
gesamt 56 Firmen 
das Lager 
Sültebeck 

Genutzt wurde das Kriegsgefangenenlager in den Jahren 1940 bis 

1942 (für spätere Jahre liegen leider keine Angaben vor) nachweislich 

durch die Aluminiumwerke, die Firma Wilhelm Lambrecht, die Phywe 

AG, die Sartorius GmbH, die Göttinger Kohlenhändler (namentlich die 

Firmen Karl Nolte & Co, Richard Bommer, E. A. Wolters, Wilhelm Son-

ne, Winkelhoff & Glaeser, Heinrich Becker, Friedrich Nörtemann, A. 

Baumeister Ww. und die Kohlenverkaufsgesellschaft), die Strickwaren-

fabrik Schöneis & Co, die Opel-Autohallen, die Spedition Weber, den 

Landesproduktenhandel Dr. Fritz Henjes, die Bäckerei Schaper, die 

Getreidehandlung W. Günther, die Holzhandlung Adolph Hopf und den 

das Fuhr- und Bestattungsunternehmen Adolf Quentin. Außer den 

Aluminiumwerke, die wie schon erwähnt anfänglich 100 Gefangenen 

im Lager Sültebeck untergebracht hatten, der Firma Lambrecht mit 

1940 immerhin 22 , der Phywe AG mit 1941 27 Kriegsgefangenen und 

der Sartorius GmbH mit 29 Gefangenen, standen allen anderen ge-

nannten Betrieben jeweils nur einer bis maximal 8 Kriegsgefangene zur 

Verfügung. Sowohl die Aluminiumwerke als auch die Phywe AG richte-

ten übrigens schon im Frühjahr 1941 eigene Kriegsgefangenenlager 

ein; Lambrecht unterhielt spätestens im April 1942 ein eigenes Lager in 

Geismar und auch die Sartorius GmbH brachte ihre Gefangenen ab 

September 1943 in dem direkt neben dem Firmengelände gelegenen 
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Gasthaus "Zur Erholung" unter [Wie ein Vergleich mit der von Eckart 

Schörle zusammengestellten Liste „Ausländer BKK Sartorius“ (Schörle, 

Sartorius, 2000, Anhang) ergab, handelte es sich bei den im Gasthaus 

„Zur Erholung“ untergebrachten Zwangsarbeitern von Sartorius um Zi-

vilarbeiter. Die französischen Kriegsgefangenen von Sartorius blieben 

im Gasthaus Sültebeck – C.T. 10.10.2011] Nur so ist auch zu erklären, 

daß im November 1942 bei einer Belegzahl von nur 164 Gefangenen 

insgesamt 56 Unternehmen das Lager nutzten, also durchschnittlich 

jedem von ihnen nur drei Gefangene zur Verfügung standen.26 

 

Mangelhafte Aus-
stattung und Hy-
giene im Lager 
Sültebeck 

Die hohe Zahl der Firmen erhöhte zwar den Abrechnungsaufwand für 

die Stadtverwaltung, verhinderte aber auch zu große Einflußnahme ei-

nes einzelnen Unternehmens auf die Lagerverwaltung oder gar - was 

selten vorkam, aber doch manchmal geschah - wirkungsvolle Proteste 

wegen schlechter Lagerführung, unzureichender Verpflegung und Un-

terbringung, da dies sich nachteilig auf die Arbeitsleistung auswirkte. 

Denn Anlaß für solche Proteste gab es offenbar reichlich:  

Der Saal, in dem die Gefangenen, wie oben schon gesagt, auf dreistö-

ckigen Pritschen schlafen mußten, war nicht winterfest. Schon im Ok-

tober 1940 mahnte Kontrolloffizier Herrnkind deshalb an, daß die 

Kriegsgefangenen unbedingt zwei Schlafdecken erhalten müßten, da 

"die Erhaltung der Gesundheit und damit der Arbeitsfähigkeit der 

Kriegsgefangenen" ein "dringendes Erfordernis" sei. Im November 

1940 verlangte dann der Führer des ebenfalls im Gasthaus Sültebeck 

untergebrachten Wachkommandos, daß der Waschraum so hergerich-

tet werden müsse, daß er nach außen völlig abgeschlossen und heiz-

bar sei. Dies bedeutete, daß sich die Gefangenen auch im Winter qua-

si im Freien waschen mußten. Beide Eingaben hatten wahrscheinlich 

keinerlei Folgen. Von den Schlafdecken ist in den Akten nirgends die 

Rede und - bezogen auf den Waschraum - findet man nur eine Notiz 

vom Januar 1941 über eingefrorene Wasserleitungen.  

Im März 1941 verlangte Herrnkind dann nach einer Lagerkontrolle nicht 

nur die Verstärkung der Stacheldrahteinzäunungen, sondern auch daß 

der Herd entrostet und geputzt, daß für mindestens zwei Gefangene 

eine Waschschüssel angeschafft werden und ein geeigneter Luft-

schutzraum für die Gefangenen eingerichtet werden müsse. In diesem 

Fall stellte das Bauamt wenigstens Putzmaterial für den Herd zur Ver-

fügung und orderte weitere Waschschüsseln. Doch bezüglich des ge-

forderten Luftschutzraumes stellte das für die Verwaltung des Lagers 

zuständige Stadtbauamt nur fest, daß ein geeigneter Raum dafür in der 
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Nähe des Lagers nicht zur Verfügung stehe und deshalb nur innerhalb 

der Lagereinfriedung "Erdgräben in Selbsthilfe der Gefangenen" ge-

schaffen werden könnten. Ob dies geschah, geht aus den Akten nicht 

hervor.  

Ein weiteres Problem stellten natürlich Ungeziefer und Unsauberkeit 

dar. Schon vor Ankunft der ersten Gefangenen hatte der Saal, in dem 

zuvor Getreide gelagert worden war, wegen einer Mäuseplage durch 

einen Kammerjäger gereinigt werden müssen. Wie erfolgreich, geht 

aus den Akten nicht hervor. Darin finden sich statt dessen im Septem-

ber 1942 Klagen über Läuse und Wanzen - diese Klagen stammten al-

lerdings nicht von den Gefangenen selbst, sondern von den beiden 

Familien, die als Mieter ebenfalls noch im Hause wohnten. Zwar stritt 

das Bauamt die Berechtigung dieser Beschwerden ab, doch waren erst 

eine Woche zuvor Balken und Bretter aus dem Saal (wahrscheinlich 

Teile der Pritschen) im Garten über offenem Feuer abgebrannt worden 

- eine primitive, wenn auch meistens nicht ausreichende Schäd-

lingsbekämpfungsmethode. Mit dem Hinweis auf eine erst vor einiger 

Zeit erfolgte gründliche Reinigung des Lagers (diesmal war eine Floh-

plage der Anlaß), bei der angeblich auch alle Strohsäcke gewaschen 

und mit frischen Stroh gefüllt und die Bettgestelle mit Desinfektionsmit-

teln abgerieben worden waren, wies das Bauamt die Beschwerden zu-

rück.27 

 

Gemeinschafts-
küche Göttinger 
Betriebe e.V. 

Die Verpflegung der Gefangenen hatte die sog. Volksküche der Göttin-

ger Betriebe (manchmal auch Mittelstandsküche oder Zentralküche, 

später dann meistens Gemeinschaftsküche genannt) übernommen. Sie 

befand sich in einem der Stadt gehörenden Haus in der Geiststraße 8. 

Betrieben wurde die Küche zumindest während des Krieges jedoch 

nicht von der Stadt, sondern von einem als Verein firmierenden Zu-

sammenschluß verschiedener Göttinger Firmen. Mitglieder des Vereins 

waren die Aluminiumwerke, Josef Schneider & Co, die Ruhstrat GmbH, 

die Sartorius-Werke und die Firma Wilhelm Lambrecht, die Tuchfabrik 

Eberwein, wie die Aluminiumwerke und Josef Schneider & Co in 

Weende gelegen, die Textilfirma Wilhelm Schöneis & Co und die Göt-

tinger Leinenweberei in Geismar.  

1941/42 wurde die Küche erheblich erweitert und fast luxuriös ausge-

baut, wie das untenstehende Bild des Speisesaals zeigt. Die Stadt 

stellte dafür dem Verein Gemeinschaftsküche die benötigten Räum-

lichkeiten kostenlos zur Verfügung und übernahm sogar die Umbau-

kosten für den Eßraum, so daß der Verein nur den Umbau der Küche 
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bezahlen mußte. Die Bedingung, die die Stadt für dieses großzügige 

Engagement stellte, war lediglich, daß der Verein Gemeinschaftsküche 

weiterhin "bedürftigen Volksgenossen" ein Essen zu ermäßigten Prei-

sen anbot und "auch die Verpflegung anderer Volksgenossen zu den 

bloßen Selbstkosten" übernahm, "wenn die Vermieterin [das ist die 

Stadt] dies für einen gemeinnützigen Zweck wünscht (z.B. Verpflegung 

bei Aufmärschen der NSDAP und ihrer Gliederungen)."  

 

Nach dem Ausbau, der im Juli 1942 abgeschlossen war, konnte die 

Küche statt wie bisher 1000 Portionen am Tag, nun 2000 ausgeben. 

Verpflegt waren dort wohl zunächst nur die deutschen "Gefolgschafts-

mitglieder" der Mitgliedsbetriebe des Vereins worden. Doch stand zu-

mindest nach dem Ausbau die Küche auch den Angehörigen dieser 

"Gefolgschaftsmitglieder" offen, die dort für 40 Pfennig (Kinder 20 

Pfennig) pro Mahlzeit billig essen konnten.28 

 

 

 
Speisesaal der Gemeinschaftsküche in der Geiststraße nach dem Umbau 1942  

 

Klagen über un-
zureichende Ver-
pflegung der Ge-
fangenen 

Mit dem Eintreffen der französischen Kriegsgefangenen (also noch vor 

dem Ausbau) übernahm die Gemeinschaftsküche für 1,20 RM pro 

Mann und Tag nun auch deren Verpflegung und dehnte dies später 

auch auf andere Zwangsarbeitergruppen aus. Natürlich aßen die 

Zwangsarbeiter nicht in dem abgebildeten Saal (diesen durften nur die 

wegen ihrer "germanischen" Abstammung, privilegierten flämischen 

"Fremdarbeiter" betreten), sondern bekamen ihr Essen, das von der 

Küche geholt werden mußte, am Arbeitsplatz oder im Lager. Dieses 

Essen war aber nun ungeachtet der vergleichsweise hohen Kosten so 
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schlecht, daß sich im Mai 1941 sogar die Unternehmen, bei denen die 

Gefangenen eingesetzt waren, beschwerten - allerdings wohl erfolglos. 

Denn Kontrolloffizier Herrnkind überprüfte nur das Essen der Wach-

mannschaften, die sich ebenfalls über die ihnen zugeteilten, unzurei-

chenden Rationen beschwert hatten und fand auch an deren Verpfle-

gung nichts auszusetzen.  

Auch im April 1942 hatte sich an der schlechten Ernährungssituation 

für die Gefangenen noch nichts geändert. Einem Bericht des französi-

schen Vertrauensmannes des Stalags XI B Fallingbostel, der im 

März/April 1942 eine Kontrollreise durch verschiedenen Kriegsgefan-

genenlager im Raum Göttingen unternahm, kann man entnehmen, daß 

die Gefangenen im Lager Sültebeck nicht das ihnen zustehende Essen 

erhielten und ihnen auch die von manchen Arbeitgebern ausgezahlte 

Schwerarbeiterzulage vorenthalten wurde. Daß sich die Situation nach 

dem Ausbau der Küche wesentlich verbessert hat, muß bezweifelt 

werden.29 

 

 

 
Gemeinschaftsküche Göttinger Betriebe e.V. von außen - die Aufnahme stammt aus 
dem Jahre 1952 (die Küche bestand bis 1955) und zeigt deutlich die Spuren der in-
tensiven Nutzung der Küche in der Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit 

 

Beschwerden 
über Betriebe und 
das Wachkom-
mando  

Doch auch über die Behandlung in den Betrieben und über das Wach-

kommando beklagten sich die Gefangenen im April 1942 gegenüber 

dem Vertrauensmann des Stalags. In mehreren Betrieben, so sein Be-

richt, würden Gefangene von deutschen Beschäftigten geschlagen. Die 

Gefangenen, die sonntags zum Kohlenschaufeln eingesetzt würden, 

hätten keine Zeit, sich zu waschen. Kranke würden nicht dem Arzt vor-
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gestellt, sondern ohne Untersuchung für "arbeitsfähig" erklärt (so muß-

te beispielsweise ein Gefangener mit einem Leistenbruch Güterwagen 

mit Kohle entladen), und Beschwerden würden vom Kommandoführer 

des Lagers vorschriftswidrig nicht an den Vertrauensmann des Stalags 

weiter geleitet, sondern nur an den Kontrolloffizier.  

Das Wachkommando, dem unter der Führung eines Unteroffiziers 

sechs bis maximal elf Mann angehörten, die in aller Regel nicht aus 

Göttingen stammten, war auch schon früher Gegenstand von Be-

schwerden gewesen: So erhielt im Mai 1941 Bürgermeister Franz 

Claassen eine telefonische Mitteilung darüber, "daß die in dem Kriegs-

gefangenenlager Sültebeck untergebrachten Kriegsgefangenen 

schlecht behandelt würden. Es sei vorgekommen, daß die Wachmann-

schaften nachts in betrunkenem Zustande die Gefangenen aufstehen 

und exerzieren ließen. Die Folge war, daß die Kriegsgefangenen am 

nächsten Tage arbeitsunfähig waren. Derartige Übergriffe sollen wie-

derholt vorgekommen sein." Der von Claassen mit der Überprüfung 

dieser Vorwürfe beauftragte Bauamtsinspektor stellte allerdings wieder 

nur fest, daß die Vorwürfe der Gefangenen unberechtigt seien.30  

 
Im April 1942 be-
fanden sich in fünf 
Lagern in Göttin-
gen, Weende und 
Geismar zusam-
men 540 franzö-
sische Kriegsge-
fangene  

Trotz der Institution des Vertrauensmannes und der dadurch zumindest 

prinzipiell bestehenden Beschwerdemöglichkeiten (eine Möglichkeit, 

die nur westlichen Kriegsgefangenen offenstand), zeigen diese Bei-

spiele, daß es auch den verglichen mit den aus Osteuropa nach 

Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern privilegierten westlichen 

Kriegsgefangenen in Göttingen nicht sehr gut ging. Und dies galt nicht 

nur für die Gefangenen des Lagers Sültebeck. Bei seiner Kontrollreise 

im März/April 1942 besuchte der französische Vertrauensmann des 

Stalags Fallingbostel insgesamt fünf Lager für französische Kriegsge-

fangene in Göttingen, Weende und Geismar, in denen zu diesem Zeit-

punkt zusammen 540 Gefangene untergebracht waren: Im Lager der 

Aluminiumwerke war (bis auf das Brot) zwar die Ernährung ausrei-

chend, dafür waren die Gefangenen ständigen Brutalitäten des Wach-

kommandos ausgesetzt. Im Lager "Schwarzer Weg" der Bahnmeiste-

rei, wo schon im Mai 1941 die Gefangenen ebenfalls über die schlech-

te Ernährung geklagt hatten, gab es ein Bett zu wenig, so daß zwei 

Gefangene in einem schlafen mußten. Außerdem wurde den Gefange-

nen jeder Ausgang und "jegliche Zerstreuung" verwehrt. Und bei 

Lambrecht, dessen Gefangene in Geismar untergebracht waren, wurde 

das von den Gefangenen selbst hergestellte Theater während ihrer 

Abwesenheit vom Kommandoführer zerstört. Lediglich das Gefange-



 19 

nenlager der Wehrmacht auf dem Lohberg, das allerdings nur mit 35 

Gefangenen belegt war, erhielt eine uneingeschränkt positive Bewer-

tung.31 

 

1942/43 Umbau 
des Lagers 
Sültebeck 

Ob wegen der ständigen Beschwerden oder wegen neu erlassener 

oder erst jetzt in Anwendung gebrachter Vorschriften zur Behandlung 

der französischen Kriegsgefangenen ist aus den Akten nicht ersicht-

lich, doch aus welchem Anlaß auch immer: Im November 1942 unter-

richtete Kontrolloffizier Herrnkind die städtischen Behörden, daß das 

Lager Sültebeck gründlich umgebaut werden müsse. Die Gefangenen 

könnten nicht mehr nur in einem Saal untergebracht werden, sondern 

bräuchten je einen separaten Tages- und Schlafraum. Die 3-stöckigen 

Pritschen müßten durch 2-stöckige Einzelbetten ersetzt werden. Die 

Waschbaracke müsse Wände erhalten, durch die der Frost nicht ein-

dringen könne und außerdem dürfe das Lager nicht mit mehr als 100 

Gefangenen belegt werden. Gleichzeitig informierte er insgesamt zehn 

der Firmen, die bisher das Lager genutzt hatten, daß sie ihre Gefange-

nen nun in einem eigenen Lager unterbringen müßten - vorbildlich sei-

en hier die Baracken, die die Firma Feinprüf auf der Eiswiese und die 

Firma Schneider & Co in Weende erstellt hätten. Die Gefangenen, die 

beim Gaswerk beschäftigt waren, konnten dagegen im Lager bleiben.  

Die Stadt trat daraufhin in erneute Verhandlungen mit der Südhanno-

verschen Zeitung und mietete zu dem bereits von ihr genutzten Saal 

und den beiden Räumen für die Wachmannschaften noch den Schank-

raum (als Tagesraum für die Gefangenen) und die dazugehörige Kü-

che, die zum Waschraum umgebaut werden sollte. Außerdem über-

nahm die Stadt auch noch zwei Räume, in denen die Reichsbahn un-

abhängig vom städtischen Kriegsgefangenenlager seit Juli 1940 ein 

kleines Lager für Tschechen und spätestens seit Oktober 1941 auch 

für Belgier unterhielt (die Wehrmacht stellte der Reichsbahn zum Aus-

gleich dafür zwei Baracken zur Verfügung). In einem dieser Räume 

sollte eine Krankenstube, im anderen eine Registrierstube für die Ge-

fangenen eingerichtet werden. Im Keller war ein Luftschutzraum für die 

Wachmannschaften geplant. Die von Ludwig Bürger bis dahin noch 

weiter betriebene Gastwirtschaft wurde am 1. Dezember 1942 ge-

schlossen (Bürger erhielt von der Stadt für seinen Verdienstausfall eine 

monatliche Entschädigung von 250 RM). Einen Speisesaal behielt die 

Südhannoversche Zeitung als Eßraum für ihre eigenen Betriebsange-

hörigen. Im Hause befanden sich demnach außer dem städtischen Ge-

fangenenlager und dem von der Südhannoverschen Zeitung genutzten 
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kleinen Saal nur noch drei privat vermietete Wohnungen (auch Bürgers 

wohnten weiter im Haus). Der neue Mietvertrag wurde am 12. Juni 

1943 geschlossen. Dabei stellte die städtische Preisstelle fest, daß die 

Südhannoversche Zeitung in den vergangenen Jahren für das gesamte 

Objekt mehr als 1000 RM jährlich über die gesetzlich zulässige Miete 

eingenommen hatte. Die Miete wurde daher drastisch gesenkt, und so 

zahlte die Stadt trotz der erheblichen Erweiterung des Lagers nicht 

sehr viel mehr als vorher für den Saal allein. Eine Rückforderung ge-

genüber der Südhannoverschen Zeitung scheint es allerdings nicht ge-

geben zu haben.  

Mit dem Umbau hatte die Stadt spätestens im April 1943 begonnen, 

doch ist aus den Akten nicht erkennbar, wann er abgeschlossen war. 

Ab April 1943 verringerte sich auch, wie gefordert, die Belegzahl des 

Lagers, doch wurde die festgelegte maximale Belegung von 100 Mann 

erst Anfang 1944 erreicht. Die Zahl der Gefangenen stieg dann im Mai 

1944 noch einmal auf durchschnittlich etwa 130, um dann ab Ende Au-

gust 1944 auf 70 abzusinken, woran sich bis Kriegsende nichts We-

sentliches änderte. Die von der Stadt anfänglich gefürchtete "Katastro-

phe einer Auflösung des Lagers" konnte also abgewendet werden.32 

 

 

 

Das am 23. November 1944 zerstörte Lager Sültebeck (rechts hinten); im Vorder-
grund rechts das Gebäude der Südhannoverschen Zeitung (bis 1933 Göttinger 
Volksblatt); links am Rand der zerstörte Gasometer 

 

Zerstörung des 
Lagers durch ei-
nen Bombenan-
griff am 23. No-
vember 1944 - 

Doch am 23. November 1944 wurde das Lager dann durch einen 

Bombenangriff vollständig zerstört. Bei diesem ersten größeren Bom-

benangriff auf Göttingen, bei dem neben dem Maschmühlenweg unter 
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wahrscheinlich 
keine Toten unter 
den Kriegsgefan-
genen 

anderem auch Bomben in der Güterbahnhofsstraße, im Ludendorffring 

(heute Kreuzbergring) und am Geismartor fielen und zum Teil erhebli-

chen Sachschaden anrichteten, gab es neun Tote. Darunter waren 

auch vier der privaten Bewohner des Maschmühlenwegs 14/16, er-

staunlicherweise jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit keiner der 

Kriegsgefangenen - und dies obwohl die Bomben am Abend gegen 20 

Uhr fielen, das Lager also wahrscheinlich voll besetzt, und der Saal, in 

dem die Kriegsgefangenen untergebracht waren, direkt getroffen wor-

den war. Zerstört wurde übrigens auch der dem Lager direkt gegen-

überliegende Gasometer, so daß von da an die Gasversorgung in Göt-

tingen nur noch sehr eingeschränkt funktionierte.33 

 

 

 
Baracken des Kriegsgefangenenlagers Lohberg 

 

Unterbringung der 
Kriegsgefangenen 
aus dem Lager 
Sültebeck in Ba-
racken auf dem 
Lohberg 

Wo die Gefangenen in den ersten Tagen nach der Zerstörung des La-

gers untergebracht waren, ist nicht bekannt. Wir wissen lediglich, daß 

sie ab 9. Dezember 1944 in zwei Baracken auf dem Lohberg unterge-

bracht wurden, die die Stadt gemeinsam mit einer dritten Waschbara-

cke schon ab 1. Februar 1944 zur "Unterbringung von Kriegsgefange-

nen bzw. von ausländischen Arbeitern" zusätzlich zu ihrem Lager 

Sültebeck gemietet hatte. Leider gibt es keinerlei Hinweis in den Akten, 

welche Zwangsarbeiter bis zum November 1944 in den Baracken un-

tergebracht waren und für welche Betriebe sie arbeiteten. Daß schon 

vor der Zerstörung des Lagers französische Kriegsgefangene von 

Sültebeck in das Barackenlager auf dem Lohberg verlegt worden wä-

ren, ist angesichts der oben abgedruckten Belegzahlen allenfalls ab 

Juli oder August 1944 vorstellbar, in dem die Belegzahl des Lagers 
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Sültebeck auf schließlich nur noch 70 Gefangene sank. Die Aufnahme-

kapazität der beiden Baracken betrug gemessen an dem im 

Übergabeprotokoll vom 21. Januar 1944 aufgeführten Betten 68 Mann, 

was in etwa der Abnahme der Belegzahlen im Lager Sültebeck ent-

spricht. Für den 12. Dezember 1944 vermerkt ein entsprechendes 

Übergabeprotokoll dann 105 Betten bzw. Strohsäcke, was dafür 

spricht, daß man für die Aufnahme der ausgebombten Kriegsgefange-

nen aus dem Lager Sültebeck einfach zusätzlich Betten in die Bara-

cken stellte bzw. Strohsäcke auf den Boden legte. Diese Überlegungen 

setzen allerdings voraus, daß die schon vor dem Bombenangriff ins 

Lager Lohberg verlegten französischen Kriegsgefangenen nicht in der 

oben abgedruckten vom Göttinger Ernährungsamt für die Versorgung 

mit Lebensmittelkarten aufgestellten Belegstatistik enthalten sind. Dies 

ist allerdings meines Erachtens eher unwahrscheinlich, da diese Statis-

tik bei der Verlegung eines Teiles des Arbeitskommandos Sültebeck 

sicher - wie ja auch nach der Zerstörung des Lagers Sültebeck - ein-

fach weitergeführt worden wäre. Es bestehen daher nur zwei Möglich-

keiten: Entweder wurde das städtische Lager auf dem Lohberg bis zum 

November 1944 nicht genutzt (was angesichts des allgemeinen 

Raummangels auch wiederum sehr unwahrscheinlich ist) oder aber es 

waren darin andere Zwangsarbeiter (wegen der Nähe zur Wehrmacht 

wahrscheinlich wieder Kriegsgefangene, eventuell anderer Nationalität) 

untergebracht.34  

 

1940-1942: Rek-
rutierung von Zi-
vilarbeitern aus 
West- und Südeu-
ropa  

Bisher war bezogen auf den Einsatz in städtischen Dienststellen oder 

Betrieben nur von polnischen und französischen Kriegsgefangenen die 

Rede. Dies entspricht der Chronologie des Zwangsarbeitereinsatzes, 

nach der - abgesehen von den am Rande ebenfalls schon erwähnten 

Tschechen, die schon seit der Okkupation der Tschechoslowakei im 

März 1939 unter zunehmend repressiver werdenden Konditionen in 

Deutschland arbeiten mußten - bis zum Sommer 1940 nur polnische 

Zwangsarbeiter und französische Kriegsgefangene im Deutschen 

Reich zur Arbeit eingesetzt waren. Seit Sommer/Herbst 1940 bemühte 

man sich aber auch um die Anwerbung ziviler Arbeiter aus Frankreich, 

den Niederlanden, Belgien, Italien, Jugoslawien, Ungarn - kurz allen 

befreundeten, abhängigen oder besetzten Ländern West- und Südeu-

ropas. Dies jedoch zunächst mit nur wenig Erfolg. Lediglich im flämi-

schen Teil Belgiens trafen die Anwerbungen auf größeres Interesse. 

Nachdem im Mai 1942 erlassene verbesserte Behandlungsvorschriften 

für zivile sog. Westarbeiter einen ebenso geringen Effekt gezeitigt hat-
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ten wie die Ausdehnung der Anwerbungen auf das unbesetzte Frank-

reich, wurden im August 1942 die deutschen Behörden in Frankreich, 

Belgien und den Niederlanden angewiesen, auch in diesen Ländern 

entsprechende Zwangsmaßnahmen zu treffen: soll heißen Einführung 

einer Meldepflicht, Arbeitsplatzwechsel nur mit Genehmigung, Strafen 

bei Vertragsbruch, Umwandlung der Arbeitsverträge, die zunächst 

meist nur ein halbes Jahr gegolten hatten, in "unbefristete". Diese ers-

ten Maßnahmen trafen zunächst vor allem diejenigen, die schon in 

Deutschland arbeiteten. Doch im Januar 1943 wurde dann beispiels-

weise in den Niederlanden für alle Männer im Alter zwischen 18 und 60 

Jahren und für unverheiratete Frauen zwischen 18 und 40 Jahren eine 

Dienstpflicht - wie sie in Polen bereits seit drei Jahren bestand - einge-

führt. Da die deutschen Arbeitsbehörden auch in den westlichen Län-

dern bestimmte Rekrutierungszahlen zu erfüllen hatte, bedeuteten die-

se neuen Regelungen, daß nun auch in Belgien, den Niederlanden und 

Frankreich - zumindest in Einzelfällen - Arbeiter einfach von der Straße 

weg für den Arbeitseinsatz nach Deutschland deportiert wurden. Es 

gab allerdings keine Razzien wie in Polen. Dies aber führte dazu, daß 

sich immer mehr dienstverpflichtete Holländer oder Franzosen durch 

Untertauchen der Arbeitsverpflichtung zu entziehen versuchten, so daß 

die Zahl der westlichen Zivilarbeiter verglichen mit dem Vorjahr sogar 

zurückging.35  

 

November 1942 
über 4,6 Millionen 
Zwangsarbeiter in 
Deutschland 

Aus diesem Grund betrug die Zahl der in Deutschland arbeitenden Zi-

vilarbeiter aus West- und Südeuropa (insb. Jugoslawien und der 

Tschechoslowakei) im November 1942 nur noch etwas über 800 000, 

während es im September 1941 noch 1,3 Millionen gewesen waren. 

Dazu kamen noch etwa 930 000 französische Kriegsgefangene und 

über 1,3 Millionen Polen - hier hatte man im Mai 1942 die Dienstver-

pflichtungsordnung verschärft und wieder Großrazzien in Dörfern und 

Städten durchgeführt, um die Gestellungsbefehle zu erfüllen. Insge-

samt arbeiten im November 1942 über 4,6 Millionen Zwangsarbeiter in 

Deutschland. 

 

November 1942 
1,6 Millionen sog. 
Ostarbeiter im 
Deutschen Reich 

Von diesen 4,6 Millionen waren 1,6 Millionen sog. Ostarbeiter, die da-

mit - bis zum Ende des Krieges blieb dies unverändert - die größte 

Gruppe von ausländischen Zwangsarbeitern in Deutschland stellten 

und mit deren massenhafter Deportation der Zwangsarbeitereinsatz in 

Deutschland seine eigentliche Dynamik erhielt.  

Dabei hatte man nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 
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zunächst noch gar nicht an die Beschäftigung sowjetischer Kriegsge-

fangener oder gar Zivilarbeiter gedacht und für diese daher weder Un-

terkunft noch Transport noch Verpflegung organisiert. Die Folge war 

ein (wissentlich in Kauf genommenes) Massensterben der sowjeti-

schen Gefangenen: 60 % der bis Ende 1941 in deutsche Gefangen-

schaft geratenen über 3,3 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen 

kamen ums Leben; 1,4 Millionen bereits vor Anfang September 1940. 

Da aber spätestens im September 1941 endgültig klar war, daß dieser 

Krieg nicht wie von der NS-Führung gehofft ein Blitzkrieg werden wür-

de und da zudem der Arbeitskräftemangel im Reich so bedrohliche 

Formen annahm, daß sich der Ruhrbergbau zum Vorreiter des Einsat-

zes sowjetischer Arbeitskräfte machte, genehmigten Hitler und Göring 

schließlich im November 1941 - gegen die rasse-ideologischen und 

sicherheitspolitischen Bedenken von Parteiführung und SS - den Ein-

satz sowjetischer Kriegsgefangener und auch Zivilarbeiter. Zunächst 

gingen die zuständigen Stellen allerdings davon aus, daß das Arbeits-

kräfteproblem angesichts der riesigen Gefangenenmassen nun gelöst 

sei. Doch dies war nicht der Fall, da schon zu viele Kriegsgefangene 

umgekommen waren: Nur noch 400 000 sowjetische Kriegsgefangene 

standen im Februar 1942 für den Arbeitseinsatz zur Verfügung.36  

 

2. 2.1942 - "Ost-
arbeitererlasse" 

Am 2. Februar 1942 erließ das Reichssicherheitshauptamt daher die 

sog. Ostarbeitererlasse, um dem nun unabwendbaren massenhaften 

Einsatz sowjetischer Zivilarbeiter einen organisatorischen Rahmen zu 

geben. Zugleich schuf man durch die Funktion eines "Generalbevoll-

mächtigten für den Arbeitseinsatz", wozu der ehemalige Thüringer 

Gauleiter Fritz Sauckel am 21. März 1942 ernannt wurde, eine zentrale 

Stelle zur Koordinierung und Intensivierung des gesamten Ausländer-

einsatzes.  

Mit der "Anwerbungskampagne" für sowjetische Zivilarbeiter hatte man 

schon vor den Erlassen im Winter 1941 begonnen. Doch mit Werben 

hatte die Rekrutierungs- und Deportationspraxis der deutschen Ar-

beitsverwaltung in der Sowjetunion nichts mehr zu tun: Männer und 

Frauen ab dem 15. Lebensjahr wurden direkt von der Straße wegge-

fangen und deportiert, Schüler und Schülerinnen aus den Schulen ge-

holt, ohne ihre Eltern zu benachrichtigen; wer sich versteckte und ge-

funden wurde, erhielt eine Prügelstrafe; wer der Aufforderung zur Mel-

dung nicht nachkam, dessen Gehöft wurde niedergebrannt oder zur 

Vergeltung auch das ganze Dorf, aus dem er stammte. Mit solchen 

Methoden gelang es den deutschen Behörden innerhalb kürzester Zeit 
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riesige Menschenmengen zur Arbeit nach Deutschland zu bringen. Al-

lein von April bis Dezember 1942 waren dies etwa 1,3 Millionen zivile 

Arbeitskräfte - das sind wöchentlich etwa 40 000 - je zur Hälfte Männer 

und Frauen. Das Durchschnittsalter lag bei etwa 20 Jahren, viele der 

Deportierten waren aber erheblich jünger. Darüber hinaus kamen 1942 

noch etwa 450 000 sowjetische Kriegsgefangene nach Deutschland.37  

 

 

"Ostarbeiter" und 
"Ostarbeiterinnen" 
vorrangig in der 
Industrie einge-
setzt  

Von den 1,7 Millionen Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen aus der 

Sowjetunion, die Ende des Jahres 1942 in deutschen Betrieben be-

schäftigt waren, wurde der größte Teil nunmehr nicht mehr in der 

Landwirtschaft, sondern in der Industrie eingesetzt, die seit der Umstel-

lung auf einen langen Abnutzungskrieg unter dem Druck stetig hoch-

geschraubter Produktionsanforderungen stand.38 

 

Im Sommer 1944 
insgesamt 7,6 
Millionen Zwangs-
arbeiter in 
Deutschland 

Im Sommer 1944 erreichte der Arbeitseinsatz von Ausländern in 

Deutschland mit 7,6 Millionen seinen Höhepunkt. Unter ihnen waren 

auch 600 000 Italiener zumeist Soldaten, die sich nach dem Sturz 

Mussolinis im Juli 1943 geweigert hatten, auf deutscher Seite weiter-

zukämpfen und dafür als sog. Militärinternierte in Arbeitslager im Deut-

schen Reich gebracht worden waren.39 

 

1942-1944:  
durchschnittlich 
drei ausländische 
Zivilarbeiter im 
Betriebsamt 
("Westarbeiter" 
und Polen) 
 

Zivile Westarbeiter waren bei städtischen Behörden oder Betrieben in 

Göttingen nach unserem jetzigen Kenntnisstand nur in verschwindend 

geringer Zahl eingesetzt.40 Abgesehen von einem zeitlich begrenzten 

Noteinsatz überwogen, wie wir weiter unten sehen werden, eindeutig 

"Ostarbeiter" und sowjetische Kriegsgefangene.  

Doch sind für das Betriebsamt drei ausländische Zivilarbeiter (nament-

lich) bekannt, die aus Westeuropa zur Arbeit nach Göttingen gebracht 

wurden: So arbeitete ab 23. April 1942 ein Holländer für das Betriebs-

amt als Kraftfahrer, ging aber am 20. Juni 1942 schon wieder in die 

Niederlande zurück. 

Schon ab 27. Juli 1941 arbeitete außerdem ein "russischer staatenlo-

ser Flüchtling" ebenfalls als Kraftfahrer für die Müllabfuhr, der aus Niz-

za stammte und über Dijon nach Deutschland gekommen war. Unter-

gebracht war er zwar zwischenzeitlich auch in dem "Polenlokal"  

Maschmühle, doch bekam er wie ein "Westarbeiter" Ende 1943 Urlaub. 

Diesen nutzte er für eine Parisreise, von der er nicht mehr nach Göttin-

gen zurückkehrte. Ein weiterer, der im Februar 1942 beim Betriebsamt 

beschäftigten insgesamt drei ausländischen Arbeiter, ist uns nament-
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lich bekannt. Denn er wurde unter anderem dadurch auffällig, daß er 

sich weigerte das vorgeschriebene Polenabzeichen (ein großes 

schwarzes P auf weißem Grund in einem auf die Spitze gestellten 

schwarz umrandeten Quadrat) zu tragen, da er kein Pole, sondern Uk-

rainer sei. Ausweislich seiner Einwohnerkarte war er in Rawa geboren, 

daß zwar in Polen lag, aber zum Zeitpunkt seiner Geburt noch zu Ruß-

land gehörte. Da auch er aus Frankreich zum Arbeitseinsatz nach 

Deutschland gekommen war, entschied die Göttinger Kriminalpolizei, 

daß er - selbst wenn er polnischer Abstammung wäre - zum Tragen 

den Polenabzeichens nicht verpflichtet sei. Wie der oben genannte 

"russische staatenlose Flüchtling" war auch er am 24. Juli 1941 in Göt-

tingen eingetroffen, beide waren in Dijon (also nicht in ihren Heimat-

städten) an zwei aufeinanderfolgenden Tagen registriert worden und 

beide waren anfänglich auch gemeinsam zunächst bei einem Maler-

meister in der Wiesenstraße 22 und anschließend in der Gastwirtschaft 

Meyer im Papendiek untergebracht. Vielleicht handelte es sich dabei 

um einen Zufall, vielleicht kannten sich aber beide auch schon aus 

Frankreich und auch eine gemeinsamschaftliche freiwillige Meldung 

zum Arbeitseinsatz in Deutschland ist nicht auszuschließen. Beide gal-

ten den deutschen Behörden einerseits als Polen bzw. Ukrainer und 

andererseits als "Westarbeiter", die keiner Kennzeichnungspflicht un-

terlagen und Anspruch auf Urlaub hatten. Auch der letztgenannte Exil-

ukrainer war im übrigen wahrscheinlich nur bis 1943 bei der Müllab-

fuhr. Denn in einer Statistik des Betriebsamts sind für den 1. Juni 1943 

nur noch zwei "zivile Ausländer" aufgeführt, die uns beide namentlich 

bekannt sind:  

Es handelte sich um zwei polnische Landarbeiter, die ab dem 25. März 

1943 beim Betriebsamt arbeiteten, wo sie - so ist es jedenfalls in ihrer 

Einwohnermeldekarte eingetragen - auch wohnten. Da sie beide aus 

demselben Dorf stammten und am selben Tag in Göttingen eintrafen, 

kann man wohl davon ausgehen, daß sie das Opfer derselben Rekru-

tierungsmaßnahme geworden waren, die wahrscheinlich ihr gesamtes 

Dorf betroffen hatte.  

Wenn die statistischen Angaben stimmen, waren diese beiden Polen 

abgesehen von oben erwähnten sechs Kriegsgefangenen die einzigen 

ausländischen Zwangsarbeiter, die 1943 für das Betriebsamt arbeite-

ten und dies - wenn die Eintragungen auf der Einwohnermeldekarte 

zuverlässig sind - bis Kriegsende. Am 1. Juni 1942 waren in eben die-

ser Statistik vier "zivile Ausländer" aufgeführt gewesen (drei davon sind 

uns - wie oben dargelegt - namentlich bekannt, bei einem weiteren 
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handelte es sich wahrscheinlich auch um einen Polen); für den 1. Juni 

1944 nennt die Statistik drei "zivile Ausländer", doch umfaßte diese 

letzte Statistik diesmal auch den Schlachthof und das Bauamt, so daß 

die Zuordnung für 1944 nicht ganz eindeutig ist. Durchschnittlich jeden-

falls waren in den Jahren von 1941 bis 1944 beim Betriebsamt drei "zi-

vile Ausländer" beschäftigt.41  

 

 

Namen ausländi-
scher Zwangsar-
beiter, die beim 
Betriebsamt ar-
beiteten 
 

 

5 Namen; aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruckt 

1941bis 1944: 11 
Polen bei den 
städtischen Gas- 
und Wasserwer-
ken 

In den Gas- und Wasserwerken arbeiteten abgesehen von den franzö-

sischen Kriegsgefangenen nach jetzigem Kenntnisstand überhaupt 

keine aus Westeuropa stammende ausländischen Arbeiter, dafür ab 

Mai oder Juni 1941 elf (namentlich bekannte) Polen und ab spätestens 

1943 eine unbekannte Zahl von "Ostarbeitern".  

Zunächst waren die Polen von der Göttinger Baufirma Schönewolf, die 

in Gieboldehausen ein Lager unterhielt, wieder nur "leihweise" zur Ver-

fügung gestellt worden, kamen dann aber ab 27. Juni 1942 dauerhaft 

zu den Gas- und Wasserwerken. Dazu ist anzumerken, daß die (vorü-

bergehende) Beschäftigung von Arbeitern der Firma Schönewolf bei 

den Gas- und Wasserwerken nicht vom Ausländereinsatz abhängig 

war, sondern schon eine längere Tradition hatte: Denn spätestens ab 

1938, eventuell aber auch schon früher hatten Arbeiter von Schönewolf  

regelmäßig Tagelohnarbeiten bei den Gas- und Wasserwerken verrich-

tet, und auch andere Baufirmen, wie insbesondere die Baufirma Au-

gust Drege oder auch die Baufirma Walter Gärtner "verliehen" schon 

vor dem Krieg über Monate hinweg Arbeiter an die städtischen Gas- 

und Wasserwerke, die nur so dem schon damals herrschenden Mangel 

an Arbeitskräften begegnen konnten. Letzteres wurde allerdings vom 

Rechnungshof, dem die "geliehenen" Arbeiter zu teuer erschienen, be-

zweifelt, da - so der Rechnungshof in einem Bericht vom August 1939 - 

etwa im Bauamt noch Arbeitskräfte zur Verfügung stünden. Es ist da-

her nicht auszuschließen, daß diese Form der Zusammenarbeit auch 

eine Protegierung der betroffenen Firmen darstellte, die im übrigen 

auch (wovon noch die Rede sein wird) häufig mit städtischen Bauauf-

trägen bedacht wurden.  

Bei der dauerhaften Überstellung der Polen, die bis dahin offenbar von 

Gieboldehausen täglich nach Göttingen hatten gebracht werden müs-
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sen, an die Gas- und Wasserwerke im Juni 1942 mögen im übrigen 

auch Probleme bei der Lagerunterbringung der Polen in 

Gieboldehausen eine Rolle gespielt haben: Das Schulgebäude in 

Gieboldehausen war nämlich im Mai 1942 für Lazarettzwecke be-

schlagnahmt worden, so daß die Schule in ein Gebäude ausweichen 

mußte, in dem bisher Polen untergebracht waren. Die meisten der in 

Gieboldehausen untergebrachten Polen arbeiteten in der Landwirt-

schaft und wurden daher auf die sie beschäftigenden Landwirte verteilt, 

und die ebenfalls dort untergebrachten Polen der Firma Schönewolf 

kamen eben zu den Gas- und Wasserwerken nach Göttingen. Ob wirk-

lich alle elf Polen dauerhaft bei den Gas- und Wasserwerken blieben, 

ist nicht bekannt. Abgesehen von dem Vermerk am 27. Juni 1942, daß 

die von Schönewolf gestellten "Leute" nun dem Gas- und Wasserwerk 

"endgültig überwiesen" werden, gibt es in den Akten lediglich noch eine 

Notiz, nach der zwei der Aufgeführten (Brüder) ab 29. Juni 1942 in ei-

ner Ziegelei eingesetzt werden sollten, mit dem Zusatz, daß sie aber 

lieber im Gaswerk bleiben wollten. Ob diesem Wunsch entsprochen 

wurde, ist nicht vermerkt.  

Untergebracht waren die elf Polen wie die ersten polnischen Zwangs-

arbeiter in Göttingen im Lager Keim, Maschmühlenweg 50, von dem 

die Ortspolizei im Juli 1942 feststellte, daß es völlig verwanzt sei. Keim 

gab daraufhin an, im September eine neue Baracke aufstellen zu wol-

len, was ihn allerdings vor allem davon entband, sofort eine gründliche 

Reinigung des Lagers vornehmen zu müssen. Ob die Baracke wirklich 

aufgestellt wurde, ist nicht bekannt. Verpflegt wurden die Polen wie die 

Zwangsarbeiter bei Keim im Gasthaus Maschmühle (Maschmühlenweg 

62 , Gastwirt Sieburg), das das einzige für Polen freigegebene Lokal in 

Göttingen war.42 

Namen polnischer 
Zwangsarbeiter, 
die bei den Gas- 
und Wasserwerke 
arbeiteten 

 

11 Namen; aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruck 
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    Gastwirtschaft Maschmühle, Maschmühlenweg 62, undatierte Aufnahme 

 

1943 eine unbe-
kannte Zahl von 
"Ostarbeitern" bei 
den städtischen 
Gas- und Was-
serwerken 

Von den 1943 bei den Gas- und Wasserwerken eingesetzten Ostarbei-

tern, die sehr wahrscheinlich in dem größten Ostarbeiterlager Göttin-

gens auf dem Schützenplatz untergebracht waren, wissen wir nur 

durch einen bemerkenswerterweise lobenden Hinweis in einem Be-

richt, den die Gas- und Wasserwerke am 3. September 1943 für eine 

nach dem Krieg zu verfassende Kriegschronik schrieben. Darin heißt 

es: "Es ist [...] gerechterweise zu vermerken, daß sich auch die zur Ar-

beit herangezogenen Ausländer, französische Kriegsgefangene sowohl 

wie "Ostarbeiter" zum überwiegend größten Teil als zuverlässig und 

fleißig erwiesen haben."43 

 

Städtisches Bau-
amt - bis April 
1942 keine aus-
ländischen 
Zwangsarbeiter  

Obwohl das städtische Bauamt das Kriegsgefangenenlager Sültebeck 

verwaltete und daher führend bei der Organisation des Ausländerein-

satzes für die Stadt tätig war (allerdings scheint es in Göttingen nicht 

wie etwa in Hannover zur Einrichtung einer zentralen städtischen Stelle 

zur Koordination des Ausländereinsatzes gekommen zu sein), wurde 

das Bauverwaltungsamt trotz wiederholter dringender Anträge bei der 

Zuweisung von Kriegsgefangenen oder anderen ausländischen 

Zwangsarbeitern jahrelang nicht berücksichtigt.  

Nachdem sich die Hoffnungen vom Mai 1940 auf die Zuweisung von 

1000 Kriegsgefangenen, die nach Gnades Vorstellungen ja vor allem 

im Straßenbau eingesetzt werden sollten, zerschlagen hatten, gelangte 

selbst eine Bedarfsmeldung des Bauamtes vom Februar 1941 für 50 

französische Kriegsgefangenen aus dem stadteigenen Kriegsgefange-

nenlager noch nicht einmal in das Stadium eines offiziellen Antrags 
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beim Arbeitsamt. Dies zeigt noch einmal eindrücklich die Grenzen des 

städtischen Einflusses beim Ausländereinsatz: Die Stadt betrieb zwar 

das Kriegsgefangenenlager und machte damit langfristig sogar Ge-

winn, aber sie konnte nicht über Einsatz und Zuweisung der dort unter-

gebrachten Kriegsgefangenen entscheiden. Dies oblag allein dem Ar-

beits- bzw. Landesarbeitsamt unter Beteiligung der Kriegsgefangenen-

stammlager. Es handelte sich daher bei der Zuweisung von Gefange-

nen aus dem Lager Sültebeck an private Göttinger Betriebe auch nicht 

etwa um ein "leihweises" Überlassen "stadteigener" Kriegsgefangener 

(wie wir dies umgekehrt etwa bei den der Firma Schönewolf zugewie-

senen Polen aus Gieboldehausen gesehen haben, was ebenfalls nur 

mit Zustimmung des Arbeitsamtes möglich gewesen war), sondern um 

eine unabhängig von der Stadtverwaltung vom Arbeitsamt vorgenom-

mene Zuweisung.44  

 

Deutsche Juden 
als Zwangsarbei-
ter 

Doch gab es noch eine andere Gruppe von Zwangsarbeitern, von de-

nen bisher nicht die Rede war: und zwar die deutschen Juden. Der 

Zwangsarbeitseinsatz deutscher Juden entwickelte sich aus dem 

schon der Weimarer Arbeits- und Fürsorgegesetzgebung bekannten 

Prinzip der Pflichtarbeit für unterstützungsbedürftige Erwerbslose und 

entfaltete seine besondere Dynamik mit fortschreitender Verfolgung 

und insbesondere der systematischen Verdrängung der deutschen Ju-

den aus dem Erwerbsleben ab Ende 1938. Dabei spielten neben ver-

folgungs- und sozialpolitischen Motiven (insbesondere der Entlastung 

der kommunalen Kassen von Unterstützungsleistungen für erwerbslo-

se Juden) auch damals schon arbeitsmarktpolitische Gründe eine be-

deutende Rolle. Denn trotz rigider Ausschöpfung aller Ressourcen fehl-

ten Ende 1938 in Deutschland rund eine Million männlicher Arbeitskräf-

te vor allem für zentrale Rüstungsvorhaben und Bauten der Infrastruk-

tur, da damals wegen Devisenmangels Ausländer nur beschränkt an-

geworben werden konnten. Zehntausende jüdische Arbeitslose stellten 

daher eine profitable Größe in den arbeitsmarktpolitischen Kalkulatio-

nen der Nationalsozialisten dar, insbesondere mit Blick auf die vielfälti-

gen Baumaßnahmen, die ungelernte Kräfte erforderten. Aus diesen 

Gründen ordnete der Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung 

und Arbeitslosenversicherung, Friedrich Syrup, am 20. Dezember 1938 

den geschlossenen Arbeitseinsatz (soll heißen den Einsatz in geson-

derten Kolonnen getrennt von anderen Arbeitern) für erwerbslose und 

wohlfahrtsunterstützte Juden an. Mit Erlaß des Reichsinnenministers 

vom 10. Januar 1939 wurden dann alle Bürgermeister und Landräte 
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aufgefordert, geeignete Baumaßnahmen der öffentlichen Hand für den 

Kolonneneinsatz von Juden zu melden. Obwohl die Stadt Göttingen 

bereits am 7. Dezember 1938 die jüdische Gemeinde in Göttingen da-

rüber informierte, daß das Wohlfahrtsamt in Zukunft die in Göttingen 

wohnenden Juden nicht mehr unterstützen würde und damit eine Rei-

he Göttinger Juden zwang, sich "freiwillig" bei Baufirmen zu verdingen, 

gab es in Göttingen zunächst noch keinen systematischen Kolonnen-

einsatz von Juden.  

Allgemein zeichnete sich jedoch schon ab Sommer 1939 eine informel-

le Ausweitung des Arbeitseinsatzes auch auf nicht-unterstützte Juden 

aus, die dazu führte, daß in manchen Städten die jüdischen Gemein-

den aufgefordert wurden, ganze vorher festgelegte Kontingente für den 

Arbeitseinsatz zu stellen. Wenige Tage vor Kriegsbeginn mußten dann 

alle Juden zwischen fünf und 70 Jahren die Formulare der Volkskartei 

ausfüllen, was es dem NS-Staat ermöglichte, für einen umfassenden 

Zwangsarbeitereinsatz jederzeit auf die ja nicht wehrpflichtigen Juden 

zurückgreifen zu können. Nachdem in den ersten Kriegsmonaten nach 

wie vor insbesondere die Baubranche von den billigen Arbeitskräften 

profitierte, wurden ab Mai/Juni 1940 Juden (und Jüdinnen) auch in 

größerem Maßstab in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Mit einem Er-

laß Syrups vom 4. März 1941, in dem er (gar nicht speziell auf Juden 

bezogen) die Arbeitsverwaltungsbehörden allgemein ermächtigte, "bei 

der Durchführung kriegswirtschaftlich notwendiger Arbeitsmaßnahmen 

Einwendungen bevölkerungs-, volkstums- und rassepolitischer Art" zu 

ignorieren, kam es zu einer neuen Welle von Zwangsrekrutierungen, 

die diesmal auch die Göttinger Juden traf.45 

Göttinger Juden 
als Zwangsarbei-
ter im Auftrag des 
Bauamts 

Denn auf Antrag des Stadtbauamts wurden Göttinger Juden ab März 

1941 in einer "Judenkolonne" zur Beseitigung von Hochwasserschä-

den bei der Baufirma August Drege eingesetzt und gehörten damit zu 

den vielen jüdischen Zwangsarbeitern, die den Unternehmen aufgrund 

eines von Kommunen, Ländern oder vom Staat ausgeschriebenen 

Bauauftrags von den Arbeitsämtern als billige Arbeitskräfte zur Verfü-

gung gestellt wurden. Der Oberbürgermeister fungierte dabei als Bau-

herr, die Firma Drege war die ausführende Firma und hatte auch die 

Aufsicht über die eingesetzten Juden, weshalb die Stadtverwaltung in 

einer Aktennotiz vom 1. August 1941 auch feststellte, daß sie mit der 

Beschäftigung der Juden "unmittelbar" nichts zu tun habe. Nun führte 

das Göttinger Bauamt aber nur in den seltensten Fälle städtische Bau-

vorhaben selbst durch, sondern beauftragte damit in aller Regel Privat-

firmen. Die beim Einsatz der Juden praktizierte Zusammenarbeit mit 
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einer privaten Baufirma war also für den gesamten Zwangsarbeiterein-

satz durch das Bauamt kennzeichnend: Der Zwangsarbeiter wurden 

dabei immer von der Stadtverwaltung selbst beantragt und - wenn das 

Bauvorhaben als dringlich und kriegswichtig anerkannt worden war - 

nur aufgrund dieses Antrags zugewiesen. Da die private Bautätigkeit 

während des Krieges weitgehend zum Erliegen kam, waren die ausfüh-

renden Baufirmen auf diese kommunalen (oder staatlichen) Aufträge 

und die ihnen auf diese Weise zugewiesenen Arbeitskräfte angewie-

sen.46 

Frühjahr 1941 bis 
20. März 1942 
insgesamt 19 
Göttinger Juden 
als Zwangsarbei-
ter für das Bau-
amt tätig 

Die Bauanzeige des Bauamts zur "Beseitigung der durch das Hoch-

wasser der Leine am 4. u. 5.11. 1940 entstandenen Schäden" datiert 

vom 29. März 1941 und enthält bei den "am Bauvorhaben zur Zeit an-

gesetzten Arbeitskräfte" unter der Rubrik "ausländische Arbeiter" den 

Eintrag: "Juden 14". Diese arbeiteten zum Teil schon seit mehreren 

Wochen an der Dammbruchstelle zwischen Leine und Flüte, wo zu-

nächst eine eiserne Spundwand mit Überfallwehren eingesetzt werden 

mußte und anschließend größere Erd- und Betonierungsarbeiten not-

wendig waren. Da vier weitere Juden im Juni 1941 und einer sogar erst 

im März 1942 der Kolonne zugewiesen wurden, arbeiteten insgesamt 

19 Göttinger Juden als Zwangsarbeiter an der Beseitigung dieser 

Hochwasserschäden. Bis auf zwei Ausnahmen hatten alle auch in den 

Jahren zuvor bereits entweder bei Drege oder anderen Göttinger Bau-

firmen oder aber in einer Gärtnerei gearbeitet. Inwieweit es sich auch 

dabei um "angeordnete" Zwangsarbeit gehandelt hat, ist den Akten 

nicht zu entnehmen.  

Auch der Lehrer der jüdischen Gemeinde Heinz Junger, der noch bis 

Ostern 1941 einen reduzierten Schulbetrieb für die in Göttingen ver-

bliebenen jüdischen Kinder aufrecht erhalten hatte und daher bis zu 

diesem Zeitpunkt zunächst von Zwangsarbeit verschont geblieben war, 

arbeitete zunächst in einer Gärtnerei. Erst am 18. März 1942 wurde 

auch er der "Judenkolonne" bei Drege zugewiesen. Er arbeitete dort 

nur insgesamt drei Tage. Denn am 20. März 1942 wurden die zu die-

sem Zeitpunkt nur noch 15 Männer der Kolonne (drei war inzwischen 

wegen der Schwere der Arbeit als krank entlassen worden, einer hatte 

Göttingen verlassen) nach Hause geschickt, um am 26. März 1942 

gemeinsam mit insgesamt 89 [richtig 79 – C.T. 11.10.2011] Göttinger 

Juden in die Ghettos oder Vernichtungslager nach Osteuropa depor-

tiert zu werden. Niemand aus diesem Transport überlebte.47 
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Namen der Göt-
tinger Juden, die 
der "Judenkolon-
ne" bei der Bau-
firma Drege an-
gehörten:  

Die Göttinger Juden, die der "Judenkolonne" bei der Baufirma Drege 

angehörten: 

- Barnaß, Hans, geb. 3.3.1907 (andernorts 3.7.1907), am 26.3.1942 über 

das Sammellager Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin 

in das Warschauer Ghetto deportiert, vom 3.6.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, 

vorher in der Gärtnerei Hermann Starke 

- Blach, Leopold, geb. 24.12.1891, am 26.3.1942 deportiert, unbekannt 

verschollen, vom 3.3.1941 bis 20.3.1942 bei Drege 

- Jacobi, Kurt, geb. 22.2.1914, am 26.3.1942 über das Sammellager Han-

nover-Ahlem in das Warschauer Ghetto deportiert; vom 14.3.1941 bis 20.3.1942 

bei Drege, vom 17.4. bis 24.5.1939 und 3.7. bis 31.7.1939 bei der Baufirma Lud-

wig Avenarius 

- Jacobs, Arno, geb. 17.4.1883, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 3.6.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, vorher in der Gärtne-

rei Ernst Lange 

- Jacobs, Julius, geb. 27.3.1890, nach Polen deportiert und dort verschol-

len, vom 3.3. bis 3.11.1941 bei Drege, dann krank entlassen; vom 10.1. bis 

21.1.1939 und 30.11. bis 21.12.1939 auch schon bei Drege; 30.9. bis 7.10.1936 

und 17.1. bis 19.3.1938 bei Avenarius, "freiwillig entlassen"  

- Junger, Heinz, geb. 10.6.1890 , am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 18.3. bis 20.3.1942 bei Drege, vorher in der Gärtnerei 

Florentin Koch, bis Ostern 1941 Leiter der jüdischen Schule 

- Löwenstein, Alfred, geb. 1.5.1904, am 26.3.1942 deportiert, unbekannt 

verschollen, vom 4.6.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, vorher Gärtnerei Florentin 

Koch 

- Löwenstein, Karl, geb. 27.7.1899, am 26.3.1942 in das Warschauer 

Ghetto deportiert, vom 27.10.1939 bis 20.3.1942 durchgehend bei Drege 

- Meininger, Kurt, geb. 15.11.1894, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom  3.4.1941 bis 9.7.1941 bei Drege, dann krank entlas-

sen, vorher Gärtnerei Ernst Lange 

 

 

 
Alfred Löwenstein 

 

 
Kurt Meininger 
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 - Meyerstein, Arnold, geb. 5.4.1908, ging im Juni 1941 nach Berlin, wurde 

von dort nach Auschwitz deportiert, vom 20.2.1941 bis 14.6.1941 bei Drege, 

dann krank entlassen, vom 19.3. bis 22.4.1936 und 13.5. bis 3.7.1936 bei Avena-

rius, "freiwillig entlassen"  

- Meyerstein, Hugo, geb. 4.4.1891, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 3.3.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, vom 5.3. bis 

22.5.1937 bei Firma Avenarius, "freiwillig entlassen" 

- Meyerstein, Iwan, geb. 28.6.1885 , am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 15.1.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, vorher im Bauge-

schäft Gebr. Schütte Wuppertal, Baubüro Hagenweg in Göttingen 

- Meyerstein, Leopold, geb. 5.12.1892, am 26.3.1942 über das Sammel-

lager Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das War-

schauer Ghetto deportiert, vom 12.1. bis 20.3.1942 bei Drege, vorher auch schon 

bei Drege und zwar vom 15.8. bis10.11.1938 (wahrscheinlich unterbrochen durch 

Inhaftierung nach der Reichspogromnacht) und vom 13.2.1939 bis 21.7.1940 

- Meyerstein, Moritz, geb. 1.11.1888 in Bremke, am 26.3.1942 über das 

Sammellager Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in 

das Warschauer Ghetto deportiert, vom 5.2.1940 bis 20.3.1942 durchgängig bei 

Drege 

- Meyerstein, Siegfried, geb. 15.6.1888 in Bremke, am 26.3.1942 über das 

Sammellager Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in 

das Warschauer Ghetto deportiert, vom 29.7.1940 bis 20.3.1942, vom 4.3. bis 

4.6.1937 bei Avenarius, "freiwillig entlassen", auch schon vorher (ab November 

1936) und auch danach wieder bei verschiedenen anderen Baufirmen tätig 

- Meyerstein, Walter, geb. 26.1.1920, am 26.3.1942 über das Sammella-

ger Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das War-

schauer Ghetto deportiert, vom 30.6.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, vorher auch 

schon bei Drege und zwar vom 12.7.1938 bis 10.11.1938 (wahrscheinlich unter-

brochen durch Inhaftierung) und vom 23.1.1939 bis 22.3.1939 

- Neuhaus, Gustav, geb. 5.7.1884, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 4.3.1940 bis 20.3.1942 durchgängig bei Drege 

- Nußbaum, Isidor, geb. 16.6.1887, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 22.7.1938 bis 20.3.1942 (unterbrochen nur für die Zeit 

vom 12.11.1938 bis 10.1.1939, wahrscheinlich durch eine Inhaftierung nach der 

Reichspogromnacht) durchgängig bei Drege 

- Plaut, Isfried, geb. 27.12.1908, am 26.3.1942 über das Sammellager 

Hannover-Ahlem und das Durchgangslager Trawniki bei Lublin in das Warschau-

er Ghetto deportiert, vom 20.2.1941 bis 20.3.1942 bei Drege, arbeitete vorher bei 

der Firma Köster im Straßenbau
48 

 

Vom 8. -17. April 
1942 zehn sowje-
tische Kriegsge-
fangene als "Er-
satz" für die de-

Am 27. März 1942, einen Tag nach der Deportation der Göttinger Ju-

den, vermerkte das Bauamt in einer Aktennotiz lakonisch: "Die bisheri-

gen Arbeitskräfte für die Arbeiten am Wehr (Juden) sind nicht mehr in 
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portierten Juden Göttingen. Die Fa. Drege hat z. Zt. andere Arbeitskräfte nicht zur Ver-

fügung". Doch nur einen weiteren Tag später hatte Stadtbaudirektor 

Otto Frey durch seine persönliche Vermittlung erreicht, daß das Hee-

resbauamt "dem Stadtbauamt für die Arbeiten am Wehr in der Flüte 

(Fa. Drege)" zehn sowjetische Kriegsgefangene zur Verfügung stellte, 

die ihre Arbeit am 8. April 1942 aufnahmen.  

Dies ist insofern bemerkenswert, weil noch im August 1941 ein Antrag 

des Tiefbauamtes auf Zuweisung von 70 sowjetischen Kriegsgefange-

nen für den geplanten zweiten Bauabschnitt bei der Beseitigung der 

Hochwasserschäden an Leine und Flüte mit der Begründung abgelehnt 

worden war, daß auf absehbare Zeit ein "Russeneinsatz" nur bei der 

Wehrmacht in Frage komme. Und auf den etwa zeitgleich wieder von 

Oberbürgermeister Gnade entwickelten Plan, (diesmal nur) 500 sowje-

tische Kriegsgefangene aus dem Lager Fallingbostel anzufordern, hat-

te ihm das Arbeitsamt geantwortet: "Russen werden zunächst als fana-

tische Bolschewisten angesehen und dürfen mit keinen anderen Ge-

fangenen oder Arbeitern zusammengebracht werden." Gnade nahm 

daraufhin Abstand von seinem Plan. Doch inzwischen hatte man, wie 

oben in der allgemeinen Übersicht über die Entwicklung des Zwangs-

arbeitereinsatzes in Deutschland dargestellt, diese rasse-ideologischen 

Bedenken fallengelassen, und so stand dem uneingeschränkten Zugriff 

auf sowjetische Kriegsgefangene nichts mehr entgegen. Für 1,30 RM 

pro Mann und Tag überließ die Wehrmacht dem Tiefbauamt die zehn 

sowjetischen Gefangenen, die jeden Morgen um 7 Uhr vom Lager 

Lohberg aus abmarschierten und dann mindestens, wie es in der Ver-

einbarung zwischen Wehrmacht und Stadtbauamt hieß, acht Stunden 

auf der Baustelle an der Leine arbeiteten. Die Verpflegung wurde vom 

Lager Lohberg gestellt, doch schlug das Heeresbauamt der Stadtver-

waltung immerhin vor, den Gefangenen "eine kleine zusätzliche Ver-

pflegung zu geben (Kartoffeln u.a.)" - was noch einmal sowohl auf die 

Schwere der zu leistenden Arbeit (insbesondere angesichts des allge-

mein sehr schlechten körperlichen Zustands der sowjetischen Kriegs-

gefangenen) als auch auf die generell unzureichende Ernährung spe-

ziell für die Zwangsarbeiter aus Osteuropa verweist.49 

 

Beseitigung von 
Hochwasser-
schäden nicht 
kriegswichtig 

Die sowjetischen Kriegsgefangenen vom Heeresbauamt arbeiteten nur 

zehn Tage für das Tiefbauamt. Bereits am 18. April 1942 wurden sie 

abgezogen, um außerhalb Göttingens in der Landwirtschaft eingesetzt 

zu werden. Ein daraufhin am 15. Mai gestellter Antrag auf die Zuwei-

sung von 25 sowjetischen Kriegsgefangenen zur Weiterführung der 
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Arbeit wurde vom Arbeitsamt abgelehnt. Diesmal allerdings nicht aus 

ideologischen Gründen, sondern weil nach einem neuen Erlaß des 

Reichsministers der Arbeit vom 27. März 1942 "Wehrbau" aus der 

Dringlichkeitsliste kriegswichtiger Projekte gestrichen worden war. 

Schon bei Kriegsbeginn hatte Hitler befohlen, alle Wasser- und Deich-

bauten zurückzustellen, und Göring hatte sämtliche Bauvorhaben 

strengstens auf ihre Kriegswichtigkeit überprüfen lassen. Die Göttinger 

Stadtverwaltung entsprach daher nicht nur bei ihrem Antrag auf 1000 

französischen Kriegsgefangene im Mai 1940 oder auf die 500 ebenfalls 

für den Straßenbau vorgesehenen sowjetischen Kriegsgefangenen im 

August 1941, sondern auch bei einem zuvor im Mai 1941 entwickelten, 

sehr viel realistischerem Plan zum Einsatz von 40 Polen "für Strassen-

bau, Strassenunterhaltung, Kanalisation, Erdarbeiten, Gleisbau, Was-

serbau, Beseitigung von Hochwasserschäden" nicht den an die Ge-

nehmigung von Bauprojekten gestellten Anforderungen. Diese im Juni 

1941 beantragten Polen hatte man übrigens wieder bei Keim unter-

bringen und offensichtlich gemeinsam mit den Juden bei der Beseiti-

gung der Hochwasserschäden einsetzen wollen: In einer Aktennotiz 

vom 16. Mai 1941 wurde deshalb darauf hingewiesen, daß Polen und 

Juden auf keinen Fall gemeinsam untergebracht werden dürften (was 

in Göttingen auch nicht geplant war), da schon auf der Baustelle 

Schwierigkeiten beim Zusammentreffen von Polen und Juden erwartet 

würden. Diese Sorge war, wie gesagt, unbegründet, denn die Zuwei-

sung dieser Polen erfolgte ebensowenig wie später die der sowjeti-

schen Kriegsgefangenen. Nach Beendigung der Betonierungsarbeiten 

im Juli 1942 sah sich das Tiefbauamt daher gezwungen, die endgültige 

Beseitigung aller Hochwasserschäden bis nach dem Krieg zurückzu-

stellen.50 

 

1942: eine unbe-
kannte Zahl von 
sowjetischen 
Kriegsgefangenen 
kurzzeitig für den 
Luftschutzbau 
eingesetzt 

Ohne Frage kriegswichtig waren dagegen Luftschutzmaßnahmen, und 

so konnte das Stadtbauamt 1942 für den Bau eines Staubeckens im 

Ebertal, mit dem übrigens wieder die Firma August Drege beauftragt 

worden war, auf sowjetische Kriegsgefangene zurückgreifen, die 

höchst wahrscheinlich aus dem Lager Lohberg stammten und wieder 

von der Wehrmacht zur Verfügung gestellt worden waren. Denn am 22. 

Oktober 1942 notierte Stadtbauinspektor Krauspe, daß die Kriegsge-

fangenen "uns" (!) jetzt weggenommen worden seien und die noch 

ausstehenden Arbeiten voraussichtlich von Soldaten fertiggestellt wür-

den. Ob dies wirklich geschah, ist den Akten nicht zu entnehmen. Aber 

ein Jahr später, im September 1943, wurden von der Wehrmacht tat-
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sächlich für drei Wochen mehrere hundert (in der ersten Woche 520, in 

der zweiten 320 und in der dritten Woche 265) Soldaten gestellt, die in 

der Stadt Deckungsgräben aushoben.51 

 

Ende 1943: Statt 
Soldaten oder 
militärinternierter 
Italiener Gefäng-
nishäftlinge als 
Zwangsarbeiter  

Dies fiel zusammen mit einer allgemeinen Intensivierung von Luft-

schutzbaumaßnahmen im Jahre 1943 und konfrontierte das Göttinger 

Bauamt deshalb noch einmal verstärkt mit dem Problem des Arbeits-

kräftemangels. Da die Soldaten ab Oktober 1943 nicht mehr zur Verfü-

gung standen und sich auch die Hoffnung auf Zuweisung von kriegsge-

fangenen Italienern zerschlagen hatte, verfiel man im Stadtbauamt auf 

die Idee, daß doch die Häftlinge in den Gefängnissen ein bisher unge-

nutztes Arbeitskräftepotential darstellten. Dies war insofern nicht un-

gewöhnlich, als die Stadtverwaltung selbst nachweislich zwischen En-

de Oktober 1942 und April 1943 gelegentlich Gefangene aus dem Göt-

tinger Polizeigefängnis an Privatpersonen oder auch Kaufleute für den 

Preis von 0,61 RM pro Stunde für Garten- oder Aushilfsarbeiten "ver-

mietet" hatte.52  

 

Oktober 1943 - 
Juli 1944: max. 18 
Gefangene aus 
dem Landge-
richtsgefängnis 
als Zwangsarbei-
ter im Luftschutz-
bau 

Trotz sicherheitstechnischer Bedenken auf seiten der Gefängnisleitung 

erreichte das Stadtbauamt nun im Oktober 1943, daß auch das Ge-

richtsgefängnis dort inhaftierte Gefangene zum Arbeitseinsatz im Luft-

schutzbau zur Verfügung stellte. Für die Bewachung der ursprünglich 

nur zehn, dann aber durchschnittlich 18 Gefangenen, die ab 18. Okto-

ber 1943 zunächst beim Bau einer neuen Unterkunft für die Luftschutz-

leitung und dann beim Ausheben von Deckungsgräben eingesetzt wa-

ren, wurden zwei Polizeibeamte abgestellt und diesen ein weiterer Be-

amter zur Seite gestellt, nachdem am 9. November 1943 tatsächlich 

wie befürchtet ein Gefangener geflohen war. Für jeden Gefangenen 

zahlte die Stadtverwaltung pro Tag 4, - RM an die Gefängnisverwal-

tung, die ausführende Baufirma war wieder die Firma August Drege. 

Nicht durchgängig in der gleichen Stärke und wohl auch nicht ununter-

brochen, aber doch offenbar regelmäßig erfolgte der Einsatz dieser 

Gefangenenkommandos bis in den Sommer 1944 hinein.53 

 

Holländer und 
Belgier in dem 
städtischen Ge-
fangenenkomman
do 

Grundsätzlich muß es sich bei den Mitgliedern dieser Gefangenen-

kommandos nicht notwendig um Ausländer gehandelt haben, da natür-

lich auch Deutsche im Gerichtsgefängnis inhaftiert waren. Doch sind 

wir durch einen großen Zufall in der glücklichen Lage, einen jungen 

Niederländer, der in diesem Kommando arbeiten mußte, namentlich zu 

kennen, und wissen aus von der Staatsanwaltschaft abgefangenen 
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Briefen an seine Familie, daß mit ihm noch einige andere Holländer 

und auch Belgier in dem Kommando waren. Geert E. war im Juni 1943 

nach Göttingen gekommen und arbeitete hier als Tischler für die 

Phywe AG und wohnte in Grone in einem privaten Zimmer. Wegen des 

Abhörens ausländischer Sender, was in der NS-Diktion als "Rundfunk-

verbrechen" galt, war er am 1. Dezember 1943 festgenommen worden. 

Da er seiner Familie seine Verhaftung zunächst verschwieg, gibt es in 

seinen ersten Briefen aus dem Gefängnis nur Andeutungen über einen 

"Arbeitsplatzwechsel": Er arbeite jetzt nicht mehr in dem Dorf, wo er 

früher gewesen sei (gemeint ist Grone), sondern in der Stadt. Und am 

22 Januar schreibt er (immer noch ohne einen direkten Hinweis auf 

seinen Aufenthalt im Gefängnis): " Es ist Sonntag Mittag und wir sind 

heute früher frei, um 11 Uhr waren wir wieder zu Hause. Ich arbeite mit 

Kameraden an Luftschutzkellern und da bekommen wir auch etwas 

mehr zu essen. Um 6 Uhr stehen wir auf, bekommen dann Brot, Butter 

und Kaffee und gehen um 7 Uhr an die Arbeit. Um 9 Uhr bekommen 

wir wieder Brot mit Wurst oder Marmelade und Mittags Erbsensuppe. 

Wenn ich an zu Hause denke, könnte ich manchmal schreien, aber es 

ist nun mal nicht anders." Und am 20. Februar 1944 erfahren wir aus 

seinen Briefen, daß auch noch andere Holländer und einige Belgier mit 

ihm zusammen arbeiteten. Geert E., der in seinen von zunehmender 

Verzweiflung geprägten Briefen schreibt, daß ihm die Arbeit an der fri-

schen Luft gut tue und von seiner trüben Gedanken ablenke, wurde am 

9. Juni 1944 vom der Abteilung 3 des Sondergerichts für den Oberlan-

desbezirk Celle bei dem Landgericht Hannover wegen des "fortgesetz-

ten Abhörens ausländischer Sender" zu einer Zuchthausstrafe von ei-

nem Jahr und 3 Monaten unter Anrechnung der Untersuchungshaft 

verurteilt. Nach Verbüßung seiner Strafe am 1. Februar 1945 wurde er, 

wie häufig in solchen Fällen, nicht entlassen, sondern der Gestapo in 

Celle übergeben. Von da an ist über seinen weiteren Verbleib nichts 

mehr festzustellen, wie der Oberstaatsanwalt in Celle am 8. Mai 1950 

auf die wahrscheinlich im Auftrag der Familie gestellten Suchanfrage 

der International Refugee Organization lapidar mitteilte.54 

 

Name des inhaf-
tierten Holländers 

Aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruckt 

 

Oktober/Novem-
ber 1943: 4 bis  
10 (kurzzeitig 
auch 14) 
Gestapohäftlinge 
im Luftschutzbau 

Nicht nur mit dem Gerichtsgefängnis verhandelte das Stadtbauamt 

über die Stellung von Häftlingen, sondern auch mit der Gestapo, die ih-

re Gefangenen bis zur Entscheidung über ihr weiteres Schicksal im 

Göttinger Polizeigefängnis unterbrachte und diese der Stadt sogar kos-
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eingesetzt tenlos zur Verfügung stellte. Weil die Göttinger Stadtverwaltung der 

Gestapo für die Unterbringung ihrer Häftlinge Unterbringungskosten in 

Rechnung stellte und diese für jeden Häftling mit genauer Unterbrin-

gungsdauer im einzelnen belegt werden mußten, sind wir im Besitz von 

entsprechenden Listen mit den Namen von insgesamt Hunderten von 

Häftlingen, bei denen es sich ganz offensichtlich fast ausnahmslos um 

ausländische Zwangsarbeiter handelte. Nach diesen Listen hatte die 

Gestapo zwischen dem 18. Oktober, an dem erstmals 14 

Gestapohäftlinge für das städtische Bauamt Deckungsgräben ausho-

ben, und dem 12. November 1943, von dem wir sicher wissen, daß die 

Häftlinge noch im Einsatz waren, insgesamt 31 Häftlinge im Polizeige-

fängnis untergebracht. Drei von ihnen waren Frauen, also sicher nicht 

auf der städtischen Baustelle beschäftigt. Zwei der verbleibenden 28 

Männer waren dem Namen nach zu schließen Deutsche, fünf Franzo-

sen und einer Italiener, alle anderen waren Russen, Ukrainer oder 

eventuell vereinzelt auch Polen (die Nationalität ist in den Listen nicht 

angegeben). Am 18. Oktober waren genau 16 Häftlinge inhaftiert: nur 

Männer, keine Deutschen, aber zwei Franzosen. Unter der Vorausset-

zung, daß kein gemischtnationales Kommando aus "West- und Ostar-

beitern" zusammengestellt wurde, kann man also davon ausgehen, 

daß zumindest am ersten Tag ihres Einsatzes alle osteuropäischen 

Gestapohäftlinge (Polen und "Ostarbeiter") für die Stadt im Einsatz wa-

ren.  

Angesichts der hohen Fluktuation unter den Häftlingen, von denen vie-

le nur wenige Tage inhaftiert waren, verursachte der Einsatz der 

Gestapohäftlinge allerdings einige Probleme: An einigen Tagen habe 

überhaupt kein Einsatz stattgefunden, klagte das Bauamt daher am 12. 

November 1943, und zusätzlich würden Gefangene auch noch oft wäh-

rend der Arbeitszeit zum Verhör geführt. Die Leistung dieses Arbeits-

kommandos, dessen Stärke zwischen 4 und 10 Mann schwanke, sei 

daher auch wesentlich geringer als die Arbeitsleistung der Gerichts-

häftlinge. Außerdem seien zwei der Häftlinge, die nur von einem Poli-

zeibeamten bewacht wurden, von der Baustelle geflohen. Meines Er-

achtens ist daher nicht davon auszugehen, daß der Einsatz der 

Gestapohäftlinge weit über den 12. November 1943 hinaus fortgesetzt 

wurde.55 

 

Namen der 
Gestapohäftlinge 

Namen, der am 18. Oktober 1943 im Polizeigefängnis inhaftierten  

Gestapohäftlinge (14 "Ostarbeiter" und Polen, 2 Franzosen), aus Da-

tenschutzgründen hier nicht abgedruckt  
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Februar bis April 
1944: 40 bis 50 
"Ostarbeiter" an 
den Sonntagen 
beim Deckungs-
gräben-bau; No-
vember 1944 30 
"Ostarbeiter" beim 
Holzeinschlag; 
auch schon 1943 
"Ostarbeiter" und 
Polen im Luft-
schutzbau 

"Ich beabsichtige", so Oberbürgermeister Gnade am 15. Januar 1944 

in einem Rundschreiben an sämtliche Betriebe und Dienststellen, "für 

die dem Luftkrieg schutzlos ausgelieferten Einwohner der Innenstadt in 

kurzer Zeit ausreichende Deckungsgräben zu bauen und die männli-

che Bevölkerung der Stadt im Alter von 16 bis 65 Jahren durch polizei-

liche Anordnung dazu heranzuziehen." Die "Gefolgschaftsmitglieder" 

der städtischen Behörden sollten dabei mit gutem Beispiel vorangehen. 

So kam es, daß von Februar bis April 1944 die Göttinger Zivilbevölke-

rung am Wochenende gemeinsam oder vorsichtiger ausgedrückt 

gleichzeitig mit 40 bis 50 "Ostarbeitern", die zusätzlich zu ihrem norma-

len Arbeitseinsatz in einem Göttinger Privatbetrieb nun auch noch am 

Sonntag für die Stadt arbeiten mußten, Deckungsgräben aushoben. 

Schon im Oktober 1943 hatte das Bauamt über den Einsatz von Polen 

und "Ostarbeitern" für den Luftschutzbau an Sonntagen berichtet und 

auch im November 1944 plante Stadtbaudirektor Otto Frey wieder 

 
Göttinger Bürger beim Bunkerbau vor dem Theater 1944 

 

den Einsatz von 30 "Ostarbeitern", die für die von der Bevölkerung in 

Selbsthilfe zu erstellenden Deckungsgräben sonntags das Holz im 

Wald schlagen sollten. Man kann daher davon ausgehen, daß sowohl 

1943, als auch 1944 wahrscheinlich nicht durchgängig, aber doch bei 

Bedarf immer wieder "Ostarbeiter" (und vereinzelt wohl auch Polen) 

sonntags für den Luftschutzbau eingesetzt wurden.56  

 

Im März 1944 und 
April 1944 kurz-
zeitig 42 bzw. 12 

Verstärkt wurde das Arbeitskommando bei Deckungsgräbenbau im  

übrigen wieder durch einige Soldaten und fünf bis zwölf Zivilgefangene. 
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"Ostarbeiter"; En-
de April einmalig 
150 sowjetische 
Kriegsgefangene 
beim Ausheben 
von Deckungs-
gräben 

Im März 1944 stellte die Reichsbahn außerdem vorübergehend 42 und 

im April noch einmal 12 "Russen" (wahrscheinlich keine Kriegsgefan-

genen, sondern zivile "Ostarbeiter") für die Deckungsgräben vor dem 

Bahnhof zur Verfügung, und Ende April konnten an einem Sonntag so-

gar 150 russische Kriegsgefangene für Erdarbeiten eingesetzt werden, 

die wahrscheinlich aus dem Lager Lohberg stammten. Diesmal war üb-

rigens nicht nur die Firma Drege, sondern wahrscheinlich wegen der 

verschiedenen Baustellen - geplant waren insgesamt 20 Deckungsgrä-

ben für je 100 bis 150 Personen - außerdem auch noch die Baufirmen 

Walter Gärtner und Wilhelm Wallbrecht mit dem Stollenbau beauftragt 

worden.57 

 

 

Erster Luftangriff 
auf Göttingen am 
7. Juli 1944  

Am 7. Juli 1944 wurde Göttingen erstmals das Ziel eines Bombenan-

griffs: Neben kleineren Schäden an Wohnhäusern und in Kleingärten in 

der Nähe der Artilleriekaserne in Weende war dabei auch ein Todesop-

fer zu beklagen. Für die Aufräumarbeiten in Weende wurden für eine 

Woche wieder fünf Zivilgefangene aus dem Gerichtsgefängnis einge-

setzt.58  

 

Bombenangriffe 
am 23. und 24. 
November 1944 

Größere Schäden richtete der Bombenangriff am 23. November 1944 

an, von dem im Zusammenhang mit der Zerstörung des Kriegsgefan-

genenlagers Sültebeck schon die Rede war. Ihm folgte am 24. Novem-

ber wieder in den Abendstunden ein zweiter Angriff, durch den in der 

Unteren Masch, wo früher die Synagoge stand, ganze Häuserreihen 

einstürzten. Eine in der Universitätsbibliothek explodierte Mine be-

schädigte nicht nur die Pauliner, sondern auch die Johanniskirche und 

auch die Commerz-Bank in der Prinzenstraße. Im Rathaus und im 

Stadthaus ebenso wie in der gesamten Innenstadt gingen viele Schei-

ben zu Bruch, insbesondere die großen Schaufensterscheiben der Ge-

schäfte hielten dem starken Luftdruck nicht stand. Eine besonders 

starke Druckwelle, die sich bis in die Straße der SA (das ist die 

Weender Straße) auswirkte, wurde durch eine am Weender Tor - Ecke 

Masch-mühlenweg - gefallene Bombe ausgelöst. Eine weitere Bombe 

traf das erste Stockwerk des Treppenhauses der Luther-Schule und riß 

hier die Nordwand auf. Auch die Turnhalle wurde stark beschädigt. 59 

 



 42 

 

 

Repariert wurden nach einem Bombenangriff nur kleinere Schäden wie hier an  

einem Hinterhaus in der Gotmarstraße, wo deutlich die verbretterten Fenster zu  

erkennen sind. Bei Totalschaden blieb nur der Abriß bzw. die Weiternutzung der  

noch verwendbaren Baumaterialien zur Behebung von Schäden an anderen Orten. 

 

 

Vom 25.11. bis 
3.12.1944 104 
Holländer zu Auf-
räumarbeiten in 
Göttingen 

Wahrscheinlich einen Tag nach dem zweiten Angriff, also am 25. No-

vember 1944, wurde das 2. Kompanie Bau Bataillon z.b.V. aus Hanno-

ver zu Aufräumarbeiten nach Göttingen geschickt. Dieses Bataillon be-

stand aus 104 Holländern, die jedoch trotz der militärischen Bezeich-

nung keine Kriegsgefangenen (die niederländischen Kriegsgefangenen 

waren schon 1940 wieder entlassen worden), sondern Zivilarbeiter wa-

ren.  

Über den Einsatz dieses mit dem sich ausweitenden Luftkrieg aufge-

stellten Baubataillons hatte Reichsverteidigungskommissar Hartmann 

Lauterbacher zu entscheiden, zugeordnet war es der Hoch- und Tief-

baugesellschaft Fritz Schuppert in Hannover, über die auch die Ab-

rechnung lief. Seit der Generalbevollmächtigte für die Regelung der 

Bauwirtschaft, Reichsminister Todt, wesentliche Teile der Schadens-

beseitigung und Aufräumungs- bzw. Wiederherstellungsarbeiten an die 

städtischen Bauabteilungen delegiert hatte, waren die Bürgermeister 

beziehungsweise Oberbürgermeister der Gemeinden und Städte als 

"Leiter der Sofortmaßnahmen" für die Begutachtung der Bombenschä-

den und die Organisation der Aufräumungsarbeiten zuständig. Der 

Oberbürgermeister in Göttingern versicherte sich dabei durch einen 

Anfang November 1944 gebildeten Sonderausschuß "Einsatz bei 

Bombenschäden", der unter der Leitung von Theodor Fricke (Inhaber 
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der Baufirma Wilhelm Fricke & Söhne) stand, der Mitarbeit der privaten 

Baufirmen. Den Einsatz der Holländer, die - wahrscheinlich in den 

stadteigenen Baracken - im Lager Lohberg untergebracht waren, koor-

dinierte daher in Göttingen das städtische Bauamt mit Hilfe verschie-

dener "Bauführer" von privaten Baufirmen oder aus dem Bauamt 

selbst.  

Die Holländer beseitigten vor allem kleinere (Fenster-)Schäden an den 

Geschäften und Wohnhäusern in der Innenstadt (insbesondere in der 

Weender, der Prinzen-, der Johannis- und der Paulinerstraße), arbeite-

ten aber beispielsweise auch im Stadthaus und in den Gas- und Was-

serwerken. Sie waren bis zum 3. Dezember in Göttingen im Einsatz 

und leisteten insgesamt 8 596 Arbeitsstunden, worüber wir deshalb so 

genau informiert sind, weil die Firma Schuppert von der Stadt Göttin-

gen noch nach Kriegsende die von ihr vorauslagten Lohnkosten erstat-

tet haben wollte. Analysiert man die uns aus eben diesem Grund eben-

falls vorliegende Namensliste des Holländerbataillons, in der neben Al-

ter und Herkunftsort auch der Beruf angegeben ist, so fällt zunächst 

einmal auf, daß alle 104 Angehörigen des Baubataillons aus Rotter-

dam oder der nächsten Umgebung stammten. Neben den nicht näher 

spezifizierten Arbeitern (27) stellten die Baufacharbeiter (22) die größte 

Gruppe; auffällig ist auch eine große Gruppe von Kraftfahrern und 

Spediteuren (7). Auch vier Schiffsbauer und vier Hafen- und Lagerar-

beiter waren in diesem Bataillon. Außerdem scheint eine ganze 

Schiffsbesatzung (vom Kapitän bis zum Heizer) und ganzes Postbüro 

gemeinsam in dieses Bataillon gesteckt worden zu sein, auch Brüder 

oder Verwandte finden sich häufig. Es ist daher sehr wahrscheinlich, 

daß dieses Baubattaillon nicht nur gezielt für die Erfordernisse der Auf-

räumarbeiten nach Fliegerangriffen zusammengestellt, sondern spezi-

ell für diese Zwecke rekrutiert wurde.60  

 

Namen der 104  
Holländer 

Namen der vom 25.11. bis 3.12.1944 in Göttingen für Aufräumarbeiten 

eingesetzten 104 Holländer, aus Datenschutzgründen hier nicht abge-

druckt  

 

Von November 
1944 bis Februar 
1945 durchgängig 
vier "Ostarbeiter" 
"leihweise" von 
der Reichsbahn 

Von November 1944 bis Februar 1945 waren dann noch einmal vier 

von der Reichsbahn "geliehene" "Ostarbeiter" dauerhaft vom Bauamt 

im Rahmen von in den Akten leider nicht genauer spezifizierten Luft-

schutzmaßnahmen eingesetzt. Eventuell hat es sich auch hier um Auf-

räumungsarbeiten gehandelt (weitere Luftangriffe gab es in Göttingen 

am 1. Januar, 9. und 22. Februar 1945). Dafür spricht, daß ein Zeit-



 44 

zeuge aus der Ukraine, der als "Ostarbeiter" bei der Reichsbahn in 

Göttingen eingesetzt war, unter anderen auch berichtete, daß er auch 

zu "Rettungsarbeiten" nach Bombenangriffen hinzugezogen wurde.61  

 

Vom 20.7.1944 
bis 13.2.1945 ins-
gesamt mindes-
tens 16 "Ostarbei-
ter" beim Behelfs-
heimbau 

Neben den Luftschutz- und Aufräumungsarbeiten war das städtische 

Bauamt im letzten Kriegsjahr auch intensiv mit dem Bau von Behelfs-

heimen beschäftigt, die in Göttingen in erster Linie für die seit den 

Bombenangriffen auf Hannover, Hamburg und Kassel im Sommer und 

Herbst 1943 in Massen in die Stadt strömenden Flüchtlinge, aber auch 

für durch Bombenangriffe obdachlos gewordene Göttinger gedacht wa-

ren. Nach der Gründung des Deutschen Wohnungshilfswerks und der 

Zuweisung entsprechenden Baumaterials durch den Gauwohnungs-

kommissar hatte man in Göttingen im Frühjahr 1944 mit dem Bau von 

Behelfsheimen (zunächst aus Fertigholzteilen, später in Lehmbauwei-

se) beginnen können. Zwar wurden die Behelfsheime zum großen Teil 

von den Flüchtlingsfamilien in Selbsthilfe erstellt, doch waren spätes-

tens seit Juli 1944 und mindestens bis Februar 1945 dabei auch "Ost-

arbeiter" eingesetzt, die Göttingen von der Bauhilfe der Deutschen Ar-

beitsfront in Hannover überstellt worden waren. Wir wissen nicht genau 

wie viele es waren, doch forderte das Göttinger Bauamt in der Zeit zwi-

schen dem 20. Juli 1944 und 13. Februar 1945 insgesamt 16 Kranken-

scheine bei der DAF in Hannover an, was nicht nur auf einen hohen 

Krankenstand schließen läßt (einer der eingesetzten "Ostarbeiter" 

starb sogar am 16. Oktober 1944), sondern auch Rückschlüsse auf die 

Zahl der eingesetzten "Ostarbeiter" zuläßt. Denn selbst wenn einige 

der Arbeiter mehrfach krank gewesen sein sollten, kann man doch an-

nehmen, daß dies durch andere, die nicht erkrankten, ausgeglichen 

wurde, so daß man bei aller gebotenen Vorsicht wohl davon ausgehen 

kann, daß mindestens 16 "Ostarbeiter" in Göttingen beim Behelfs-

heimbau eingesetzt waren.62 

  

Namen von "Ost-
arbeitern" beim 
Behelfsheimbau 

Zwei der in Göttingen bei Behelfsheimbau eingesetzten "Ostarbeiter" 

sind namentlich bekannt; Namen aus Datenschutzgründen hier nicht 

abgedruckt  

 

Januar 1945: Ein 
holländischer 
Buchhalter flüch-
tig 

Im übrigen ist nach jetzigem Kenntnisstand für das Bauamt lediglich 

noch die Zuweisung eines Holländers aktenkundig, der allerdings wohl 

nie zur Arbeit antrat. Der aus Amsterdam stammende Buchhalter, der 

eventuell für Büroarbeiten im Bauamt eingeplant war (denn es gab kein 

Einsatzkommando von westlichen Zwangsarbeitern unter der Regie 
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des Bauamts, dem er hätte zugeordnet werden können), war ausweis-

lich seiner Einwohnermeldekarte am 9. Januar 1945 in das Lager 

Eiswiese, dem größten Lager für "Westarbeiter" in Göttingen, einge-

wiesen worden. Von dort gelang ihm schon einen Tag später die 

Flucht. Dies ist insofern interessant, als eine deutsche Zeitzeugin, die 

als Kriegsdienstverpflichtete vom Herbst 1944 bis zum April 1945 in 

den Aluminiumwerken arbeitete und dort insbesondere Kontakt mit hol-

ländischen Zwangsarbeitern hatte, berichtete, daß viele Holländer in 

den letzten Kriegsmonaten aus Göttingen geflohen seien und versucht 

hätten, sich durch die heranrückende Front nach Hause durchzuschla-

gen. Die italienischen Zwangsarbeiter dagegen seien bis zum Kriegs-

ende geblieben - was angesichts sowohl der politischen Lage in Italien 

als auch der Tatsache, daß die italienischen Zwangsarbeiter nach dem 

vorgeblichen Verrat Italiens durch den Friedensschluß im September 

1943 von vielen Deutschen sehr schlecht (zum Teil schlechter als 

"Ostarbeiter") behandelt wurden und von daher bei einem Fluchtver-

such Unterstützung oder auch nur Duldung durch die deutsche Bevöl-

kerung nicht zu erwarten war.63 

 

 

 
Eine der Baracken des Lagers Eiswiese, Nachkriegsaufnahme 

 
Name des flüchti-
gen Holländers 

Aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruckt 

 

 

Keine italieni-
schen Militärinter-
nierten als 
Zwangsarbeiter 
für städtische Be-

Trotz Ende 1944 noch einmal verstärkter Bemühungen gelang dem 

Bauamt weder die Zuweisung von seit Ende 1943 zur Verfügung ste-

henden sog. italienischen Militärinternierten noch von sowjetischen 
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triebe oder 
Dienststellen 

Kriegsgefangenen für einen dauerhaften Einsatz für städtische Belan-

ge zu erreichen. Insbesondere um die italienischen Militärinternierten 

bemühte sich die Stadtverwaltung immer wieder, und es ist sogar 

denkbar, daß die Anmietung der zusätzlichen Baracken auf dem 

Lohberg durch die Stadt mit der erhofften Zuweisung von Italienern zu-

sammenhing. Ende 1944 hatten sich diesbezügliche Pläne dann im-

merhin schon so weit konkretisiert, daß sich das Bauamt, das die an-

gemieteten Baracken ja inzwischen für die ausgebombten französi-

schen Kriegsgefangenen brauchte, mit der Wehrmacht auf eine ge-

meinsame Unterbringung von je 50 "kriegsinternierten" Italienern für 

Wehrmacht und Stadtverwaltung geeinigt hatte. Doch auch diese Plä-

ne zerschlugen sich schon Anfang Januar 1945, so daß nach unserem 

jetzigen Kenntnisstand davon ausgegangen werden kann, daß für 

städtische Betriebe oder Dienststellen während der gesamten Kriegs-

zeit Italiener als Zwangsarbeiter nicht eingesetzt waren.64  

 

Keine dauerhafte 
Zuweisung von 
sowjetischen 
Kriegsgefangenen 
an das Bauamt 

Auch die dauerhafte Zuweisung von sowjetischen Kriegsgefangenen 

erfolgte trotz wiederholter Bemühungen des Bauamts bis Kriegsende 

nicht. So war man im Dezember 1944 sogar bereit, trotz aller sicher-

heitstechnischen und ideologischen Bedenken 46 sowjetische "Ban-

denkämpfer", die der Stadt vom Arbeitsamt aus dem Stalag X B 

Sandbostel "angeboten" worden waren, nach Göttingen zu holen. Für 

ihre Unterbringung hatte man eine Kegelbahn im Rosdorfer Weg vor-

gesehen. Doch auch dieser Plan zerschlug sich ebenso wie der zeit-

gleich gestellte Antrag auf die Zuweisung von entweder 40 kriegsge-

fangenen "Sowjets" oder aber auch von Indern, von denen tatsächlich 

auch einige in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten waren. Ein In-

der - Angehöriger der alliierten Streitkräfte, kein Zwangsarbeiter - ist 

sogar auf dem Göttinger Stadtfriedhof begraben. Dennoch: Auch die-

ser Antrag blieb bis Kriegsende ohne positiven Bescheid.65 

 

August 1942 bis 
wahrscheinlich 
Kriegsende: etwa 
40 sowjetische 
Kriegsgefangene 
in einer städti-
schen Be- und 
Entladekolonne  

Dies bedeutet allerdings nicht, daß sowjetische Kriegsgefangene für 

städtische Behörden überhaupt nicht dauerhaft im Einsatz waren: 

Denn am 6. Juni 1942 hatte der Reichsinnenminister verfügt, daß zur 

"Erreichung eines beschleunigten Transportmittelumlaufs" die Landräte 

bzw. Oberbürgermeister Belade- und Entladekolonnen bilden sollten, in 

denen geeignete Hilfskräfte, in erster Linie sowjetische Kriegsgefange-

ne dafür sorgen sollten, die Be- und Entladezeiten für Güterzüge auf 

ein Minimum zu reduzieren. Organisatorisch verantwortlich für die Auf-

stellung dieser Be- und Entladekolonnen war der dem Oberbürger-
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meister zugeordnete städtische "Fahrbereitschaftsleiter", der auf kom-

munaler Ebene für die Koordination des Nahverkehrs verantwortlich 

war. Aufsichtsbehörde war der Oberpräsident als Bevollmächtigter für 

den Nahverkehr in der Provinz Hannover. Dieser übernahm daher 

auch die Kosten, die den Städten durch Unterkunft und Verpflegung 

der Kriegsgefangenen entstanden.  

Eingesetzt wurden die Kolonnen auf Anforderung der Reichsbahn-

dienststellen bzw. der Anlieferer oder der Empfänger von Gütern, die 

entsprechend auch für den Einsatz zu zahlen hatten: und zwar die ver-

glichen mit den sonstigen Tagessätzen (für jeden sowjetischen Kriegs-

gefangenen mußte täglich nur 2,30 RM abzüglich 1,00 RM für Unter-

kunft und Verpflegung an das zuständige Stalag überwiesen werden) 

ausgesprochen hohe Summe von 0,60 RM pro Gefangenen und Stun-

de (!). Dieser hohe Betrag erklärt sich vielleicht aus der Tatsache, daß 

der Einsatz in den Be- und Entladekolonnen ein ausgesprochenes 

Stoßgeschäft war und daher keine kontinuierliche Einnahmen zu er-

warten waren. Dementgegenstehend war aber gerade der Güterum-

schlag reichsweit ein ständig unter Zeit- und Arbeitskräftemangel lei-

dender Bereich, und es gibt auch für Göttingen keinerlei Anhaltspunkte 

dafür, daß die der Stadt Ende August 1942 zugewiesenen zunächst 30 

sowjetischen Kriegsgefangenen etwa zwischenzeitlich für andere Ar-

beiten herangezogen worden wären. Ein Jahr lang war diese 

Entladekolonne, die zwischenzeitlich noch einmal aufgestockt worden 

war, im Einsatz. Im August 1943 wurden dann aber plötzlich 30 Gefan-

gene abgezogen, so daß der Stadt nur noch 8 Gefangene blieben, was 

sofort zu Problemen mit der Reichsbahn führte, die wegen fehlender 

Güterwaggons auf einen raschen Wagenumlauf angewiesen war. Die 

Reichsbahn beschwerte sich daher beim Oberbürgermeister, daß das 

Gaswerk die Kohlenladungen nicht mehr fristgemäß entlade und droh-

te, falls sich dies nicht ändere, mit einer drastischen Erhöhung des 

Wagenstandgeldes. In der erstaunlich schnellen Zeit von nur etwas 

mehr als einem Monat gelang es dem städtischen Fahrbereitschaftslei-

ter erneut die Zuweisung von 40 sowjetischen Kriegsgefangenen 

durchzusetzen, die über den Oktober 1944 hinaus, wahrscheinlich so-

gar bis Kriegsende für die Stadt im Einsatz blieben.66  

 

Lager für sowjeti-
sche Kriegsge-
fangene auf dem 
Lohberg und in 
den Aluminium-
werken 

Die im August 1942 zugewiesenen sowjetischen Kriegsgefangenen 

waren im Lager Lohberg untergebracht - dort allerdings nicht in einer 

der bisher mit französischen Kriegsgefangenen besetzten Baracken, 

sondern in nicht näher bezeichneten Unterkünften, die von den Gefan-
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genen erst selbst zu erstellen waren. Dazu ist anzumerken, daß auch 

in Fallingbostel nicht für alle sowjetischen Kriegsgefangenen bei ihrer 

Ankunft Baracken zur Verfügung standen. Die Gefangenen mußten 

daher anfänglich auf freiem Feld lagern und versuchten sich notdürftig 

mit Reisig oder Planen vor Wind und Wetter zu schützen. Erst im 

Herbst 1941 durften sich die Gefangenen halb in die Erde gegrabene 

Unterstände aus Holz bauen. 

 

Sowjetische Kriegsgefangene im Lager Oerbke bei Fallingbostel   

Wie die sowjetischen Kriegsgefangenenlager in Göttingen beschaffen 

waren, ist nicht bekannt. Wir wissen lediglich, daß das zweite dem 

Fahrbereitschaftsleiter zugeordnete und im Oktober 1943 in Göttingen 

eingetroffene Kommando nicht mehr auf dem Lohberg, sondern in ei-

nem direkt auf dem Betriebsgelände gelegenen Lager der Aluminium-

werke, in der Weender Landstraße 175, untergebracht war.  

Die Aluminiumwerke unterhielten spätestens seit November 1942, 

wahrscheinlich aber schon früher neben ihrem ebenfalls auf dem Be-

triebsgelände befindlichen Lager für französische Kriegsgefangene 

auch ein eigenes Lager für sowjetische Kriegsgefangene. In diesem 

Lager waren allein im November und Dezember 1942 15 Gefangene 

gestorben. Dies könnte sowohl eine Folge der allgemeinen Entkräftung 

der sowjetischen Kriegsgefangenen gewesen sein, die vielleicht erst 

vor wenigen Wochen bei den Aluminiumwerken eingetroffen waren, als 

auch durch die Zustände im Lager Aluminiumwerke selbst verursacht 

worden sein. Auch im Lager Lohberg hatte es schon bei der Ankunft 

der sowjetischen Kriegsgefangenen im August 1942 eine Reihe von 

Toten gegeben, wie wir aus der Korrespondenz mit der Friedhofsver-

waltung wissen, die sich darüber beschwerte, daß die Leichen nackt 

(ohne Sarg und Decke) "angeliefert" worden seien, was nur deshalb 

moniert wurde, weil sich zufällig anwesende (deutsche) Friedhofsbesu-
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cher daran stören könnten.67 

 

September 1943 
bis Juli 1944: 6 
bis 10 sowjetische 
Kriegsgefangene 
im Städtischen 
Forstamt; von 
November 1942 
bis August 1944  
2 bis 3 (französi-
sche) Kriegsge-
fangene zusätz-
lich  

Sowjetische Kriegsgefangene waren auch beim Städtischen Forstamt 

in Herberhausen beschäftigt. Gesichert wissen wir allerdings nur, daß 

im September 1943 insgesamt zehn sowjetische Kriegsgefangene 

(sechs von ihnen für zehn Monate, vier für acht Monate) aus dem 

Forstamt Schulenberg im Oberharz zum Holzeinschlag an das 

Herberhäuser Forstamt überstellt wurden und daß im März 1944 - also 

noch innerhalb der projektierten Einsatzzeit dieser Gefangenen - zwei 

sowjetische Kriegsgefangene aus ihrem Lager in der Roringer Gast-

wirtschaft Hippe flüchteten. Die Wachmannschaften nahmen sofort die 

Verfolgung auf - zunächst jedoch erfolglos. Doch durch Einsatz sämtli-

cher Gendarmerieposten und Landwehren der Umgebung wurden die 

Flüchtigen dann am nächsten Tag auf einem Heuboden noch in 

Roringen entdeckt. Der Fluchtversuch brachte den beiden Gefangenen 

mit großer Wahrscheinlichkeit Konzentrationslager ein.  

Im übrigen findet man zur Frage des Zwangsarbeitereinsatzes im städ-

tischen Forst in den Akten noch Mitteilung von Oberbürgermeister 

Gnade auf der Ratssitzung am 31. März 1944, daß für den Stadtforst 

die Waldarbeiterfrage "glänzend" gelöst worden sei, sie hätten "Russen 

und Gefangene gehabt" und der Holzeinschlag habe so fristgemäß 

durchgeführt werden können. Leider ist die Formulierung "Russen und 

Gefangene" relativ uneindeutig: Entweder waren damit zivile "Ostarbei-

ter" und sowjetische Kriegsgefangene gemeint, wobei es für den konti-

nuierlichen Einsatz von "Ostarbeitern" im Stadtforst in den allerdings 

sehr unvollständigen Akten andernorts keinerlei Hinweise gibt. Oder 

aber Gnade meinte sowjetische Kriegsgefangene und Kriegsgefange-

ne anderer Nationalität, also wahrscheinlich Franzosen. Dies wäre 

deshalb denkbar, weil in den Tagebüchern des Stadtforstamtes für die 

Zeit von November 1942 bis August 1944 regelmäßige, wenn auch 

nicht besonders hohe Zahlungen an das Kriegsgefangenenlager Fal-

lingbostel eingetragen sind. Diese Zahlungen hätten allerdings auch für 

sowjetische Kriegsgefangene erfolgen können. Ohne weitere Quellen-

funde, läßt sich diese Frage nicht entscheiden. Doch zeigt die geringe 

Höhe der Zahlungen, aus der man - da die Zahl der Arbeitstage nicht 

angegeben ist - nicht sicher auf die Zahl der eingesetzten Gefangenen 

schließen kann, daß es sich höchstens um zwei bis drei Kriegsgefan-

gene gehandelt haben kann, die wahrscheinlich nicht täglich für das 

Forstamt arbeiteten.68 

 



 50 

Ab April 1942  
9 slowenische, 
von Oktober 1943 
bis Februar 1944 
4 polnische 
Zwangsarbeiter 
beim Stadtforst-
amt  

Auch zivile Zwangsarbeiter waren beim städtischen Forstamt einge-

setzt: Im April 1942 richtete die Stadt für 1500,- RM ein "Arbeitslager" 

für neun Slowenen in Bösinghausen ein, von denen man 500, - RM für 

Kleidung und Stiefel den Slowenen in Rechnung stellte, soll heißen von 

ihrem kärglichen Lohn abzog. Wo und wie lange sie für das Forstamt 

arbeiteten, ist nicht bekannt. Slowenische Zivilarbeiter waren in der 

rassistischen Hierarchie der Nationalsozialisten den Polen gleichge-

stellt. Polnische Zwangsarbeiter aus der Landwirtschaft wurden dem 

Forstamt vorübergehend im Winter 1943/44 (ab Ende September 1943 

für vier Monate) zur Verfügung gestellt.69 

 

Keine ausländi-
schen Zwangsar-
beiter bei der 
Friedhofsverwal-
tung?  

Keinerlei Nachweis für einen Einsatz von ausländischen Zwangsarbei-

tern ließ sich bisher für die Arbeit auf dem Friedhof finden, was inso-

fern erstaunlich ist, als das Ausheben von Gräbern andernorts eine be-

vorzugte Aufgabe für Zwangsarbeiter war. Doch scheint die Göttinger 

Friedhofsverwaltung trotz regelmäßig vorgetragener Klagen über feh-

lende Arbeitskräfte und trotz einer schon vom 17. Februar 1941 datie-

renden Bedarfsmeldung für zehn Kriegsgefangene, die dauerhaft auf 

dem Friedhof gebraucht würden, bei der Zuweisung von ausländischen 

Zwangsarbeitern tatsächlich nicht bedacht worden zu sein. Angesichts 

der zunehmenden Beanspruchung durch die vielen Beerdigungen von 

sowjetischen Kriegsgefangenen forderte die Friedhofsverwaltung daher 

im August 1942 (und noch einmal im Dezember 1942) von der Wehr-

macht bei jeder anstehenden Beerdigung vorab zwei Kriegsgefangene 

zum Ausheben des Grabes zu stellen und den Toten dann von vier 

(später wurden nur noch zwei gefordert) Kriegsgefangenen zum Fried-

hof bringen zu lassen, damit diese das Einlegen der Leiche und Zu-

schaufeln des Grabes besorgten. Wenn dies wirklich so geschah, hätte 

es zumindest punktuell einen Einsatz von ausländischen Zwangsarbei-

tern auf dem Friedhof gegeben - allerdings beschränkt auf Beerdigun-

gen von Zwangsarbeitern selbst.  

Da gegen Kriegsende der Arbeitsanfall auf dem Friedhof noch weiter 

anstieg - die Verwaltung verwies insbesondere auf die vielen Wehr-

machtstoten, die wegen der herrschenden Eisenbahnsperre nicht nach 

auswärts überführt werden könnten, man führe zur Zeit monatlich hun-

dert Beerdigungen durch -, verlangte die Friedhofsverwaltung im Au-

gust 1944 einerseits von der Wehrmacht, ein ständig auf dem Friedhof 

stationiertes Arbeitskommando für die Beerdigung der Wehrmachtsto-

ten zu stellen, und andererseits vom Arbeitsamt die Zuweisung von 

fünf leistungsfähigen "Vollarbeitern". Sonst, so die Warnung der Fried-
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hofsverwaltung, würden in Göttingen bald Verhältnisse herrschen, 

"welche die Staatl. Gesundheitspolizei klären und regeln muß".  

Angesichts des fortgeschrittenen Kriegsverlaufs ist es allerdings eher 

unwahrscheinlich, daß den Anträgen stattgegeben wurde. Wahrschein-

licher ist, daß sich die Wehrmacht bei anstehenden Beerdigungen von 

Wehrmachtssoldaten oder Kriegsgefangenen, wenn überhaupt, weiter 

punktuell auf die Abkommandierung einzelner Zwangsarbeitern be-

schränkte. In den Akten ist jedenfalls weder vom Arbeitsamt noch von 

der Wehrmacht irgendeine Reaktion archiviert. Bekannt ist dagegen, 

daß im September 1944 - also einen Monat nach dem Vorstoß bei 

Wehrmacht und Arbeitsamt - zwei 18- und 17jährige Fürsorgezöglinge 

aus der Erziehungsanstalt in Göttingen auf dem Friedhof arbeiteten. 

Eventuell war dies die gefundene Lösung zur Behebung des Arbeits-

kräftemangels auf dem städtischen Friedhof.70  

 

Der Friedhof als 
Treffpunkt für 
"Ostarbeiter" 

Ausländische Zwangsarbeiter werden im übrigen im Zusammenhang 

mit dem Friedhof nur einmal konkret erwähnt - und zwar in der Be-

gründung dafür, daß die Friedhofsverwaltung nicht in der Lage sei, Ar-

beiter für die von Oberbürgermeister Gnade für Ende Januar 1944 an-

geordnete "Gemeinschaftsarbeit" (gemeint ist das Ausheben von De-

ckungsgräben durch die Bevölkerung) zu stellen. Ein Arbeiter sei 

krank, so das Friedhofsamt an das Personalamt, und zwei andere hät-

ten Sonntagsdienst; einer von letzteren müsse die Leichen entgegen-

nehmen und der andere fungiere als Parkwächter: "Seine Hauptaufga-

be besteht darin, Ostarbeiter und sonstige Auslandsarbeiter vom 

Friedhof zu weisen. Es ist bekannt, daß der Stadtfriedhof von diesen 

Arbeitern besonders stark besucht wird und es ist vorgekommen, daß 

sich diese Menschen rudelweise zusammenschließen. Die Anweisung 

lautet, dieses zu unterbinden und die Leute vom Friedhof zu verwei-

sen."  

Dazu muß man wissen, daß sich - mit dem großen Lager auf dem 

Schützenplatz, in dem zeitweilig wahrscheinlich über 1000 Menschen 

untergebracht waren, mehreren Reichsbahnlagern und dem von 

Ruhstrat betriebenen Lager Tonkuhle neben der Ziegelei Bartold Levin 

in der Groner Landstraße 47, in denen ebenfalls mehrere hunderte 

Zwangsarbeiter untergebracht waren - eine große Zahl von "Ostarbei-

terlagern" in unmittelbarer Nähe des Friedhofs befanden. Zumindest im 

letzten Kriegsjahr durften sich auch "Ostarbeiter" während ihrer sonn-

täglichen Freizeit, so ihnen diese nicht wie wir gesehen haben durch 

zusätzliche Arbeitseinsätze gestrichen wurden, in Grenzen frei bewe-
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gen. Aus Zeitzeugenberichten wissen wir, daß es ihnen verboten war, 

in die Stadt zu gehen. So blieb als Treffpunkt praktisch nur der Fried-

hof.71 

 

Keine Zwangsar-
beiter beim städti-
schen Schlacht-
hof? 

Auch für den städtischen Schlachthof fanden sich bisher in den aller-

dings hier nur rudimentär überlieferten Akten keine Hinweise auf die 

Beschäftigung von Zwangsarbeitern. Es gibt lediglich die Aussage ei-

ner Zeitzeugin, die angibt, im Juli 1942 zunächst in das Durchgangsla-

ger Lehrte gekommen zu sein, wo sie von einem Vertreter der Firma 

Ruhstrat zusammen mit 36 weiteren Menschen für die Arbeit in Göttin-

gen ausgewählt worden sei. Weil sie angeblich ihren Meister geschla-

gen habe, habe sie im Sommer 1944 für einen Monat strafweise in ei-

ner Hannoveraner Firma arbeiten müssen und danach sei sie in Göt-

tingen in den Schlachthof gekommen, wo Hühner und Gänse ge-

schlachtet und Konserven für die Front hergestellt worden wären. Na-

türlich sind diese Angaben ohne zusätzliche schriftliche Quellen nicht 

überprüfbar, doch kann man zumindest sagen, daß die Aussagen die-

ser Zeitzeugin über Lehrte und das Lager Tonkuhle mit unseren For-

schungserkenntnissen übereinstimmen, so daß vielleicht auch ihre An-

gaben über den Schlachthof zutreffen.72 

Name einer 
Zwangsarbeiterin, 
die möglicherwei-
se auch im städti-
schen Schlacht-
hof gearbeitet hat 
 

 

Aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruckt  

 

 

 

 

Im August 1944 
waren reichsweit 
ein Drittel der zivi-
len Zwangsarbei-
ter Frauen 

Von Frauen als Zwangsarbeiterinnen war bisher im Zusammenhang 

mit den städtischen Institutionen nicht die Rede, obwohl reichsweit der 

Frauenanteil unter den Zwangsarbeitern sehr hoch war. So waren im 

Sommer 1944 von den 5,7 Millionen Zivilarbeitern ein Drittel Frauen 

und bei den "Ostarbeitern" lag ihr Anteil sogar bei über der Hälfte. All-

gemein galt, je niedriger in der politischen und rassistischen Hierarchie 

der Nationalsozialisten die einzelnen Ausländergruppen angesiedelt 

waren, desto höher war der Frauenanteil: von 3 % bei den mit 

Deutschland verbündeten Ungarn bis 51,1 % bei den zivilen Arbeits-

kräften aus der Sowjetunion. Da die "Ostarbeiter" insgesamt sowieso 

schon die größte Gruppe unter den zivilen Zwangsarbeitern stellten, 

arbeiteten 1944 in Deutschland mehr Ostarbeiterinnen als zivile männ-

liche und weibliche Arbeitskräfte aus Belgien, Frankreich und den Nie-

derlanden zusammen. Die Zwangsarbeiterproblematik ist daher zu 
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ganz großen Teilen auch eine Frauenproblematik, wie sich beispiels-

weise auch an dem hohen Frauenanteil unter den ehemaligen Göttin-

ger Zwangsarbeitern ablesen läßt, die sich in den letzten Monaten und 

Jahren an die Göttinger Stadtverwaltung wegen eines Nachweises für 

ihre Zwangsarbeitertätigkeit in Deutschland gewandt haben.73 

 

Oktober 1942 bis 
1944: 8 "Ostar-
beiterinnen" als 
Putzfrauen an 
den Göttinger 
Schulen 

Frauen als Zwangsarbeiterinnen wird man daher auch für die Stadt-

verwaltung Göttingen in erster Linie unter den "Ostarbeiterinnen" er-

warten dürfen. Nun waren reichsweit allerdings die meisten Ostarbeite-

rinnen in Industriebetrieben eingesetzt, wo sie wegen ihrer Geschick-

lichkeit, Zuverlässigkeit und ihres Fleißes und wegen des Wegfalls jeg-

licher Arbeitsschutzvorschriften bei den Betriebsleitern weitaus belieb-

ter als die im Kriegshilfsdienst eingesetzten deutschen Frauen waren. 

Seit Oktober 1942 war jedoch außerdem der "Einsatz von Ostarbeite-

rinnen in Haushaltungen, Krankenanstalten, Lazaretten, Pflege- und 

Erholungsheimen sowie im Gaststättengewerbe" erlaubt, was Tausen-

den von deutschen Hausfrauen "endlich" ein, wie die Erfahrungsberich-

te nicht müde werden zu betonen, "gehorsames" und "fleißiges" Haus- 

oder Kindermädchen bescherte, das nicht wie die "faulen" deutschen 

Dienstmädchen ständig nur Forderungen stellte.  

Den Zwangsarbeiterinnen ersparte der Einsatz im Haushalt, im Gast-

stättengewerbe oder im Gesundheitswesen, in aller Regel zumindest 

den Lageraufenthalt. So war es auch bei den Ostarbeiterinnen, die im 

Oktober 1942 dem Stadtschulamt zugewiesen wurden und die Göttin-

ger Schulen putzen. In jeder Schule arbeitete dabei nur eine "Ostarbei-

terin". Zum Teil wohnten sie zumindest anfänglich auch direkt in der 

Schule. So hatte in der Oberschule für Jungen (ehemalige Oberreal-

schule, heute Felix-Klein-Gymnasium) bis zum August 1944 eine "Ost-

arbeiterin" einen Schlafraum, der dann jedoch wegen Einrichtung eines 

Lazaretts an das Staatliche Gymnasium (heute Max-Planck-

Gymnasium) abgegeben werden mußte. Die im Oktober 1942 in der 

Albanischule untergebrachte "Ostarbeiterin" zog Mitte November 1942 

in eine Privatunterkunft im Friedländerweg, was vielleicht darauf 

schließen läßt, daß diese städtischen Putzfrauen gleichzeitig auch 

noch in Privathaushalten arbeiteten.  
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Albanikirche mit Albanischule 

 

Im August 1944 arbeiteten insgesamt acht "Ostarbeiterinnen" in den 

städtischen Schulen: Je eine in der Oberschule für Jungen, der Mittel-

schule für Jungen (Voigt-Schule), der Mittelschule für Mädchen 

(Personnschule), der Albanischule, der Jahnschule, der Lutherschule, 

der Pestalozzischule und der Herbartschule II.  

Für zwei dieser "Ostarbeiterinnen haben wir inzwischen ihre Einwoh-

nermeldekarten gefunden, denen man entnehmen kann, daß beide 

schon im Oktober 1942 - also direkt nach dem oben genannten Erlaß - 

nach Göttingen gekommen waren und beide bis Kriegsende in Göttin-

gen blieben. Da die in Privathaushalten untergebrachten Zwangsarbei-

ter in der Regel ordentlich anmeldet wurden, kann man wohl davon 

ausgehen, daß sich bei systematischer und vollständiger Auswertung 

der Einwohnermeldekartei auch noch die Namen der übrigen sechs 

"Ostarbeiterinnen" im städtischen Schuldienst finden werden. Es steht 

zu erwarten, daß auch diese bereits im Oktober 1942 nach Göttingen 

kamen.74 

 

Namen der bei-
den "Ostarbeite-
rinnen" an Göttin-
ger Schule 

 

Aus Datenschutzgründen hier nicht abgedruckt 
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Theater der Stadt Göttingen 

 
August 1943 bis 
August 1944: 11 
"Ostarbeiter" als 
Putzfrauen (5) 
oder Bühnenar-
beiter (6) beim 
Städtischen Thea-
ter 

Ob allerdings auch die beim Städtischen Theater in der Spielzeit 

1943/44 als Putzfrauen oder Bühnenarbeiter eingesetzten "Ostarbeiter" 

privat untergebracht waren, ist zu bezweifeln. Für männliche "Ostarbei-

ter" bestand diese Möglichkeit sowieso nicht und auch die fünf Putz-

frauen waren meiner Meinung nach wie auch ihre sechs männlichen 

Kollegen wahrscheinlich im Lager Schützenplatz untergebracht gewe-

sen sein. Denn wir wissen von diesen elf "Ostarbeitern" nur durch den 

Antrag des technischen Leiters des Theaters auf Befreiung von dem 

für "Ostarbeiter" geltenden nächtlichen Ausgehverbot, das im Winter 

schon um 20 Uhr begann. Dieser Antrag wurde für alle elf Zwangsar-

beiter ohne Differenzierung nach Männern und Frauen gestellt. Man 

kann also davon ausgehen, daß die als "Putzfrauen" im Theater be-

schäftigten Ostarbeiterinnen nicht im Theater selbst untergebracht wa-

ren. Gegen eine Unterbringung in einem Privathaushalt spricht zum ei-

nen, daß die genannten "Ostarbeiterinnen" nicht in der Einwohnermel-

dekartei gefunden werden konnten, und zum anderen, daß in diesem 

Antrag ausdrücklich davon die Rede ist, daß alle elf genannten 

Zwangsarbeiter - damit der Spielbetrieb aufrecht erhalten werden kön-

ne - dem Theater von morgens 7 bis 23 Uhr zur Verfügung stehen 

müßten. Es ist also zu vermuten, daß die fünf Ostarbeiterinnen even-

tuell auch für andere Aufgaben als nur das Putzen herangezogen wur-

den. Ob das Theater schon in der Spielzeit 1942/43 "Ostarbeiter" be-

schäftigte, war den Akten nicht zu entnehmen. Sicher ist lediglich, daß 

der Zwangsarbeitereinsatz mit dem Spielzeit 1943/44 endete, da das 

Theater am 23. August 1944 kriegsbedingt geschlossen wurde.75 
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Namen der elf 
"Ostarbeiter" am 
Städtischen Thea-
ter 

Von den elf vom Städtischen Theater beschäftigten "Ostarbeitern" sind 

Namen und Vornamen bekannt, aus Datenschutzgründen hier nicht 

abgedruckt 

 

1942 bis 1944: 
Ausländische 
Künstler am Städ-
tischen Theater 

Seit der Spielzeit 1942/43 wirkten außerdem eine Reihe von ausländi-

schen Künstlern am Theater der Stadt Göttingen, die zwar teilweise 

auch Opfer spezifisch nationalsozialistischer Verfolgung wurden, aber 

dennoch meiner Meinung nach eindeutig keine Zwangsarbeiter waren. 

Denn sowohl die im Orchester angestellten insgesamt sechs Tsche-

chen, zwei Belgier, zwei Italiener und zwei Holländer als auch die fünf 

holländischen Chorsänger und -sängerinnen und ein italienischer Te-

nor waren, soweit erkennbar, arbeitsrechtlich ihren deutschen Künst-

lerkollegen völlig gleichgestellt. Nicht nur, daß sie tariflich oder wenn 

nicht tariflich, so doch in entsprechender Höhe bezahlt wurden, sie 

wurden auch wie ihre deutschen Kolleginnen und Kollegen bei der 

Schließung des Theaters zum Kriegshilfsdienst in Göttinger Betrieben 

eingezogen und erhielten wie diese von der Stadt die Differenz zwi-

schen ihrer Gage und den ihnen von den Betrieben gezahlten Lohn er-

stattet. Denn rechtlich bestand wie bei ihren deutschen Kollegen ihr 

Beschäftigungsverhältnis mit dem Theater weiter und auch bei den Ab-

rechnungen der Betriebe, in denen sie Kriegshilfsdienst leisteten, wur-

de kein Unterschied zwischen den deutschen und den ausländischen 

Künstlern gemacht. Bei diesen Lohnabrechnungen handelt es sich im 

übrigen meiner Erinnerung nach um die einzigen Listen, die mir wäh-

rend meiner gesamten Forschungen zum Nationalsozialismus je in die 

Hände gekommen sind, in denen ohne Kennzeichnung und Unter-

scheidung Deutsche und Ausländer einfach nur namentlich aufgeführt 

wurden.  

Wie die Behandlung innerhalb der Betriebe war - die meisten ausländi-

schen Künstler waren im Heeresnebenzeugamt, einige auch bei 

Ruhstrat und bei Josef Schneider & Co eingesetzt -, läßt sich den Ak-

ten natürlich nicht entnehmen. Vor allem für die Italiener mag dieser 

Kriegshilfsdienst wegen der allgemeinen Verachtung, die den Italienern 

von der deutschen Bevölkerung entgegengebracht wurde, nicht ganz 

einfach gewesen zu sein.  

Einer der holländischen Sänger, der ab 23. August 1944 seinen 

Kriegshilfsdienst im Heeresnebenzeugamt ableisten sollte, wurde im 

übrigen im August 1944 in ein Lager nach Volpriehausen eingewiesen 

- dies eventuell, weil er den Kriegshilfsdienst nicht angetreten hatte 

oder aber weil er sich dort schon in den ersten Tagen etwas hatte zu 
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schulden kommen lassen. In Volpriehausen befand sich die Ende 1939 

fertiggestellte Heeresmunitionsanstalt, für die Zwangsarbeiter aus ganz 

Europa, aber auch Häftlinge des Jugendkonzentrationslagers Moringen 

ohne jede Schutzkleidung in den unterirdischen Hallen eines ehemali-

gen Salzbergwerks Munition herstellen mußten. Über das weitere 

Schicksal dieses Holländers ist nichts bekannt.76 

 

"Der Abstand zu 
nichtdeutschen 
Arbeitern und An-
gestellten im Be-
trieb ist streng zu 
wahren." 

Innerhalb der Theaterarbeit wird die Tatsache, daß einige der Künstler 

Ausländer waren, wahrscheinlich keine besondere Rolle gespielt ha-

ben, weil andernfalls eine Ensemblearbeit kaum denkbar ist. Um kei-

nen zu positiven Eindruck zu erwecken, sei hier jedoch darauf 

hingeweisen, daß Intendant Hans-Karl Friedrich, als ihm Oberbürger-

meister Gnade einen Zeitungsausschnitt zur "Beschäftigung von 

Kriegsgefangenen im Theater" zusandte mit dem Bemerken, er möge 

seine "Gefolgschaft" entsprechend belehren, Gnade eilfertig versicher-

te, daß am Theater zwar keine Kriegsgefangenen beschäftigt seien, 

sondern nur zivile "Ostarbeiter", daß er aber seine Gefolgschaft darauf 

hingewiesen habe, sowohl zu diesen, als auch zu den tschechischen 

Orchestermitgliedern (von denen in dem Schreiben Gnades mit keinem 

Wort die Rede war) strengen Abstand zu wahren.77 

 

 

 
Städtische Brauerei Göttingen 1939 

 
Die Städtische 
Brauerei 

Bei der Städtischen Brauerei handelte es sich um einen Betrieb, der 

aufgrund seiner besonderen Rechtsform zwar mit der Stadtverwaltung 

auf das engste verbunden war, aber im engeren Sinne kein städtischer 

Betrieb war. Dem Vorstand, der die unternehmerischen Entscheidun-

gen traf, gehörte (bis 1953) neben drei aus dem Kreis der Brauberech-

tigten gewählten Mitgliedern ein vom Magistrat bestimmtes Mitglied an, 
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das zugleich den Vorsitz innehatte: Von 1928 bis 1938 war dies Ober-

bürgermeister Jung, dann Oberbürgermeister Gnade. Weitere Organe 

der Brauerei waren der Aufsichtsrat, in dem die Stadt nicht vertreten 

war, und die Generalversammlung, in die Stadt 20 % aller Stimmen 

stellte. (Da die Stimmen der Stadt immer geschlossen abgegeben wur-

den und da sie ausnahmslos in jedem Fall vertreten war, war ihr tat-

sächliches Gewicht bei Entscheidungen in der Generalversammlung 

weit höher als ihr prozentualer Anteil.) Die Stadt Göttingen übte außer-

dem die Oberaufsicht über die Brauerei aus, indem sie die vom Vor-

stand aufgestellte Jahresabrechnung prüfte, die Statuten und die Ver-

gütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und die Beschlüsse des Auf-

sichtsrates und der Generalversammlung genehmigte. Es ist daher 

meines Erachtens vertretbar, wenn nicht sogar geboten, auch die 

Zwangsarbeiter der städtischen Brauerei im Rahmen des hier vorge-

stellten Forschungsprojekts zu erwähnen.78  

 

Zwei polnische 
Zwangsarbeiter 
und ein Holländer 
bei der Städti-
schen Brauerei 
Göttingen/Duder-
stadt 

Allerdings sind uns bis heute lediglich drei Zwangsarbeiter bekannt, die 

bei der Göttinger Brauerei bzw. in ihrer Zweigstelle in Duderstadt arbei-

teten (die Brauerei hatte Niederlassungen in Osterode, Duderstadt und 

Bad Sooden). Es handelt sich dabei vermutlich (die Nationalität ist 

nicht angegeben) um zwei Polen, von denen einer bis zum 5. Dezem-

ber 1941, der zweite dagegen bis zum Kriegsende für die Brauerei ar-

beitete und zwar beide wahrscheinlich in der Niederlassung in Duders-

tadt (zwar ist dies nur bei einem direkt vermerkt, doch handelt es sich 

bei der vorliegenden Quelle um eine Liste der AOK Duderstadt). Wann 

beide ihre Arbeit jeweils aufgenommen haben, ist nicht bekannt, da in 

der Quelle nur die Austrittsdaten aus der Krankenversicherung ver-

merkt sind. Außerdem war bis zum 31. Dezember 1944 noch ein Hol-

länder ebenfalls in der Zweigstelle Duderstadt tätig.  

Leider liegen für die Städtische Brauerei in Göttingen keine Quellen vor 

und da die Brauerei im Februar 1945 Opfer eines Bombenangriffs wur-

de, sind entsprechende Quellenfunde auch in der Zukunft nicht zu er-

warten. Die in der Niederlassung in Duderstadt beschäftigten Zwangs-

arbeiter müssen daher als Indiz dafür genügen, daß auch in der Göt-

tinger Hauptstelle der Brauerei mit großer Wahrscheinlichkeit Zwangs-

arbeiter beschäftigt waren.79 
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Städtische Brauerei Göttingen Niederlassung Duderstadt 1939 

 

Namen der 
Zwangsarbeiter 
bei der Städti-
schen Brauerei, 
Niederlassung 
Duderstadt 

 

Namen der beiden Polen und des Holländers in der Städtischen Braue-

rei, Niederlassung Duderstadt; aus Datenschutzgründen hier nicht ab-

gedruckt  

 

Ein "Polenlager" 
im Groner Hof 
(Besitzer Städti-
sche Brauerei) 

Der städtischen Brauerei gehörten eine Reihe bekannter Gastwirt-

schaften in Göttingen: so etwa der Rohns, der Kaiser-Wilhelm-Park, 

der Stadtpark und der Schwarze Bär. In allen genannten arbeiteten 

nachweislich Zwangsarbeiterinnen (im Rohns und im Stadtpark Polin-

nen, im Schwarzen Bär eine "Ostarbeiterin", im Kaiser-Wilhelm-Park 

auch Holländerinnen und ein holländischer Koch), doch alle waren na-

türlich verpachtet und damit war der jeweilige Pächter für den Zwangs-

arbeitereinsatz verantwortlich. Der Städtischen Brauerei gehörte aber  

 

 

Gasthaus Groner Hof 1939 

 

 auch der Groner Hof, und in diesem unterhielt die Reichsbahn ab spä-

testens September 1941 ein Lager für Polen. Dieses wurde im Sep-
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tember 1941 erstmalig aktenkundig, weil darin untergebrachte Polen 

sich mit Brennspiritus betrunken hatten, und im Februar 1942 stellte 

das Gesundheitsamt fest, daß dort - wie übrigens in allen acht gleich-

zeitig kontrollierten Zwangsarbeiterlagern - die Toiletten eingefroren 

waren. Die Zustände dort scheinen also dem, was oben schon über 

das Lager Sültebeck berichtet wurde, sehr vergleichbar gewesen zu 

sein. Wenn man nun davon ausgeht, daß - wie auch bei den mit der 

Südhannoverschen Tageszeitung geführten Verhandlungen über die 

Einrichtung des Lagers Sültebeck - der Vertrag über die Nutzung des 

Groner Hofs als Lager nicht mit dem Pächter, sondern mit dem Eigen-

tümer geschlossen wurde, so war die Städtische Brauerei Nutznießerin 

der Einrichtung dieses Lagers. Vor allem in den letzten Kriegsjahren, in 

denen der Bierabsatz stetig zurückging, kann man davon ausgehen, 

daß das Lager sicherlich regelmäßigere und höhere Pachteinnahmen 

abwarf als sie von einer Gastwirtschaft zu erwarten gewesen wären.80 

 

Ein Zwangsarbei-
terlager der 
Reichsbahn im 
heutigen 
Grätzelhaus 

Gleiches gilt auch für das Stadtkaffee, das in einem der Stadt gehö-

renden Gebäude in der Goetheallee 8 (dem heutigen Grätzelhaus) un-

tergebracht war und im November 1944 der Reichsbahn für ein Hol-

länderlager zur Verfügung gestellt wurde. Auch hier ist anzunehmen, 

daß diese Entscheidung nicht von dem Pächter allein getroffen worden 

ist, sondern von der Stadtverwaltung zumindest genehmigt  

werden mußte - allein schon wegen der bei der Einrichtung eines La-

gers immer zu erwartenden Schäden an Räumen und Mobiliar.81  

 

 

 

Das Stadtkaffee, undatierte Aufnahme 
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Stadtgüter Obwohl, wie oben schon ausgeführt, für den Zwangsarbeitereinsatz auf 

den verpachteten Stadtgütern die Stadtverwaltung nicht direkt verant-

wortlich war, liefen doch zumindest einzelne Anträge für den Einsatz 

von Zwangsarbeitern auch für die Stadtgüter über das städtische Be-

triebsamt. Daher sollen hier der Vollständigkeit halber auch die bisher 

vorliegenden Erkenntnisse über den Zwangsarbeitereinsatz auf den 

drei Stadtgüter kurz dargestellt werden: 

 

90 Polinnen und 
Polen und 30 
Kinder auf dem 
Stadtgut in 
Geismar 

Auf dem Stadtgut in Geismar waren nach einer ersten groben Auswer-

tung einer für Geismar vorliegenden "Ausländerliste" während der 

Kriegszeit über 90 Polinnen und Polen beschäftigt, von denen 54 dau-

erhaft auf dem Gut arbeiteten, das heißt vor Kriegsende an keinen an-

deren Einsatzort gebracht wurden. Zusätzlich zu diesen erwachsenen 

Zwangsarbeitern lebten etwa 30 Kinder in der in den Akten als "Polen-

kaserne" bezeichneten Unterkunft für Zwangsarbeiter, in der das 

Gesundheitsamt bei einer Kontrolle im Juli 1941 so haarsträubende 

hygienische Zustände feststellte, daß es dem Pächter die Anlage einer 

neue Abortgrube zur Auflage machte. Mindestens drei dieser Kinder 

wurden in Geismar geboren. Mindestens eine polnische Zwangsarbei-

terin und das Kind einer russischen Familie, die ebenfalls auf dem Gut 

arbeitete, starben in Geismar.82 

 

76 italienische 
Saisonarbeiter, 56 
Polen, sieben Uk-
rainer und zwei 
Russen auf dem 
Stadtgut in 
Rosdorf 

Auch für Rosdorf liegen entsprechende Ausländerlisten vor, die ich je-

doch nicht selbst ausgewertet habe, so daß ich nur die von Klaus 

Groth in seiner Chronik der Gemeinde Rosdorf genannten Zahlen wie-

dergeben kann. Ich gehe aber davon aus, daß wie in Geismar auch in 

Rosdorf unter den genannten 56 Polen auch eine Reihe Polinnen wa-

ren und wahrscheinlich auch dort ganze polnische Familien arbeiteten. 

Die genannten 76 Italiener kamen vor 1943 zur Arbeit auf das Gut in 

Rosdorf und kehrten jeweils nach Abschluß der Ernte nach Hause zu-

rück. Es ist daher wahrscheinlich berechtigt, sie nicht als Zwangsarbei-

ter anzusehen, sondern von ihnen als Saisonarbeitern zu sprechen. 

Auch auf dem Stadtgut in Rosdorf waren wie in Geismar "Ostarbeiter" 

nur vereinzelt eingesetzt.83 

 

Polnische 
Zwangsarbeiter 
auf dem Stadtgut 
in Niedernjesa 

Für das Stadtgut in Niedernjesa beschränken sich unsere Kenntnisse 

über den Einsatz von Zwangsarbeitern bisher auf die oben schon ge-

nannten vier polnischen Kriegsgefangenen, die schon im Frühjahr 

1940 auf dem Gut arbeiteten. Im übrigen fanden sich in den Akten bis-

her lediglich Anträge auf die Zuweisung von Kriegsgefangenen anläß-
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lich der Einrichtung des Kriegsgefangenenlagers Sültebeck: Im August 

1940 beantragte das Betriebsamt sechs Kriegsgefangene für das Ab-

holen von Küchenabfällen für die in Niedernjesa betriebene Schwei-

nemästerei und sieben für die Landwirtschaft, und wiederholte einen 

entsprechenden Antrag noch einmal im Oktober 1940 und noch einmal 

im Februar 1941. Die Zuweisung zumindest von französischen Kriegs-

gefangenen erfolgte höchstwahrscheinlich nicht, aber es ist davon 

auszugehen, daß auf dem Gut in Niedernjesa wie in Geismar und 

Rosdorf in erster Linie polnische, vielleicht aber auch russische oder 

ukrainische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen beschäftigt wa-

ren.84 

 

 

Zusammen- 
fassung 

Die quantitative Dimension des Zwangsarbeitereinsatzes in städ-

tischen Behörden und Betrieben 

 

Insgesamt etwa 
540 Zwangsarbei-
ter in städtischen 
Diensten nach-
gewiesen 

Addiert man ohne Berücksichtigung der Dauer des Einsatzes alle oben 

aufgeführten Zwangsarbeiter in städtischen Ämtern und Betrieben, so 

kommt man unter Einschluß der 19 Göttinger Juden (aber ohne die 

Zwangsarbeiter auf den Stadtgütern im Landkreis) auf fast 540 städti-

sche Zwangsarbeiter, wobei dabei nicht die unbekannte Zahl von "Ost-

arbeitern", die im Gaswerk tätig waren, und die ebenfalls nicht bekann-

te Zahl von sowjetischen Kriegsgefangenen, die 1942 das Staubecken 

im Ebertal bauten, berücksichtigt werden konnte. Doch auch unabhän-

gig von letzteren, ist davon auszugehen, daß es noch eine erhebliche 

Dunkelziffer gibt, und die genannte Zahl ist daher als eine Untergrenze 

anzusehen. Geht man davon aus, daß grob geschätzt insgesamt min-

destens 10 000 Menschen während des Krieges für kürzere oder län-

gere Zeit in Göttingen Zwangsarbeit leisten mußten, so bedeutet dies, 

daß mindestens zwischen 5 und 6 Prozent von ihnen dauerhaft oder 

auch nur vorübergehend für städtische Belange eingesetzt waren.  

 

171 städtische 
Zwangsarbeiter 
bisher namentlich 
bekannt (ohne 
Stadtgüter und 
Städtische Braue-
rei Duderstadt) 
 
 

171 der städtischen Zwangsarbeiter sind bisher namentlich bekannt, 

bei elf von ihnen kennen wir allerdings nur Vor- und Nachnamen, also 

nicht das Geburtsdatum, und bei sechs von ihnen sogar nur den Nach-

namen. Durch die bisher erst in Ansätzen erfolgte systematische Aus-

wertung der städtischen Einwohnermeldekartei, in der nach ersten 

Schätzungen zwischen 4000 und 5000 ausländische Zwangsarbeiter 

registriert sind, sind weitere Namen zu erwarten. Ebenfalls namentlich 

bekannt sind die auf dem Stadtgütern in Geismar und in Rosdorf be-
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schäftigten Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. 

 

Die größte Grup-
pe bildeten die 
sowjetischen 
Kriegsgefange-
nen, gefolgt von 
den "Ostarbei-
tern" 

Die größte Gruppe unter den städtischen Zwangsarbeitern bildeten die 

sowjetischen Kriegsgefangenen mit über 200, von denen 50 dauerhaft 

(d.h. für mehrere Monate oder Jahre) bei der Stadt eingesetzt waren. 

Dann folgten die "Ostarbeiter" mit etwa 150, von denen etwa 40 dauer-

haft für die Stadt arbeiteten. Unter den "Ostarbeitern" waren 13 Frau-

en. Andere osteuropäische Zwangsarbeiter (Polen, Slowenen, Exiluk-

rainer) wurden nur 31 (ohne die beiden Polen bei der städtischen 

Brauerei in Duderstadt) nachgewiesen. Von den französischen Kriegs-

gefangenen standen etwa 20 in Diensten der Stadt und westliche Zivil-

arbeiter arbeiteten - abgesehen von dem Aufräumeinsatz der 104 Hol-

länder nach dem Bombenangriff im November 1944 - nur vereinzelt für 

die Stadt.  

 

Mehr als 150 
Zwangsarbeiter 
dauerhaft in städ-
tischen Institutio-
nen 

Insgesamt waren unter Einschluß der 19 Göttinger Juden, aber wieder 

ohne die Stadtgüter in Geismar, Rosdorf und Niedernjesa über 150 

Zwangsarbeiter dauerhaft, soll heißen für einen längeren Zeitraum von 

mehreren Monaten oder Jahren, in städtischen Betrieben oder Behör-

den eingesetzt. Charakteristisch für den Zwangsarbeitereinsatz durch 

städtische Institutionen war jedoch der kurzfristige oder der "leihweise" 

Einsatz von Zwangsarbeitern, insbesondere in aktuellen Notsituationen 

(Bombenangriff) und bei den Luftschutzprojekten des städtischen Bau-

amts. 

 

Die meisten 
Zwangsarbeiter 
beim städtischen 
Bauamt 

Entsprechend waren denn auch die meisten Zwangsarbeiter, nämlich 

um die 280, auf Veranlassung des städtischen Bauamtes im Einsatz, 

das seine Bauprojekte in der Regel durch eine privaten Baufirma 

durchführen ließ. Doch in fast jeder städtischen Behörde und in fast je-

dem städtischen Betrieb ließen sich Zwangsarbeiter nachweisen und - 

weil es kein zentrale Koordinationsstelle in Göttingen gab - waren auch 

alle Ämter und Behörden auf die eine oder andere Weise ständig mehr 

oder weniger erfolgreich damit beschäftigt, sich wenigstens einige der 

begehrten, aber gemessen am öffentlichen wie privaten Bedarf niemals 

ausreichend zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte zu sichern. Auch 

Oberbürgermeister Gnade, Bürgermeister Claassen und Stadtbaudi-

rektor Frey engagierten sich  - zum Teil mit erheblichem persönlichen 

Einsatz - bei der Beschaffung von Zwangsarbeitern für die Stadtverwal-

tung.  
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Zwei städtische 
Kriegsgefange-
nenlager, aber 
kein von der Stadt 
betriebenes Lager 
für Zivilarbeiter 

Seit August 1940 betrieb die Stadtverwaltung unter Federführung des 

Bauamtes zunächst nur ein, dann zwischen Februar 1944 und Novem-

ber 1944 zwei Lager für Kriegsgefangene, die dann aber nach der Zer-

störung des Kriegsgefangenenlagers Sültebeck im Maschmühlenweg 

in den von der Wehrmacht angemieteten Baracken auf dem Lohberg 

zusammengelegt wurden. Mit dem Lager Sültebeck, in dem zwischen 

70 und 170 in erster Linie in Göttinger Privatunternehmen eingesetzte 

französische Kriegsgefangene untergebracht waren, machte die Stadt 

durch die den Firmen in Rechnung gestellten Unterbringungskosten 

zwar Gewinn, war aber längst nicht so geschäftstüchtig wie etwa die 

Stadt Marburg. Dort übernahm 1942 der Magistrat alle in der Stadt be-

findlichen Zwangsarbeiterlager und erwirtschaftete auf diese Weise al-

lein 1942/43 einen Gewinn von über 80 000 RM. Dies dürfte allerdings 

reichsweit ziemlich einmalig gewesen sein.85 

 

Küchenvereini-
gung e.V. 

In Göttingen befanden sich alle Lager für zivile Zwangsarbeiter entwe-

der in der Hand der Reichsbahn oder von Privatunternehmen, und die 

Stadtverwaltung nutzte daher - umgekehrt - deren Lager für ihre Zwe-

cke: etwa das Lager der Firma Keim im Maschmühlenweg, das Kriegs-

gefangenenlager der Aluminiumwerke oder das Lager auf dem Schüt-

zenplatz, das unter der Federführung der Aluminiumwerke von einem 

Zusammenschluß der wichtigsten Göttinger (Rüstungs-)Unternehmen 

betrieben wurde. Dieser Zusammenschluß firmierte als eingetragener 

Verein, der sich - da darin dieselben Firmen vertreten waren, die auch 

die Gemeinschaftsküche in der Geiststraße betrieben - Küchenvereini-

gung e.V. nannte. Formal war er allerdings mit dem Verein Gemein-

schaftsküche e.V. nicht identisch: Lager- und Küchenverwaltung lagen 

in den Händen zweier verschiedener Vereine.86 

 

Enge Zusam-
menarbeit mit der 
Wehrmacht, der 
Reichsbahn und 
den Privatunter-
nehmen 

Die enge Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit der privaten Wirt-

schaft, aber auch mit Reichsbahn und Wehrmacht kann als Basis der 

Zwangsarbeiterbeschäftigung in Göttingen angesehen werden: Ob nun 

Reichsbahn, Wehrmacht oder Aluminiumwerke den städtischen Be-

hörden und Betrieben vorübergehend Zwangsarbeiter aus ihrem Kon-

tingent zur Verfügung stellten oder ob der Bauindustrie Zwangsarbeiter 

nur für einen städtischen Auftrag und nur auf Antrag der Stadtverwal-

tung zur Verfügung gestellt wurden; ob die Stadtverwaltung ein Kriegs-

gefangenenlager einrichtete, von dem schließlich über 50 Göttinger 

Firmen durch die Zuweisung von Kriegsgefangenen profitierten oder ob 

Wehrmacht und Aluminiumwerke die der Stadtverwaltung zugewiese-
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nen sowjetischen Kriegsgefangenen in ihren Lagern unterbrachten; ob 

der Verein Gemeinschaftsküche e.V. die Verpflegung der französi-

schen Kriegsgefangenen im stadteigenen Lager übernahm oder die 

Stadt der Küchenvereinigung (ebenso wie auch der Gemeinschaftskü-

che selbst) mit dem Schützenplatz und der Eiswiese, wo die Küchen-

vereinigung ebenfalls ein Lager betrieb, städtischen Grundbesitz zur 

Verfügung stellte (auch die Reichsbahn errichtete mehrere Lager auf 

städtischem Grund) - es bestand ein eng verwobenes Geflecht zwi-

schen kommunalen und staatlichen Institutionen und der privaten Wirt-

schaft, das ausgerichtet auf die wechselseitige Beförderung der jewei-

ligen Interessen konstitutiv für die auf der Ausbeutung von Zwangsar-

beitern beruhende Kriegswirtschaft in Göttingen war.  
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2. Arbeits- und Lebensbedingungen der bei der Stadtverwaltung  

beschäftigten Zwangsarbeiter 

 

 

Verlauste Lager, 
unzureichende 
Ernährung, hohe 
Sterberate .... 

Von den katastrophalen hygienischen Zuständen sowohl im Lager 

Sültebeck als auch in dem von der Stadt genutzten Lager Keim war 

schon die Rede, ebenso von der unzureichenden Verpflegung, die die 

Kriegsgefangenen im Lager Sültebeck erhielten, von den Schikanen 

des Wachkommandos, denen sie ausgesetzt waren, und von der 

Sonntagsarbeit, die man den "Ostarbeitern" zusätzlich zu ihrem norma-

len Wochenpensum aufbürdete; auch die hohe Sterberate bei den 

sowjetischen Kriegsgefangenen wurde schon erwähnt. Im übrigen wa-

ren natürlich auch die städtischen Zwangsarbeiter der rassistischen 

Hierarchisierungswut der Nationalsozialisten und den nach "Volkszu-

gehörigkeit" abgestuften vielfältigen Ge- und Verboten mit zum Teil 

drastischen Strafandrohungen ausgesetzt und teilten damit das Kollek-

tivschicksal ihrer Nationen. Um zumindest einen groben Eindruck von 

diesen unterschiedlichen Lebensbedingungen zu vermitteln, sollen im 

folgenden die wichtigsten Vorschriften und Bestimmungen jeweils kurz 

skizziert werden. Wir folgen dabei wieder der Chronologie des 

Zwangsarbeitereinsatzes und beginnen mit den Polen. 

 

 

 

 

 

Polen Um den Gefahren zu begegnen, die dem "deutschen Volkskörper" 

durch die massenhafte Beschäftigung von "Fremdvölkischen" drohten, 

waren für den Arbeitseinsatz von Polen seit Kriegsbeginn eine Vielzahl 

verschiedenen Vorschriften erschienen, die im März 1940 in einem Er-
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laßpaket zusammengefaßt wurden. Demnach mußten die polnischen 

Arbeitskräfte in Lagern wohnen (auf dem Land in einer von den deut-

schen Arbeitskräften getrennten Unterkunft), sie mußten ein P auf der 

Kleidung tragen und jeder Kontakt mit Deutschen außer bei der Arbeit 

war streng verboten. Bei Arbeitsbummelei drohte Einweisung in eines 

der eigens für diesen Zweck von der Gestapo errichteten "Arbeitser-

ziehungslager", in denen "Arbeitsunwillige" durch schwere und 

schwerste körperliche Arbeit unter strengster Bewachung ohne Sonn-

tags- oder andere Freizeit "erzogen" werden sollten. Bei sexuellem 

Kontakt polnischer Männer mit deutschen Frauen wurde der polnische 

Zwangsarbeiter öffentlich hingerichtet, der deutschen Frau wurden die 

Haare abgeschnitten oder sie mußte Prangerstehen.87  

Auf dem Land funktionierte das Kontaktverbot zwischen Deutschen 

und Polen häufig nicht - nicht nur weil dort die persönliche Nähe zu den 

polnischen Arbeitern größer war als in der Stadt, sondern auch weil 

hier oft noch die Tradition der polnischen Saisonarbeiter weiterwirkte. 

Dennoch scheint etwa auf dem Stadtgut in Geismar, wenn man an den 

Bericht über die haarsträubenden Zustände in der dortigen "Polen-

kaserne" denkt, von der gegenüber den früheren Saisonarbeitern auf-

gewendeten Fürsorge nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Dabei 

mag sicher auch die gegenüber der Vorkriegszeit unvergleichlich viel 

höhere Zahl der polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen 

eine Rolle gespielt haben. Doch muß man sich vor allem klar machen, 

daß die Polenerlasse nicht nur das Leben der Ausländer, sondern auch 

das der Deutschen veränderten. Dabei war weniger bedeutsam, daß 

auch die Deutschen bei Nichtbefolgung der Vorschriften mit Strafen 

bedroht waren, als vielmehr die Tatsache, daß die Erlasse den Status 

des "Herrenmenschen" rechtlich zementierten und damit auch im Be-

wußtsein der deutschen Bevölkerung verankerten. Sie schufen damit 

die Grundlage für die Ausdehnung des nationalsozialistischen Auslän-

dereinsatzes in späteren Jahren. Anders ausgedrückt: Ohne die weit-

verbreitete Einstellung, daß es sich bei den Polen oder später noch 

stärker bei den "Ostarbeitern" um "Untermenschen" handelte, wäre 

weder der Zwangsarbeitereinsatz während des Krieges durchführbar, 

noch nach dem Krieg die jahrzehntelange Verdrängung des Unrechts 

möglich gewesen, das den aus ganz Europa verschleppten Menschen 

in Deutschland und durch Deutsche geschehen war. 
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Polen im Be-
triebsamt, den 
Gaswerken und 
im Forstamt 

Über die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen der im Betriebs-

amt, bei den Gaswerken oder auch im Forstamt beschäftigten Polen 

(und auch der diesen weitgehend gleichgestellten Slowenen) ist wenig 

bekannt. Natürlich war nicht nur die Arbeit bei der Müllabfuhr, sondern 

auch in den Kiesgruben nicht nur schwer, sondern auch schmutzig und 

staubig, im Gaswerk waren die Arbeiter dazu auch noch starker Hitze 

ausgesetzt. Doch unterlagen die deutschen Arbeiter natürlich den glei-

chen schweren Arbeitsbedingungen. Es stellt sich nur die Frage, ob die 

polnischen Arbeiter beispielsweise, wie für die deutschen Gefolg-

schaftsmitglieder sowohl vom Betriebsamt als auch von den Gaswer-

ken eben wegen dieser Hitze, des Staubes und später im Winter der 

Kälte beantragt, auch in den Genuß eines zusätzlichen heißen Ge-

tränks kamen, ob ihnen ausreichende Waschmöglichkeiten zur Verfü-

gung standen, ob die Ernährung angesichts der Schwere der Arbeit 

ausreichend war, ob ihnen wenigstens Arbeitskleidung gestellt wurde. 

Für die Firma Keim, in deren Lager ja die polnischen Arbeiter des 

Gaswerkes untergebracht waren, wissen wir, daß noch nicht einmal 

letzteres der Fall war: Denn auf die vom Arbeitsamt Anfang Januar 

1940 geäußerte Sorge, daß die Polen beim Kirchbesuch am Sonntag 

eventuell mit Deutschen zusammentreffen könnten, erwiderte die Orts-

polizei beruhigend, daß die bei Keim beschäftigten Polen nur einen 

Anzug besäßen, den sie auch bei der Arbeit trügen. Dieser Umstand 

und ihre große Müdigkeit hätten sie bisher vom sonntäglichen Kirchbe-

such abgehalten.  

Die Polen arbeiteten bei Keim (und wahrscheinlich wird es im Betriebs- 

oder im Gaswerk genauso gewesen sein) von 7 bis 16.30 Uhr. Das 

Bauamt rechnete bei seinem (erfolglosen) Antrag vom Juni 1941 auf 

Zuweisung von 40 Polen für den Beseitigung von Hochwasserschäden 

mit einer Wochenarbeitszeit von 48 Stunden, die damals auch für 

deutsche Arbeiter galt. Mit fortschreitendem Krieg wurde die tägliche 

Arbeitszeit aber ständig erhöht, bis ab 7. September 1944 eine "Min-

destarbeitszeit im öffentlichen Dienst" von 60 Wochenstunden galt. Es 

ist darüber hinaus vorstellbar und wahrscheinlich, daß speziell die 

Zwangsarbeiter abhängig vom jeweiligen aktuellen Arbeitsanfall auch 

schon in früheren Jahren über die vorgeschriebene Arbeitszeit hinaus 

zur Arbeit herangezogen wurden.88 

 

Entlohnung der 
polnischen 
Zwangsarbeiter 

Der Lohn der polnischen Arbeiter richtete sich offiziell nach dem der 

Deutschen, doch erhielten sie nur die niedrigsten Tariflöhne, Zulagen 

(etwa Schmutz- oder Kinderzulage) durften nicht gezahlt werden, bei 
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Arbeitsausfall durch Krankheit oder für Feiertage gab es ebenfalls kein 

Geld. Außerdem mußten die Polen eine sog. Sozialausgleichsabgabe 

von 15 % an den Staat abführen. Hinzu kam daß den polnischen Arbei-

tern natürlich auch noch die Kosten für Verpflegung und Unterkunft, 

wie schlecht diese auch immer sein mochte, in Rechnung gestellt wur-

den und, wie wir oben an den im städtischen Forst eingesetzten Slo-

wenen gesehen haben, auch die Arbeitskleidung, so sie denn welche 

erhielten. Sogar das P-Abzeichen mußten sie selbst bezahlen. Effektiv 

- so das Kalkül hinter diesen Regelungen - sollte den Polen gerade so 

viel bleiben, wie sie zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft benötigten. 

Für die 1942 bei den Gas- und Wasserwerken beschäftigten Polen 

existiert eine vom Personalamt angestellte Berechnung, nach der 

(nach Abzug von Steuern und Krankenversicherung und der Kosten für 

Unterkunft und Verpflegung) den Polen wöchentlich 22,06 RM auszu-

zahlen sei. Zum Vergleich: Diese Summe entsprach etwa 2/3 des Loh-

nes, den ein kinderloser Arbeiter 1940 im Göttinger Schlachthof be-

kam. Doch ist diese Berechnung mit Vorsicht zu betrachten. Man kann 

einer solchen Aufstellung nämlich nicht entnehmen, was den polni-

schen Arbeitern aktuell wirklich ausbezahlt wurde und welche zusätzli-

chen Kosten und Ausgaben ihnen von Fall zu Fall noch in Rechnung 

gestellt wurden. Auch kann es sich bei dieser Aufstellung um eine blo-

ße Kalkulation handeln, die vielleicht niemals in konkrete Zahlungen 

mündete. Es fällt nämlich auf, daß in dieser Berechnung ein Stunden-

lohn von 0,62 RM zugrundegelegt wurde, während das Bauamt schon 

ein Jahr früher als Maximalentlohnung für polnische Arbeiter über 

zwanzig Jahre nur 90% dieser 0,62 RM ansetzte. Außerdem taucht in 

der Berechnung der Gas- und Wasserwerke eine als "Auslösung" be-

zeichnete Summe von 10,50 RM (1,50 RM täglich auf), deren Bedeu-

tung ich bis jetzt nicht entschlüsseln konnte. Wenn es sich dabei um 

eine einmalige Zahlung gehandelt hat - etwa damit zusammenhän-

gend, daß diese polnischen Arbeitskräfte von der Firma Schönewolf 

überstellt worden waren und ihnen von daher noch Lohnzahlungen zu-

standen - dann hätte der reguläre Wochenlohn für diese Arbeiter nur 

13,30 RM (statt 22,06 RM) betragen. Auch sind in dieser Aufstellung 

zwar Lohnsteuern und Krankenkassenbeiträge abgezogen, nicht aber 

die 15 % sog. Sozialausgleichsabgabe, mit denen die von den Deut-

schen verlangten Beiträge zur Partei, NSV oder zum Winterhilfswerk 

ausgeglichen werden sollten. 

Leider fehlen uns bisher Erfahrungsberichte von in Göttingen beschäf-

tigten polnischen Zwangsarbeitern, die die Lohnproblematik durch per-
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sönliche Angaben konkretisieren könnten. Doch wissen wir aus ande-

ren Städten, daß die den Polen ausgezahlte Summe in der Regel ge-

rade für das Einlösen der zugeteilten Lebensmittelkarten reichte.89 

 

Entlohnung der im 
Auftrag des städ-
tischen Bauamts 
eingesetzten Göt-
tinger Juden 

Auch für die Göttinger Juden, die vom März 1941 bis wenige Tage vor 

ihrer Deportation am 26. März 1942 bei der Firma Drege Hochwasser-

schäden beseitigen mußten, kennen wir den offiziell gezahlten Lohn: 

Bei einer Arbeitszeit von 54 Stunden erhielten sie einen Stundenlohn 

von 0,66 RM, aber keine Schwerarbeiterzulage, keinen Steuerabzug 

für Kinder und auch keine Schuh- und Bekleidungsscheine, und natür-

lich wurde ihnen auch an Feiertagen oder bei Krankheit kein Lohn ge-

zahlt. Dazu mußten sie zusätzlich zu den allgemeinen steuerlichen Ab-

gaben eine Sondersteuer und ab 1941 auch noch die schon oben bei 

den Polen erwähnte Sozialausgleichsabgabe von 15 % zahlen. Hinzu 

kommt, daß uns nur Lohnkonto- und Steuernachweiskarten für die bis 

1940 bei Göttinger Tiefbaufirmen beschäftigten Juden vorliegen, so 

daß auch nicht ausschließen ist, daß die Angehörigen der Göttinger 

"Judenkolonne" 1941/42 noch weniger oder gar keinen Lohn bekamen. 

Die Bestimmungen für Juden waren also denen für Polen sehr ähnlich, 

wobei es historisch natürlich anders herum war: Die für die Juden zum 

größten Teil schon vor Kriegsbeginn entwickelten arbeitsrechtlichen 

Sonderbestimmungen bildeten später Grundlage und Vorbild für die 

entsprechenden Regelungen für ausländische Zwangsarbeiter. So leg-

te etwa das Reichsinnenministerium schon im Mai 1939 fest, daß im 

geschlossenen Arbeitseinsatz beschäftigte Juden nicht in einem regu-

lärem Arbeitsverhältnis stünden, sondern in einem "tatsächlichem Be-

schäftigungsverhältnis" - ein Begriff, der 1941/42 zum Schlüsselwort 

der Zwangsarbeiterverordnungen für "Ostarbeiter" werden sollte. Die-

ser Terminus bestimmte im übrigen auch noch die in den letzten bei-

den Jahren in Deutschland intensiv geführte öffentliche Entschädi-

gungsdiskussion. Denn mit Bezug auf dieses "Beschäftigungsverhält-

nis eigener Art", was konkret vor allem bedeutete, daß die für deutsche 

Arbeiter geltenden arbeitsrechtlichen und arbeitsschutzrechtlichen Vor-

schriften außer Kraft gesetzt waren, erklärten sich die deutschen Ar-

beitsgerichte als Entschädigungsforderungen ehemaliger Zwangsarbei-

ter als nicht zuständig, da ja kein reguläres Arbeitsverhältnis vorgele-

gen habe.90 
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Französische Kriegsgefangene im Lager Lohberg 1940 

 

Französische 
Kriegsgefangene 

Nach den polnischen Zwangsarbeitern kamen im Sommer 1940 die 

französischen Kriegsgefangenen. Sie fielen in den Zuständigkeitsbe-

reich der Wehrmacht und das Reichssicherheitshauptamt hatte daher 

lediglich die üblichen Bestimmungen veröffentlicht, nach denen der 

deutschen Bevölkerung der Kontakt mit Kriegsgefangenen über das 

bei der Arbeit notwendige Maß hinaus verboten war. Auch die dann im 

Juli 1940 vereinheitlichten Arbeitseinsatzbestimmungen entsprachen 

den internationalen Vereinbarungen. Kriegsgefangene durften nicht zu 

Arbeiten eingesetzt werden, die "in unmittelbaren Beziehungen zu den 

Kriegshandlungen" standen, die Unternehmer hatten für sie zwischen 

60 und 80 Prozent der ortsüblichen Durchschnittslöhne an die Stalags 

zu zahlen und den Gefangenen Unterkunft und Verpflegung zu gewäh-

ren. Die Arbeitszeit sollte sich "nach Ortsgebrauch und körperlicher 

Leistungsfähigkeit" richten, allerdings mit dem Zusatz: "Die Arbeitskraft 

ist auf das schärfste anzuspannen."91 

In der rassistischen Hierarchie der Nationalsozialisten standen die 

Franzosen sehr weit oben (übertroffen wurden sie nur noch von den 

"germanischstämmigen" Flamen), was sich unter anderen auch daran 

zeigte, daß sowohl reichsweit als auch in Göttingen und Umgebung die 

meisten Anzeigen wegen "verbotenen Umgangs" oder Geschlechts-

verkehrs zwischen Deutschen und ausländischen Arbeitern die franzö-

sischen Kriegsgefangenen betrafen. Dennoch ging es auch den fran-

zösischen Kriegsgefangenen in Deutschland keineswegs gut: Die Zu-

stände im Lager Sültebeck wurden oben schon ausführlich geschildert 

und schon im ersten Jahr ihres Einsatzes gelangten aus dem gesam-

ten deutschen Reich so viele Berichte über die schlechte Lage der 
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französischen Kriegsgefangenen nach Frankreich (und standen damit 

der geplanten Intensivierung der Anwerbung ziviler Arbeiter entgegen), 

daß sich die deutschen Behörden im Oktober 1941 veranlaßt sahen, 

Erleichterungen und insbesondere eine etwas größere Bewegungsfrei-

heit für die französischen Kriegsgefangenen zu genehmigen. Doch 

scheinen diese Beschlüsse zumindest in Göttingen nicht an die Gefan-

genen weitergegeben worden zu sein, wenn man an den oben wieder-

gegebenen Bericht des französischen Vertrauensmannes vom April 

1942 denkt, der - bis auf eine Ausnahme - allen Göttingern Kriegsge-

fangenenlagern ein denkbar schlechtes Zeugnis ausstellte.92 

 

Lagergeld für die 
Kriegsgefangenen 

Westliche Kriegsgefangene bekamen pro Arbeitstag 0,30 RM, wö-

chentlich aber maximal nur 2,- RM und monatlich 8,- RM ausbezahlt. 

Der diese Summe übersteigende Lohnbetrag wurde dem Gefangenen 

auf seiner im Stalag geführten Personalkarte gutgeschrieben. Bezahlt 

wurden natürlich auch nur wieder die Tage, an denen der Gefangene 

wirklich gearbeitet hatte. Bargeld bekamen die Kriegsgefangenen al-

lerdings nicht in die Hand, sondern nur sog. Lagergeld, mit dem sie an 

bestimmten zugelassenen Verkaufsstellen einkaufen konnten. In Göt-

tingen konnten die Kriegsgefangenen bei der Städtische Brauerei mit 

diesem Lagergeld einkaufen und auch bei der Karstadt AG, die Anfang 

1941 innerhalb von zwei Wochen immerhin einen Umsatz von insge-

samt 572,51 RM an Lagergeld hatte, was bedeutete, das jeder der 167 

Kriegsgefangenen im Lager Sültebeck durchschnittlich 3,45 RM bei 

Karstadt ausgegeben hatte, also fast seinen gesamten Zweiwochen-

lohn. Die Unternehmen konnten das Lagergeld bei der Städtischen 

Sparkasse in "kursfähiges Geld" umtauschen, wobei von den Kassen 

strengstens darauf zu achten war, daß der Einzahler auch wirklich zum 

Umtausch berechtigt war. Man befürchtete nämlich nicht nur Fälschun-

gen, die es mit großer Wahrscheinlichkeit wohl auch gegeben hat, 

sondern vor allem, daß das Lagergeld sich unter der Zivilbevölkerung 

verbreitete und damit den Charakter eines allgemeinen Zahlungsmit-

tels annahm.93 

 

West- und südeu-
ropäische Zivilar-
beiter 

Auch die Zivilarbeiter aus West- oder Südeuropa waren grundsätzlich 

in von der Deutschen Arbeitsfront betreuten geschlossenen Lagern un-

terzubringen. Doch unterschied ein Erlaß des Reichssicherheitshaupt-

amtes vom 14. Januar 1941 zwischen Arbeitnehmern "germanischer 

Abstammung" (also beispielsweise Niederländern und Flamen) und 

"fremdvölkischen Arbeitnehmern" (Franzosen, Wallonen, Jugoslawen, 
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Slowenen, Slowaken und Italienern) und verfügte, daß diese in Zukunft 

voneinander getrennt untergebracht werden sollten. "Germanische Ar-

beitskräfte" durften dabei auch in Privatquartieren wohnen. Bei "Ar-

beitsunlust" oder "Widersetzlichkeit" sollten "germanische" Arbeitskräf-

te zunächst nur belehrt und verwarnt werden; als Höchststrafe drohte 

21 Tage Arbeitserziehungslager. Bei den "fremdvölkischen" Arbeits-

kräften sei mit den üblichen staatspolizeilichen Mitteln bis zur Einwei-

sung in ein KZ vorzugehen. Obwohl die Gestapo, deren Akten in Göt-

tingen bei Kriegsende vernichtet wurden, für die Einweisung in ein KZ 

zuständig war und andernorts in der Regel keine Einweisungen in ein 

KZ dokumentiert sind, findet sich in den Akten Göttinger Ortspolizei 

dennoch ein entsprechender Fall: Ein bei Bäckermeister Schaper be-

schäftigter Serbe wurde im April 1943 wegen "widersetzlichen Verhal-

tens" "bestimmungsgemäß", wie es in der Akte heißt, einem Konzent-

rationslager überwiesen.  

Trotz ihrer gegenüber den süd-osteuropäischen Zivilarbeitern noch 

einmal deutlich privilegierten Stellung blieb der Zwangscharakter der 

Arbeit auch für westliche Zivilarbeiter erhalten und Ablehnung bei ihren 

deutschen Kollegen oder auch andere negative Begleitumstände ihres 

Arbeitsplatzes führten dazu, daß auch bei diesen Arbeitern der sog. 

Arbeitsvertragsbruch ein häufiges Delikt war: So verließen beispiels-

weise zwei der vier bei Cron & Lanz beschäftigten flämischen Hausge-

hilfinnen ihre Arbeitsstelle, um sich in Köln einen anderen Arbeitsplatz 

zu suchen. Nachdem man sie dort aufgrund der von Konditormeister 

Hans Grummes, dem damaligen Inhaber von Göttingens bekanntes-

tem Café, veranlaßten Fahndung aufgespürt hatte, gab eine von ihnen 

an, sie habe ihre Arbeitsstelle in Göttingen verlassen, weil sie von den 

dort arbeitenden deutschen Mädchen ständig beschimpft worden sei - 

ein Beleg dafür, daß auch die "rasseverwandten" "germanischen" Ar-

beitskräfte bei ihren deutschen Kollegen oft nicht gut gelitten waren.94  

 

"Arbeitsfluchten" 
im Betriebs- und 
im Bauamt 

Wie oben erwähnt, konnten bisher nur zwei Holländer als städtische 

Arbeiter in den Akten ausfindig gemacht werden. Beide verließen ihren 

Arbeitsplatz innerhalb kürzester Zeit wieder. Der eine kehrte nach nur 

zwei Monaten beim Betriebsamt im Juni 1942 nach Holland zurück, der 

andere floh im Januar 1945 nur einen Tag nach seiner Einlieferung aus 

dem Lager Eiswiese (auch Holländer wurden also in Lagern unterge-

bracht). Denkbar ist, daß es sich auch im ersten Fall um eine "Arbeits-

flucht" gehandelt hat. Denn auf der entsprechenden Einwohnermelde-

karte wurde die Abmeldung erst Monate später aufgrund einer Mel-
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dung des Betriebsamtes vorgenommen. Es ist daher eher unwahr-

scheinlich, daß der holländische Kraftfahrer aufgrund einer offiziell vom 

Arbeitsamt genehmigten Kündigung seines Arbeitsverhältnisses 

Deutschland verließ. Vielleicht nutzte auch er, wie einer der beiden in 

Frankreich rekrutierten Ukrainer einen Urlaub zur Flucht. Im übrigen 

liefen natürlich auch Holländer Gefahr, in ein KZ oder Arbeitslager ein-

geliefert zu werden, wenn es sich dabei auch um Risiken handelte, de-

nen Deutsche gleichermaßen ausgesetzt waren. Erinnert sei hier nur 

an den holländischen Sänger, der in das Lager Volpriehausen eingelie-

fert wurde, und an den jungen holländischen Tischler, der das Abhören 

ausländischer Sender wahrscheinlich mit dem Leben bezahlte.95 

 

Entlohnung der 
"Westarbeiter" 

Im Mai 1942 waren auch für zivile Westarbeiter - wie ein paar Monate 

zuvor für ihre kriegsgefangenen Kollegen - verbesserte Behandlungs-

vorschriften erlassen wurden. Nach wie vor galt der Arbeitsvertrag 

zwar als auf unbestimmte Zeit geschlossen und bedurften Kündigun-

gen der Zustimmung des Arbeitsamtes, doch versprachen die neuen 

Vorschriften bessere Unterkünfte und Verpflegung und sahen vor allem 

gleichen Lohn wie für die deutschen Arbeiter vor. Letzteres stieß aller-

dings auf erheblichen Widerspruch in der Bevölkerung. Trotz allen im-

mer wieder in den Akten nachweisbaren relativ vertrauten Umgangs 

der Deutschen mit ihren französischen oder holländischen Arbeitskol-

legen - das Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" auf ausländische 

"Fremdarbeiter" anzuwenden, erschien den meisten Deutschen eine 

einfach absurde Vorstellung.96  

 

Entlohnung und 
Arbeitsbedingun-
gen der im No-
vember 1944 in 
Göttingen einge-
setzten 104 Hol-
länder 

Arbeitszeit und Arbeitslohn der nach dem Bombenangriffen vom 23. 

und 24. November 1944 in Göttingen eingesetzten 104 Holländer sind 

uns bekannt: Nach einer nach dem Krieg erstellten Aufstellung wurden 

in der Zeit vom 23. November bis zum 3. Dezember 1944 täglich (auch 

am Sonntag) 8 Stunden gearbeitet. Dies erscheint allerdings deshalb 

unwahrscheinlich, weil der Bombenangriff ja erst am 23. November 

abends stattgefunden hatte und das Baubataillon selbst bei sofortiger 

Benachrichtigung frühestens am 24. November hätte in Göttingen sein 

können. Die ersten der Akte beiliegenden Arbeitszettel bzw. Krankmel-

dungen datieren sogar erst vom 26. November, und in den zeitgenös-

sischen Lohnlisten ist auch nur die Gesamtarbeitszeit von 88 Stunden 

angegeben. Es ist daher wahrscheinlicher, daß das Kommando erst 

einen Tag nach dem zweiten Angriff am 24. November in Marsch ge-

setzt wurde, also am 25. November in Göttingen eintraf und am 26. 
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November mit der Arbeit begann. Dann wären also nicht an 11 Tagen 

täglich 8 Stunden, sondern an 8 Tagen täglich 11 Stunden gearbeitet 

worden. Bei vollem Arbeitseinsatz erhielt jeder Arbeiter einen Nettolohn 

von 60,93 RM für die gesamte Zeit des Arbeitseinsatzes. Zugrundege-

legt wurde dabei ein Stundenlohn von 0,62 RM, abgezogen wurden 

neben Krankenkassenbeiträgen, Lohnsteuer und den verschiedenen 

vorgeschriebenen Abgaben wieder Verpflegung und Unterkunft - und 

auch die Kosten für die Arbeitskleidung. So wurden an neun Arbeiter 

Holzschule ausgegeben, die mit 2,50 RM selbst bezahlt werden muß-

ten. Wegen fehlenden Schuhwerks konnten an sechs der insgesamt elf 

Arbeitstage insgesamt 16 Arbeiter nicht zur Arbeit antreten. Auch der 

Krankenstand war sehr hoch: Insgesamt wurden - wie oben schon er-

wähnt - 8 596 Arbeitsstunden geleistet. Bei elf Arbeitstagen und 104 

Arbeitern waren dies durchschnittlich nur 7,5 Stunden am Tag. Krank-

gemeldet wegen Magen- oder Darmkatarrh, einer Lungenerkrankung, 

Hautausschlag oder Fußverletzungen waren an sechs Tagen durch-

schnittlich sechs Arbeiter. Gegen Ende des Arbeitseinsatzes nahmen 

die Krankmeldungen deutlich zu und erreichten mit (in der obigen 

Durchschnittszahl nicht berücksichtigten) 26 am letzten Einsatztag ih-

ren absoluten Höhepunkt. Dies hatte eventuell seinen Grund darin, daß 

sich einige der Arbeiter dem Abmarsch zur nächsten Einsatzstelle ent-

ziehen wollten, was ihnen allerdings nicht gelang: Bis auf einen 

Schwerkranken, der sich in der Klinik befand, und eventuell zwei dem 

Kommando angehörende Bäcker, die sich eine andere Arbeitsstelle bei 

einem Göttinger Bäcker gesucht hatten (dieser wollte sich um eine 

nachträgliche Genehmigung dieses Arbeitsplatzwechsels beim Ar-

beitsamt bemühen) wurde das gesamte Kommando am 4. Dezember 

1944 nach Sarstedt in Marsch gesetzt.97  

 

Auch "Westarbei-
ter" waren keine 
"Gastarbeiter" 

Auf der Grundlage von Stimmungsberichten, die die Auslandsbriefprüf-

stellen verfaßten, hat Ulrich Herbert in seiner schon 1985 erschienenen 

grundlegenden Studie über "Politik und Praxis des 'Ausländer-

Einsatzes' in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches" die Situation der 

westlichen Arbeitskräfte in Deutschland zusammenfassend bewertet: 

In den letzten beiden Kriegsjahren, so Herbert, hätten die ausländi-

schen Arbeiter aus dem Westen für die schwere Arbeit, die sie leisten 

mußten, wohl in der Mehrzahl der Fälle tatsächlich den gleichen Lohn 

wie die Deutschen erhalten und auch ihre Arbeitszeit habe weitgehend 

derjenigen der deutschen Arbeiter entsprochen. Über die häufigen 

Sonntagsschichten hätten sich ihre deutschen Kollegen ebenso wie 
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Holländer und Franzosen beklagt und mit der Ernährung in den Lager- 

und Betriebsküchen seien alle nicht zufrieden gewesen. Auch die Be-

schwerden über das Urlaubsverbot, die Ausschreitungen des Lager-

personals oder schlechtes Schuhwerk erinnerten deutlich an entspre-

chende Klagen deutscher Arbeiter beim Westwallbau oder in den Ar-

beiterlagern beim Autobahnbau in den Vorkriegsjahren. "Dennoch", so 

Herbert abschließend, "unterschied sich die Situation der Westarbeiter 

von derjenigen der Deutschen nach wie vor erheblich - nicht allein 

durch die materiellen Bedingungen, sondern auch durch Demütigun-

gen und Diskriminierungen: erniedrigende Strafen wie Prügel bei Ur-

laubsüberschreitung führten auch den Westarbeitern vor Augen, daß 

sie nicht als willkommene 'Gastarbeiter' in Deutschland waren, sondern 

als Angehörige besiegter Feindstaaten in einem faschistisch regierten 

Land."98 

 

 

 

 

"Ostarbeiter" und 
sowjetische 
Kriegsgefangene 

Auf der untersten Stufe der rassistischen Hierarchie der Nationalsozia-

listen standen die Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, wobei es den 

sowjetischen Kriegsgefangenen noch schlechter ging als den zivilen 

"Ostarbeitern". Den "rechtlichen" Status der sowjetischen Zwangsar-

beiter definierten die oben schon erwähnten "Ostarbeitererlasse" des 

Reichssicherheitshauptamtes vom 2. Februar 1942, die die für die pol-

nischen Arbeiter geltenden Vorschriften noch einmal drastisch ver-

schärften: Vorgeschrieben war die Unterbringung in geschlossenen, 

umzäunten Wohnlagern, das Verlassen des Lager außer zu Arbeit war 

verboten. Die Arbeit sollte möglichst in geschlossenen Gruppen statt-

finden und so jedes "Solidaritätsgefühl" zwischen Deutschen und Rus-

sen verhindert werden. Die Bewachung erfolgte durch Werkschutz-

männer, Bewachungsgewerbe und deutsche Arbeiter als Hilfswerk-
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schutzmänner. Auch weibliche Arbeitskräfte wurden durch Männer be-

wacht. Die Lagerleiter wurden vom politischen Abwehrbeauftragten des 

jeweiligen Betriebes ernannt, aber auch russische V-Männern und La-

gerälteste waren im Einsatz. Bei Ungehorsam sollte rücksichtslos 

durchgegriffen werden, auch Waffengebrauch war gestattet. Es gab ein 

eigenes Strafsystem (Ordnungsstrafen wie Stubendienst, Zuteilung zu 

einem Straftrupp, Entziehung der warmen Tagesverpflegung bis zu 

drei Tagen; Arrest bis zu drei Tagen; Züchtigungserlaubnis für den La-

gerleiter). Im übrigen stand auf Arbeitsbummelei oder 

Widersetzlichkeiten Einweisung in ein Arbeitserziehungslager oder ein 

KZ (bei "Arbeitsflucht" war letzteres zwingend). Auf Kapitalverbrechen, 

politische Delikte oder Geschlechtsverkehr mit Deutschen stand die 

Todesstrafe. Die Arbeitszeit betrug 10 bis 12 Stunden täglich, oft wurde 

auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet, und es galt ein striktes 

Kennzeichnungsgebot: Alle "Ostarbeiter" und "Ostarbeiterinnen" muß-

ten ein blaues Rechteck mit der weißen Aufschrift "OST" tragen.99  

 

"Rassisch wert-
los" 

Da die Arbeits- und Ernährungsbehörden auf der unteren Ebene die 

allgemeinen Vorschriften für die sowjetischen Zivilarbeiter und Kriegs-

gefangenen häufig noch zusätzlich verschärften, waren deren Arbeits- 

und Lebensbedingungen so schlecht, daß schon kurze Zeit nach dem 

Eintreffen der ersten Transporte aus dem ganzen Reichsgebiet Be-

schwerden aus einzelnen Betrieben eintrafen: Die Ernährungslage sei 

katastrophal, die Unterbringung unzureichend und der Lohn durch eine 

zusätzliche "Ostarbeitersteuer" so gering sei, daß er keinen Leistungs-

anreiz enthalte. Kurz gesagt: Die von den "Ostarbeitern" aufgrund ihrer 

drückenden Lebensumstände erbrachte Leistung war angesichts der 

Produktionsforderungen für die Betriebe einfach zu gering. Ursache 

dieser vom wirtschaftlichen Standpunkt aus absurd wirkenden Entwick-

lung waren aber nicht nur die genannten Erlasse, sondern auch die in 

den Behörden und Betrieben vorherrschende Einstellung, wonach der 

"Russe" "rassisch wertlos" sei und zu höheren und qualifizierten Leis-

tungen gar nicht in der Lage.100 

 

"Sauberkeitser-
ziehung" für Ukra-
iner  

Ein Beispiel für eine solche Einstellung findet sich auch in den Göttin-

ger Akten: Im Februar 1942 war bei einer Kontrolle verschiedener La-

ger durch das Gesundheitsamt festgestellt worden war, daß sich in 

dem vom Göttinger Kohlenhandel mit Ukrainern belegten Lager in der 

Angerstraße nur eine Toilette für 30 Mann befand, die auch noch ein-

gefroren war, und daß das Lager zudem völlig verdreckt und verlaust 
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war. Als nun eine Nachkontrolle durch die Polizei im Mai 1942 ergab, 

daß das Lager in der Angerstraße immer noch in einem "vollkommen 

unsauberen Zustand" war, akzeptierte die Polizei die Aussage der Uk-

rainer, daß sie keinen Besen und kein Neustroh hätten, nur bedingt 

und verfügte statt dessen, daß künftig bei jeder Neukontrolle für die 

Sauberkeitserziehung der Ukrainer und Polen, die ebenfalls in diesem 

Lager untergebracht waren, zu sorgen sei. Bei einer weiteren Kontrolle 

im Dezember 1942 wurde dann festgestellt, daß der Ofen so stark ruß-

te, daß man in den Räumen kaum noch atmen konnte und sich sogar 

die Bewohner der angrenzenden Häuser beschwerten. In diesem Fall 

mußten dann wohl auch die Ortspolizei und vor allem die zuständigen 

Betriebe einsehen, daß hier mit Sauberkeitserziehung nicht viel zu ma-

chen war. Das Lager in der Angerstraße war in einem so schlechten 

Zustand, daß die Ukrainer am 31. Dezember 1942 in neue Baracken in 

der Gronerlandstraße 11 verlegt wurden.101 

 

 

 

Das Lager Schützenplatz auf einem 

Luftbild vom 8. April 1945. Gut zu er-

kennen sind die Schießstände und die 

Bombentrichter nordwestlich vom La-

ger. Das Lager war am 1. Januar 1945 

bombardiert worden. Dabei war eine 

Männerbaracke getroffen worden, und 

es hatte mindestens 40 Tote unter den 

dort untergebrachten Zwangsarbeitern 

gegeben (Zeitzeugen sprechen auch 

von über 60 Toten). Links oben im Bild 

erkennt man ein Zwangsarbeiterlager 

der Reichbahn. 

 

 

Ausschnitt aus einem Göttinger  

Stadtplan von 1939 
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Scharfe Bewa-
chung, schlechte 
Ernährung und 
Mißhandlungen 
im Lager Schüt-
zenplatz 

Neben dem unhygienischen, Krankheiten begünstigenden Zustand vie-

ler Lager, die im Winter häufig auch noch unzureichend oder gar nicht 

beheizt waren, stellte die schlechte und unzureichende Ernährung das 

größte Problem für die osteuropäischen Zwangsarbeiter dar. Zwar 

drangen viele Betriebe - wegen der von ihnen beklagten schlechten 

Leistungsbilanz - seit 1943 verstärkt auf die Lockerung der Behand-

lungsvorschriften für "Ostarbeiter", was schließlich auch von der NS-

Führung teilweise unterstützt wurde, doch galt das Primat der Arbeits-

leistung keineswegs in allen Betrieben oder in allen Branchen: So wur-

de immer wieder neu über Mißhandlungen und vor allem nach wie vor 

über die schlechte Ernährung geklagt. 

Auch die Zustände im Göttinger "Ostarbeiterlager" auf dem Schützen-

platz, in dem sicherlich die meisten der bei städtischen Behörden ein-

gesetzten "Ostarbeiter" und "Ostarbeiterinnen" untergebracht waren, 

unterschieden sich in nichts von dem, was oben geschildert wurde: 

Das von den in der Küchenvereinigung e.V. zusammengeschlossen 

privaten Göttinger Wirtschaftsunternehmen betriebene Lager, in dem 

1944 fast 1000 Zwangsarbeiter, gegen Ende des Krieges wahrschein-

lich sogar noch mehr (je zur Hälfte Frauen und Männer in streng von 

einander getrennten Lagerkomplexen) untergebracht waren, war mit 

dreireihigem Stacheldraht umzäunt, teilweise auch von einem Holz-

zaun umgeben und wurde von Wachmännern mit Hunden bewacht. 

Auch Kapos oder V-Männer gab es, und es wurde auch die Prügelstra-

fe praktiziert. 

Zu Essen gab es abgesehen von dem zum Frühstück ausgeschenkten 

Ersatzkaffee mittags und abends eine Wassersuppe mit Gemüseresten 

(in der Regel Kohl oder Rüben). Außerdem Brot (hier schwanken die 

Angaben von 300 gr. pro Person täglich bis 200 gr. Brot für vier Perso-

nen), in das auch Sägemehl eingebacken war, und manchmal auch ein 

wenig Margarine. Das sog. Russenbrot war 1942 auf Anweisung 

Görings extra entwickelt worden und bestand aus Roggenschrot, Zu-

ckerrübenschnitzeln, Zellmehl sowie Strohmehl oder Laub.  

Es ist daher kein Wunder, daß das städtische Bauamt über die 

schlechte Arbeitsleistung der 1943 an den Sonntagen beim Ausheben 

von Deckungsgräben eingesetzten "Ostarbeiter" klagte, die nur ein 

Drittel bis ein Viertel der Normalleistung betrage und sich auch durch 

eine "zusätzliche Beköstigung zum Frühstück" nicht verbessert habe. 

Obwohl die Mangelernährung und die Überarbeitung der eingesetzten 

"Ostarbeiter" sicherlich leicht zu erkennen waren, schlug das Bauamt 

zur weiteren Verbesserung der Arbeitsmoral daraufhin eine "schärfere 
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Beaufsichtigung" der "Ostarbeiter" bei ihren Sonntagseinsätzen vor. 

Im Gegensatz dazu kann die Tatsache, daß - wie oben schon erwähnt 

- der Arbeitseinsatz der "Ostarbeiter" im Gaswerk in einem Bericht vom 

September 1943 ausdrücklich gelobt wurde, eventuell darauf hindeu-

ten, daß man sich bei den dort dauerhaft eingesetzten "Ostarbeitern" 

im Interesse der Arbeitsleistung um eine bessere Ernährung bemüh-

te.102  

 

Betteln und Steh-
len 

Manchmal - so berichten Zeitzeugen - wurde den "Ostarbeitern" und 

"Ostarbeiterinnen" von mitleidigen deutschen Arbeitskollegen, zumeist 

Frauen, etwas zugesteckt - ein Butterbrot vielleicht oder ein paar Kar-

toffeln, manchmal brachten sie ihnen auch getragene Kleidung mit. Im 

übrigen blieb den hungernden Zwangsarbeitern nur, entweder zu bet-

teln oder zu stehlen, was beides mit einem hohem Risiko verbunden 

war. Beispiele dafür finden sich immer wieder in den Akten: So wurden 

im Mai 1943 fünf Ostarbeiter aus dem Lager Schützenplatz beim Kar-

toffeldiebstahl in Elliehausen erwischt und im August 1943 wiederum 

vier in Gieboldehausen aufgegriffen. Dies ist jedoch nur die Spitze des 

Eisbergs: Für 1944 und die ersten drei Monate des Jahres 1945 liegt 

uns eine Statistik vor, der man entnehmen kann, daß vom Februar 

1944 bis Dezember 1944 insgesamt 68 sowjetische Zwangsarbeiter 

bei Diebstählen erwischt wurden (mit einem Höhepunkt in den Mona-

ten November und Dezember), wobei es sich zum allergrößten Teil um 

Lebensmittel- oder auch Kleiderdiebstähle gehandelt hat.  

Auch die immer wieder in den Akten auftauchenden Denunziationen 

Göttinger Bürger, die sich von bettelnden Zwangsarbeitern belästigt 

fühlten, sprechen eine deutliche Sprache. Im letzten Kriegsjahr hatte 

man den Bewegungsspielraum auch für "Ostarbeiter" etwas erhöht und 

sie durften jetzt die Lager stundenweise verlassen, was viele von Ihnen 

zum Betteln nutzten. Wieviele Göttinger den bettelnden Zwangsarbei-

tern etwas gegeben haben, sagen die Akten nicht. Eine große Zahl 

wird dies aber kaum gewesen sein, dafür war der Druck, der insbeson-

dere von der Partei ausgeübt wurde - der Kreisleiter hatte jedes "fal-

sche Mitleid strengstens" untersagt -  zu stark. Offiziell strafbar war 

dieses Mitleid allerdings nicht. Der Kreisleiter konnte nur Anweisung 

geben, daß "jede Unterstützung dieser Bettelei durch Schenkung von 

Lebensmitteln mit allen Mitteln unterbunden wird."103 
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Osteuropäische 
Gestapohäftlinge  

Echter Verfolgung waren dagegen die "Ostarbeiter" selbst ausgesetzt, 

denen nicht nur für Diebstahl und Bettelei, sondern auch für sog. Ar-

beitsbummelei, für Sabotage - beides sehr weit, fast nach Belieben 

auslegbare Delikte - für "Arbeitsflucht", Kontakt zu Deutschen und na-

türlich auch für das Nichttragen des vorgeschriebenen Abzeichens 

Festnahme und gegebenenfalls Überstellung an die Gestapo drohte. 

Die Verfolgung der osteuropäischen Zwangsarbeiter nahm in Göttingen 

zeitweise so große Ausmaße an, daß sich sogar die Ortspolizei be-

schwerte, weil durch die Einlieferung von manchmal bis zu zwanzig 

meist sowjetischen oder auch polnischen Zwangsarbeitern gleichzeitig 

das Polizeigefängnis so überfüllt war, daß eine normale Polizeiarbeit 

nicht mehr möglich sei.  

Auch die vom Stadtbauamt beim Luftschutzamt eingesetzten 

Gestapohäftlinge - wie oben dargestellt wahrscheinlich ausschließlich 

"Ostarbeiter" - waren eventuell nur inhaftiert worden, weil sie sich et-

was zu Essen beschaffen wollten oder ihr Abzeichen nicht getragen 

hatten. Immerhin gelang zweien von ihnen während des Arbeitseinsat-

zes beim städtischen Bauamt die Flucht. Wie wir bei dem gescheiter-

ten Fluchtversuch der beiden im Forstamt beschäftigten sowjetischen 

Kriegsgefangenen gesehen haben, waren allerdings die Chancen für 

einen erfolgreichen Fluchtversuch bei den leicht erkennbaren "Ostar-

beitern" relativ klein. Die Akten geben keine Auskunft über das weitere 

Schicksal der beiden Flüchtigen.104 

 

Entlohnung der 
sowjetischen 
Zwangsarbeiter 

Nachdem es wegen der geringen Löhne der "Ostarbeiter", denen nach 

Abzug der "Ostarbeitersteuer" und den für Verpflegung und Unterkunft 

in Rechnung gestellten Kosten in der Regel nichts oder fast nichts 

ausbezahlt wurde, auch zu Protesten bei den deutschen Unternehmern 

gekommen war, war die Entlohnung der "Ostarbeiter" am 30. Juni 1942 

neu geregelt worden. Es gab nun ein tabellarisch festgelegtes Netto-

lohnsystem, nach dem es für höhere Arbeitsleistungen auch höhere 

Löhne geben sollte. Grundlage war der Lohn eines vergleichbaren 

deutschen Arbeiters, von dem eine vom Unternehmer abzuführenden 

sog. Ostarbeiterabgabe abgezogen wurde, mit der man verhindern 

wollte, daß die sowjetischen Arbeiter für die Unternehmen billiger als 

deutsche Arbeiter seien. Man befürchtete, daß es sich für den einzel-

nen "Betriebsführer" eventuell lohnen würde, deutsche Arbeiter zu ent-

lassen, um Ostarbeiter einzustellen - eine angesichts des allgemeinen 

Arbeitskräftemangels allerdings wohl relativ unbegründete Befürch-

tung. Nach dieser Tabelle konnte ein "Ostarbeiter" nach Abzug der 
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Kosten für Unterkunft und Verpflegung je nach Arbeitsplatz und Leis-

tung zwischen 0,10 RM und 2,40 RM am Tag bzw. zwischen 1,05 RM 

und 18,90 RM in der Woche oder 6,00 RM und 84,00 RM im Monat 

verdienen.  

Dieses System scheint aber in der Realität nur selten bis gar nicht um-

gesetzt worden zu sein. Für Göttingen berichten ehemalige "Ostarbei-

ter" jedenfalls übereinstimmend, daß sie entweder überhaupt niemals 

Lohn ausbezahlt bekommen hätten, oder aber 2 RM für zwei Monate 

bis 2 RM wöchentlich oder - die höchste genannte Summe - 20 RM im 

Monat. Die Reichsbahn forderte von der Stadtverwaltung im Dezember 

1944 für jeden der vier zur Verfügung gestellten Ostarbeiter pro Woche 

21,- RM für vorauslagten Lohn zurück. Wenn man davon die üblichen 

1,50 RM täglich für Unterkunft und Verpflegung abzieht, würde dies 

bedeuten, daß die betreffenden "Ostarbeiter" immerhin einen Wochen-

lohn von 10,50 RM ausbezahlt bekommen hätten. Dem widerspricht al-

lerdings die Aussage eines ehemaligen Zwangsarbeiters aus der Ukra-

ine, der berichtet, daß er für seine Zwangsarbeit bei der Reichsbahn in 

Göttingen niemals Geld bekommen habe. Denkbar ist sowohl, daß die 

Reichsbahn das von der Stadt Göttingen überwiesene Geld nicht an 

die Zwangsarbeiter weitergab, als auch (und dies ist wahrscheinlicher), 

daß in der genannten Summe die "Ostarbeiterabgabe" enthalten war. 

Dann nämlich wäre für die betreffenden Zwangsarbeiter tatsächlich 

nichts oder fast nichts übrig geblieben.  

Keinerlei Entlohnung bekamen die sowjetischen Kriegsgefangenen, so 

daß die Stadtverwaltung für die 25 sowjetischen Kriegsgefangenen, die 

im April 1942 die deportierten Juden ersetzen sollten, nur mit den tägli-

chen Kosten von 1,30 RM kalkulieren mußte. Ob die vom Heeresbau-

amt vorgeschlagene "kleine zusätzliche Verpflegung" wirklich ausge-

geben wurde, kann man den Akten nicht entnehmen.105 

 

Mißhandlungen 
und Vergewalti-
gungen von "Ost-
arbeiterinnen" 

Nicht unerwähnt sollte in diesem Zusammenhang bleiben, daß die 

Frauen unter den Zwangsarbeitern (nicht nur bei den "Ostarbeitern" 

gab es einen mit über 50 % hohen Frauenanteil, sondern auch bei den 

Polen, bei denen immerhin noch ein Drittel Frauen waren) in der Regel 

noch einmal schlechter gestellt waren als die Männer. Obwohl sie die 

gleiche Arbeit wie die Männer verrichteten, erhielten sie eine noch 

schlechtere Bezahlung und waren zudem weitgehend schutzlos Über-

griffen durch deutsche Arbeiter und Lagerführer ausgesetzt. So berich-

tet eine Zeitzeugin, daß sich das Wachpersonal auf dem Schützenplatz 

einmal einen Spaß daraus machte, die "Ostarbeiterinnen", die gerade 
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unter der Dusche standen, das Licht und das ohnehin nur seltene 

warme Wasser abzudrehen und sie dann im Waschraum einzusperren, 

bis sie vor Kälte ganz steif waren. Danach mußten sie - weil sie in der 

Dunkelheit ihre Kleider nicht wiederfanden - nackt in ihre Baracken lau-

fen.  

 

 

Göttinger "Ostarbeiterinnen", die im Lager Schützenplatz  

untergebracht waren 

 

 

Ein großes Problem stellten auch die Vergewaltigungen durch das 

Wachpersonal dar. Für Göttingen weiß man aufgrund der Erinnerung 

von deutschen Zeitzeugen konkret von 17-21jährigen jungen Frauen 

aus Odessa, die 1942 nach einem Kinobesuch deportiert worden wa-

ren und hier für Ruhstrat arbeiteten. Sie waren im Lager Tonkuhle un-

tergebracht und waren dort immer wieder Vergewaltigungen durch das 

Wachpersonal ausgesetzt, das ausschließlich aus älteren Männern be-

stand. Sicher kam es auch in anderen Göttinger Lagern zu Vergewalti-

gungen. 

Wenn die Frauen schwanger wurden, mußten sie entweder abtreiben 

oder aber man zwang sie umgekehrt dazu, das Kind auszutragen. 

Denn im Juni 1943 hatte das nationalsozialistische Rassedenken einen 

weiteren perversen Höhepunkt mit der Unterscheidung von "gutrassi-

gen" und "schlechtrassigen" Zwangsarbeiterkindern erreicht: "Gutras-

sige" sollten als Deutsche (entweder in Heimen oder bei Familien) er-

zogen werden, während "schlechtrassige" in extra eingerichteten sog. 

Ausländerkinderpflegestätten gebracht wurden, wo sie zumeist an Un-

terernährung oder Krankheiten innerhalb weniger Wochen oder Mona-

ten starben.  

Ein solches Heim gab es in direkter Nähe von Göttingen nicht, wohl 

aber eine andere Besonderheit: Die Universitätsfrauenklinik nutzte, 

besser benutzte seit April1944 schwangere Ostarbeiterinnen zu "Lehr-
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zwecken", und der Universitätskurator bat aus diesem Grund im Mai 

1944 den Oberpräsidenten von Hannover um die vermehrte Zuweisung 

von Schwangeren in das Lager Schützenplatz. Was aus den Frauen 

und ihren Kindern nach dem Ende ihrer Funktion als Lehrobjekt für 

Göttinger Studenten wurde, ist nicht bekannt.106 

 

Zwangsarbeit in 
Deutschland, an-
schließend zehn 
Jahre in sowjeti-
schen Lagern 

Auch nach dem Krieg war für die meisten sowjetischen Zwangsarbeiter 

das Leiden keineswegs zu Ende. Durch das Repratriierungsabkommen 

Stalins mit den Westalliierten zur Rückkehr gezwungen, galten sie in 

der Sowjetunion als Verräter, was nicht nur ihrem beruflichen Werde-

gang behinderte, sondern sie in vielen Fällen auch noch einmal wieder 

ins Lager brachte. So wissen wir von der ehemaligen Göttinger 

Zwangsarbeiterin, die nach eigenen Angaben auch hier im städtischen 

Schlachthof arbeitete, daß sie nach ihrer Rückkehr zehn in Jahre in 

stalinistischen Lagern verbrachte. Sie war im übrigen als 15jährige (!) 

nach Deutschland deportiert worden. Männer wurden nach ihrer Rück-

kehr oft zu einem jahrelangen Militärdienst gezwungen.107 

 

Statt einer ab-
schließenden 
Bewertung 

Eine auch nur ansatzweise Gesamtbewertung der Arbeits- und Le-

bensbedingungen ist bisher weder für die in städtischen Institutionen 

eingesetzten noch allgemein für die Göttinger Zwangsarbeiter möglich. 

Ich habe mich deshalb entschlossen, statt dessen zwei Bilder aus einer 

erschütternden Fotoserie abzudrucken, die im Juni 1945 von im Hilfs-

krankenhaus Rohns untergebrachten ehemaligen Zwangsarbeitern 

gemacht wurde. Da die abgebildeten Menschen fast nackt sind, ist der 

Abdruck dieser Fotos nicht unproblematisch. Auch solche Fotos, die 

wahrscheinlich von den Alliierten zu Dokumentarzwecken aufgenom-

men wurden (wir kennen ähnliche Abbildungen auch aus den befreiten 

Konzentrationslagern oder von den Opfern der Hiroshimabombe), 

nehmen den Fotografierten ihre Würde. Doch scheint mir ihr Abdruck 

hier dadurch gerechtfertigt, daß diese Fotos eine Anschauung von dem 

Schicksal der Millionen von Zwangsarbeitern, die während des Zweiten 

Weltkrieges in das Deutsche Reich deportiert wurden, vermitteln, die 

eine immer nur vergleichsweise abstrakte Schilderung in Worten nicht 

leisten kann. Kontrastiert werden sie mit Fotos, die im November 1942 

von der Deutschen Arbeitsfront von Göttinger Zwangsarbeitern zu Pro-

pagandazwecken aufgenommen wurden. 



 85 

Propagandafoto 
der DAF, aufge-
nommen im No-
vember 1942  

 
Ehemalige Göt-
tinger Zwangsar-
beiterin im Juni 
1945  

 
Propagandafoto 
der DAF, aufge-
nommen im No-
vember 1942 

 
Ehemaliger Göt-
tinger Zwangsar-
beiter im Juni 
1945 
 

 
 

 

[Kommentar von 2011: Bei der Abfassung dieses Berichts waren ich und andere Forscher davon 
überzeugt, dass es sich bei diesen Nachkriegsfotos um ehemalige Zwangsarbeiter handelte. In-
zwischen sind wir uns diesbezüglich nicht mehr sicher. Es kann sich beispielsweise auch um ehe-
malige KZ-Häftinge gehandelt haben und auch Deutsche konnten nach Flucht oder Gefangen-
schaft in einem ähnlich schlechten Zustand sein – C.T.] 
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Weiterer For-
schungsbedarf 

Die obige Darstellung hat zweierlei sehr deutlich gemacht:  

Einmal kann wegen der vielfältigen Verflechtung von städtischen, 

staatlichen und privaten Institutionen der Zwangsarbeitereinsatz in 

städtischen Dienststellen, Ämtern und Betrieben nur angemessen in-

nerhalb eines Gesamtbildes der Zwangsarbeiterbeschäftigung in Göt-

tingen beschrieben und beurteilt werden. Dies konnte in dem bisheri-

gen Forschungsprojekt nur in Ansätzen geschehen. Dafür ist eine 

grundlegende Studie über "Zwangsarbeit in Göttingen während des 

Zweiten Weltkriegs" notwendig, für die in den Archiven noch wertvolles 

Material lagert, das zum Teil bereits gesichtet, aber noch nicht ausge-

wertet werden konnte. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang nur 

auf die noch ausstehende systematische Auswertung der Einwohner-

meldekartei, die - das haben die bisherigen Beispiele gezeigt - nicht 

nur Aufschluß über das individuelle Schicksal einzelner ehemaliger 

Zwangsarbeiter gibt, sondern auch strukturelle Erkenntnisse über die 

Zwangsarbeiterbeschäftigung in Göttingen zuläßt. 

Zum anderen hat sich erwiesen, daß speziell zu den Arbeits- und Le-

bensbedingungen der Göttinger Zwangsarbeiter noch ein sehr großer 

Forschungsbedarf besteht. Bisher haben wir - abgesehen von dem aus 

allgemeinen Darstellungen Bekannten - nur einzelne verstreute Hin-

weise, die sich noch nicht zu einem zuverlässigen Gesamtbild zusam-

menfügen lassen. Viel zu erwarten ist diesbezüglich von der Fragebo-

genaktion, die nicht nur die bisher an das Stadtarchiv oder andere 

städtische Stellen herangetretenen ukrainischen und russischen ehe-

maligen Zwangsarbeiter erfaßt, sondern auch die ehemaligen Göttin-

ger Zwangsarbeiter, die sich zwischen 1991 und 1993 in eine von der 

russischen Gesellschaft "Memorial" erstellten Datenbank haben auf-

nehmen lassen. Der Rücklauf dieser Fragebogen ist angesichts der 

Tatsache, daß damit zu rechnen war, daß insbesondere von den letzt-

genannten heute schon viele nicht mehr leben, sehr erfreulich: Bis zum 

15. Dezember 2000 wurden insgesamt 16 der sehr umfangreichen 

Fragebögen zurückgeschickt (vier waren allerdings aufgrund der häufi-

gen Verwechslung von Göppingen oder auch Hattingen mit Göttingen 

eindeutig nicht von ehemaligen Göttinger Zwangsarbeitern). Davon 

kamen zehn von Personen, die aufgrund der Datenbank von Memorial 

angeschrieben worden waren. Da unsererseits die Verschickung der 

Fragebögen noch nicht abgeschlossen ist, ist damit zu rechnen, daß 

sich diese Rücklaufquote noch einmal deutlich erhöhen wird. 
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Hoffnungen Um auch die ehemaligen Göttinger Zwangsarbeiterinnen selbst zu 

Wort kommen zu lassen, soll zum Schluß hier stellvertretend für viele 

ähnliche Sätze ein Zitat aus einem Brief stehen, den mir die Tochter 

einer ehemaligen Göttinger Zwangsarbeiterin zu dem von ihrer Mutter 

ausgefüllten Fragebogen schrieb:  

"Wir bedanken uns bei Ihnen", heißt es darin, "daß die Verwaltung der 

Stadt Göttingen für historische Gerechtigkeit sorgen will und Sie mit 

der schweren Arbeit begonnen haben, das Schicksal der Menschen zu 

untersuchen, die für ihr gesamtes weiteres Leben durch den Krieg be-

schädigt wurden."  
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